
Gemeinnützige Haftpflichtversicherungsanstalt Kassel 

Falderbaumstraße 41 

34123 Kassel 

Service Hotline: 

Telefon 0561 50656-777 · Telefax 0561 50656-888  

info@hava-kassel.de · www.hava-kassel.de 

   
 
 

Schnell-Check 
 
Damit Sie sich einen Überblick verschaffen können, sind in der folgenden Übersicht die wichtigsten Leistungen aufgeführt. Maßgeblich für  
den Deckungsumfang sind die Versicherungsbedingungen für Betriebshaftpflichtversicherung (AHB-BBR) und  die Versicherungsbedingungen für  
private Haftpflichtrisiken (AHB-PHV). 
 
Es gilt ein Selbstbehalt von 250 Euro je Schadenfall. Ausgenommen hiervon sind Schäden aus der Privat- oder Tierhalterhaftpflicht, sofern  
sie nicht gesondert genannt. 
 

Versicherungssummen gemäß Angebot/Versicherungsschein.  
 

Personenschäden 
 

✔ Versicherungssumme gemäß Angebot/ Versicherungsschein 

Sachschäden, sofern keine 
Sublimitierung 

✔ Versicherungssumme gemäß Angebot/ Versicherungsschein 

Vermögensschäden 
 

✔ Versicherungssumme gemäß Angebot/ Versicherungsschein 

Arbeits- und 
Liefergemeinschaften 

✔ Aufteilung des Schadens unter den Teilnehmern 

Arbeitsmaschinen (z.B. Radlader, 
Minibagger) bis 20 km/h - eigene, 
geliehene, gemietete  

✔ Schäden durch Maschinen, nicht an der Maschine 
 

Arbeitsmaschinen (z.B. Motorsäge, 
Freischneider, Motormäher) - eigene, 
geliehene, gemietete 

✔  

Bauherrenrisiko bis 500.000 Euro 
Bausumme 

✔ betriebliche Risiken 

Ausstellungen, Messen, 
Betriebsveranstaltungen 

✔  

Beauftragung von Subunternehmern ✔  

Baumfäll- und Entastungsarbeiten, 
Baumpflege, Obstbaumpflege 

✔ Versicherungsschutz auch im Gefahrenbereich. 

Flugdrohnen ✔ bis 4 Kilogramm, betriebliche Nutzung 

Planungsrisiko Garten- und 
Landschaftsbau 

✔ immer mitversichert. 

Haus- und Grundbesitz betrieblich ✔  

Kabel- und Leitungsschäden ✔  

Mietsachschäden an Räumen und 
Gebäuden (betrieblich) 

✔  

Kinderspielplätze auf dem 
Betriebsgelände 

✔ Verkehrssicherungspflicht 

Privat- und Familienhaftpflicht  Zusatzbedingungen, wenn ausdrücklich 
beantragt/mitversichert, beitragsfrei 

Produkthaftung Personen- und 
Sachschäden ohne Vermögensschäden 

✔ Schäden durch Herstellung oder Lieferung mangelhafter 
Produkte innerhalb Europas 

Reklameeinrichtungen ✔  

Schäden im Ausland ✔  

Tätigkeitsschäden/Bearbeitungsschäden 
allgemein 

✔  

Tierhaltung, privat (Hunde, Pferde) möglich Zusatzbedingungen, wenn ausdrücklich beantragt/mitversichert 

Umweltrisiko, Umwelthaftpflichtrisiko ✔ private Ansprüche 

Umweltschäden (USV) an der  
Biodiversität 

✔ öffentlich-rechtliche Ansprüche 

Verlust fremder Schlüssel/Codekarten ✔ z.B Austausch der Schließanlage 

Veranstalterhaftpflicht, Hoffeste ✔ ohne betriebsfremde Risiken. 

Winterdienst ✔ ohne Begrenzung der Räumfläche mitversichert 

 

Schnellcheck Gala  USV 250 09/2023 

mailto:info@hava-kassel.de
http://www.hava-kassel.de/
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Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen (BBR) 
zur Betriebshaftpflichtversicherung  
 
 
Betriebshaftpflichtversicherung: 
 
Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall 
 
Versicherungsschutz besteht für den Fall, dass der Versicherungsnehmer wegen eines während der Wirksamkeit der 
Versicherung eingetretenen Schadenereignisses (Versicherungsfall), das einen Personen-, Sach- oder sich daraus ergebenden 
Vermögensschaden zur Folge hatte, aufgrund 
 

g e s e t z l i c h e r H a f t p f l i c h t b e s t i m m u n g e n 
p r i v a t r e c h t l i c h e n  I n h a l t s 

 
von einem Dritten auf Schadenersatz in Anspruch genommen wird. 
 
 
Versicherte Eigenschaften, Rechtsverhältnisse, Tätigkeiten, Betriebsstätten (versichertes Risiko)  
 
Versichert ist im Umfang der nachfolgenden Bestimmungen die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus dem im 
Versicherungsschein und seinen Nachträgen angegebenen Betrieb/Beruf mit seinen Eigenschaften, Rechtsverhältnissen und 
Tätigkeiten oder aus der Ausübung der im Versicherungsschein und seinen Nachträgen beschriebenen 
betrieblichen/beruflichen Tätigkeiten, Eigenschaften und Rechtsverhältnissen.  
 
Es gelten die im Versicherungsschein vereinbarten Deckungssummen.  
 
Die Selbstbeteiligung beträgt je Schadenfall 250 Euro. 
 
Der Versicherungsschutz besteht ausschließlich für Betriebsstätten (z. B. Produktions- oder Vertriebsniederlassungen, Läger, 
Ladengeschäfte, Verkaufsstände) innerhalb der Bundesrepublik Deutschland. 
 
Falls im Ausland gelegene Anlagen oder Betriebsstätten (z. B. Produktions- oder Vertriebsniederlassungen, Läger, 
Ladengeschäfte, Verkaufsstände) versichert werden sollen, kann der Versicherungsschutz durch besondere Vereinbarung im 
Versicherungsschein oder in seinen Nachträgen erweitert werden. 
 
 
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht 
 
1. der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und solcher Personen, die er zur Leitung oder Beaufsichtigung des 

versicherten Betriebes oder eines Teils desselben angestellt hat, in dieser Eigenschaft; 
 
2. sämtlicher übrigen Betriebsangehörigen für Schäden, die sie in Ausführung ihrer dienstlichen Verrichtungen verursachen; 
 
3. für Tätigkeiten im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft (ARGE). 
 
 Für die Abwicklung von Haftpflichtansprüchen gelten folgende Bestimmungen: 
 
 Die Ersatzpflicht des Versicherers bleibt auf die Quote beschränkt, welche der prozentualen Beteiligung des Versiche-
 rungsnehmers an der ARGE entspricht. Dabei ist es unerheblich, welcher Partnerfirma die Personen oder Sachen 
 (Arbeitsmaschinen, Baugeräte, Baumaterialien etc.) angehören, die den Schaden verursachen.  
 
 

Gemeinnützige Haftpflichtversicherungsanstalt 
Kassel 
Falderbaumstraße 41 
34123 Kassel 
Service Hotline 
 0561 50656-777  E-Mail info@hava-kassel.de 
 0561 50656-888  Internet www.hava-kassel.de 

 



2 
 

 
 
 
 
 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche wegen Schäden an den von den einzelnen 
 Partnern in die ARGE eingebrachten oder von der ARGE beschafften Sachen, gleichgültig von wem die Schäden ver-
 ursacht wurden. Ansprüche der Partner der ARGE untereinander sowie Ansprüche der ARGE gegen einen Partner 
 oder umgekehrt sind ebenso von der Mitversicherung ausgeschlossen. 
 
4. Beauftragung von Subunternehmern  

 
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Vergabe von (Teil-) Leistungen aus selbst übernommenen Aufträgen 
an fremde Unternehmen (Subunternehmer). 
Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf vom Subunternehmer ausgeführte Tätigkeiten, die dem 
Tätigkeitsfeld des Versicherungsnehmers entsprechen. 

 
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleibt die persönliche gesetzliche Haftpflicht dieser Unternehmen und ihrer 
Betriebsangehörigen. 

 
 

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht 
 
1. bei Arbeiten mit Pflanzenschutz- und Düngemitteln (auch aus Schäden am behandelten Gut);  

 
2. als Unternehmer von Baumfäll- und Entastungsarbeiten aus der Beschädigung von Bauwerken, Telefon- und 

elektrischen Leitungen, Masten usw., auch im Fallbereich;  
 
3. aus Bearbeitungsschäden (Schäden, die an fremden Sachen durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit - 

Bearbeitung, Reparatur, Beförderung, Prüfung und dergleichen - des Versicherungsnehmers an oder mit diesen Sachen 
entstanden sind), und zwar abweichend von Ziff. 7.7 AHB;  

 
4. aus Schäden an Erdleitungen (Kabel, Wasserleitungen, Gasrohre usw.) sowie an Frei- und Oberleitungen einschließlich 

der sich daraus ergebenden Folgeschäden;  
 
5. für Gewässerschäden aus der Lagerung und Verwendung von 

  a) Jauche und Sickersäften aus Silos, 
  b) Mineralölen, wenn das Gesamtfassungsvermögen aller vorhandenen stationären und mobilen Behälter zusammen 

3.000 l nicht übersteigt und die Mineralöle überwiegend im versicherten Betrieb verwendet werden (andernfalls ist 
eine Zusatzversicherung möglich und ein besonderer Antrag erforderlich), 

  c) sonstigen gewässerschädlichen Stoffen (Pflanzenbehandlungsmittel, Pestizide usw.), soweit das Gesamtfassungs-
 vermögen der vorhandenen Behälter 500 l nicht übersteigt; 

 
6. wegen Schäden, für welche der Versicherungsnehmer oder seine Mitarbeiter den Trägern der Sozialversicherung nach 

§ 110 SGB VII haften; 
 
7. wegen Schäden, die aus der Aufstellung von Gerüsten resultieren; 

 
8. wegen Schäden aus dem Planungsrisiko ohne Anschlussarbeiten im landschaftsgärtnerischen Bereich; 

 
9. wegen Schäden durch Abbruch- und Einreißarbeiten von Bauwerken. Ausgeschlossen sind Schäden in einem Umkreis, 

dessen Radius der Höhe des einzureißenden Bauwerkes entspricht.; 
 

10. abweichend von Ziff. 7.3 AHB aus der vertraglich übernommenen Schneebeseitigungs- und Streuarbeiten auf öffentlichen 
und privaten Grundstücken, Straßen, Wegen und Plätzen. Das Flächenverzeichnis sowie das Streubuch sind 
innerbetrieblich zu führen und im Schadenfall vollständig einzureichen; 
 

11. wegen Schäden aus eigenen betrieblichen Bauvorhaben, maximale Bausumme 500.000 Euro; 
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12. wegen Schäden, die aus dem Betrieb von Photovoltaikanlagen auf eigenen Grundstücken resultieren; 
 

13. wegen Schäden aus der Ausbildertätigkeit im Bereich Baum, Durchführung von Seminaren, Prüfung der persönlichen 
Schutzausrüstung (PSA); 

 
14. wegen Schäden durch Umwelteinwirkungen (Umwelthaftpflicht-Basisversicherung); 
 

15. wegen Schäden aus Veranstaltungen (z. B. Betriebs- und Baustellenbesichtigungen, Betriebsfeiern und -ausflügen, 
Produktvorführungen, Tage der offenen Tür) einschließlich der Bewirtung der Gäste. Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht 
des Versicherungsnehmers aus dem Besitz/der Unterhaltung von Werbeeinrichtungen (wie z. B. Plakate, 
Informationsschilder) sowie aus der Teilnahme an Ausstellungen, Kongressen etc.; 
 

16. wegen Schäden aus der Teilnahme an Ausstellungen und Messen einschließlich der Vorführung von Produkten und der 
Präsentation von Dienstleistungen sowie der Abgabe von Werbematerial, Werbegeschenken und der Bewirtung von 
Gästen. 

 
 
Nicht versichert ist, 
 
was nicht ausdrücklich zur Versicherung beantragt wurde oder nach diesen Erläuterungen, den Besonderen Bedingungen oder 
Risikobeschreibungen nicht ohne besonderen Beitrag mitversichert ist. 
 
 
Ausgeschlossen sind: 
 
Ansprüche aus vorvertraglich verursachten Umweltschäden (Schäden durch Verunreinigungen oder sonstige nachteilige 
Veränderungen des Bodens, der Luft oder des Wassers, einschließlich des Grundwassers) einschließlich der damit 
verbundenen Untersuchungskosten sowie aller weiteren Kosten und/oder Entschädigungen. 
 
 
Arbeitsmaschinen/Kraftfahrzeuge: 
 
Mitversichert ist -ohne dass dies im Vertrag besonders aufgeführt oder bei Änderungen nachgemeldet 
werden muss- die gesetzliche Haftpflicht aus dem Halten, Besitz und Gebrauch (Leihe, Leasing, Miete) 
folgender nicht Kfz-versicherungspflichtiger Fahrzeuge, die ausschließlich zu eigenen betrieblichen Zwe- 
cken genutzt werden: 
 
- nicht selbstfahrende Arbeitsgeräte, z. B. Motormäher, Mulchgeräte, Häcksler, Vibrationsgeräte;  
 
- Kraftfahrzeuge (Kfz) mit nicht mehr als 6 km/h bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit; 
 
- eigene und geliehene/gemietete Arbeitsmaschinen, z. B.: 
 

 schwere selbstfahrende Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als 20 km/h, z.B. Bagger, Lader, Raupen; 
 

 leichte selbstfahrende Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als 20 km/h, z.B. Aufsitzmäher, Dumper, Ein- 
achsschlepper, Fräsen, Gießwagen und Gabelstapler; 

 
 Kfz, die ausschließlich auf nicht-öffentlichen oder nicht-teilöffentlichen Baustellen oder Betriebsgeländen 

verkehren, ohne Beschränkung der Höchstgeschwindigkeit und ohne Mengenbegrenzung. Soweit 
die Voraussetzungen für öffentlichen Verkehr (z. B. keine Absperrung, keine Zugangskontrolle) vorlie- 
gen, ist der Abschluss einer Kfz-Versicherung gesetzlich vorgeschrieben; 

 
 nicht versicherungspflichtige Anhänger; 

 
 Arbeitseinsatz von zulassungspflichtigen Arbeitsmaschinen (z.B Hubarbeitsbühnen, Bagger, Ladekräne),  

sofern dieser nachweislich in den Kfz-Bedingungen ausgeschlossen ist. 
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Tiere: 
 
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus Halten, Hüten und Verwenden von Nutztieren im versicherten Betrieb, soweit 
kein besonderer Beitrag zu berechnen ist. 
 
 
Haus- und Grundbesitz: 
 
Häuser, die sich auf dem Betriebsgrundstück oder außerhalb desselben befinden und vom Versicherungsnehmer, seinen 
Familienangehörigen oder seinen im versicherten Betrieb beschäftigten Arbeitnehmern allein bewohnt werden, sind beitragsfrei 
eingeschlossen; das gleiche gilt für Grundstücke, die ausschließlich für Zwecke des versicherten Betriebes genutzt werden. 
Versichert sind hierbei Ansprüche aus Verstoß gegen die als Eigentümer, Mieter, Pächter oder Nutznießer obliegenden 
Pflichten (z. B. bauliche Instandhaltung, Beleuchtung, Bestreuung der Gehwege bei Winterglätte). 
 
 
Privathaftpflicht (sofern beantragt und wenn keine andere Versicherung besteht): 
 
Versichert ist im Rahmen der AHB u. a. die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Privatperson aus den 
Gefahren des täglichen Lebens, als Familien- und Haushaltungsvorstand (z. B. aus der Aufsichtspflicht über Minderjährige), 
als Dienstherr der in seinem Haushalt tätigen Personen sowie für deren dienstliche Verrichtungen, als Radfahrer (Fahrrad ohne 
Kraftantrieb) und als Sportler, ausgenommen Jagd. 
 
Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpflicht des Ehegatten des Versicherungsnehmers sowie der unverheirateten 
Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder), bei volljährigen Kindern jedoch nur, solange sie sich noch in einer Schul- oder 
sich unmittelbar anschließenden Berufsausbildung (nicht Fortbildung) befinden. 
 
 
Sonderrisiken / Zusatzversicherungen: 
 
Teilweise abweichend von den vorstehenden Bedingungen sind folgende weitere Sonderrisiken / Zusatzversicherungen in den 
Vertrag eingeschlossen: 
 
1. Mietsachschäden (betrieblich) 
 
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung von gemieteten Räumen, die ausschließlich betrieblich 
genutzt werden. 
 
Ausgeschlossen sind 
 
Haftpflichtansprüche wegen 
 

 Abnutzung, Verschleißes und übermäßiger Beanspruchung; 
 
 Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwasserbereitungsanlagen sowie an Elektro- und Gasgeräten;

  
 Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer hiergegen besonders versichern kann.   

 

Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der Deckungssumme für Sachschäden je Schadenereignis 100.000 Euro. 
 
2. Schlüsselverlust (betrieblich) 
 
Abweichend von Ziff. 7.6 und 7.7 sowie Ziff. 31.5 7) AHB erstreckt sich der Versicherungsschutz auf das Abhandenkommen 
von fremden Schlüsseln, die sich rechtmäßig im Gewahrsam des Versicherungsnehmers befunden haben und die hierdurch 
bedingte notwendige Auswechslung von Schlössern und die Erneuerung von Schließanlagen. 
 
Weitergehende Schadenersatzansprüche (z. B. Abhandenkommen anderer Sachen, Folgeschäden wegen Einbruchs, 
Nutzungsverlust, Erfüllung von Verträgen) sind nicht Gegenstand der Versicherung. 
 
Ausgeschlossen bleibt die Haftung aus dem Verlust von Tresor- und Möbelschlüsseln sowie sonstigen Schlüsseln zu 
beweglichen Sachen. 
 
Der Versicherungswert beträgt 25.000 Euro. 
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3. Elektronischer Datenaustausch/Internetnutzung 
 
Versichert ist – abweichend von Ziff. 7.14 AHB – die gesetzliche  Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden aus 
dem Austausch, der Übermittlung und der Bereitstellung elektronischer Daten, z.B. im Internet, per E-Mail oder mittels 
Datenträger, soweit es sich handelt um: 
 

 Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Veränderung von Daten (Datenveränderung) bei Dritten durch 
Computer-Viren und/oder andere Schadprogramme; 

 
 Datenveränderung aus sonstigen Gründen sowie der Nichterfassung und fehlerhaften Speicherung von Daten bei 

Dritten und zwar wegen sich daraus ergebender Personen- und Sachschäden, nicht jedoch weiterer 
Datenveränderungen sowie der Kosten zur Wiederherstellung der veränderten Daten bzw. Erfassung/korrekter 
Speicherung nicht oder fehlerhaft erfasster Daten; 

 
 Störung des Zugangs Dritter zum elektronischen Datenaustausch. 

 
Dem Versicherungsnehmer obliegt es, dass seine auszutauschenden, zu übermittelnden, bereitgestellten Daten durch 
Sicherheitsmaßnahmen und/oder -techniken (z.B. Virenscanner, Firewall) gesichert oder geprüft werden bzw. worden sind, die 
dem Stand der Technik entsprechen. Diese Maßnahmen können auch durch Dritte erfolgen. Verletzt der Versicherungsnehmer 
diese Obliegenheit, so gilt Ziff. 26.1 AHB.  
 
Abweichend von Ziff. 6.3 AHB gilt: 
 
Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfälle gelten als ein Versicherungsfall, der im 
Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese 
 

 auf derselben Ursache, auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und zeitlichem Zusammenhang 
oder 

 auf dem Austausch, der Übermittlung und Bereitstellung elektronischer Daten mit gleichen Mängeln beruhen. 
 
Versicherungsschutz für Versicherungsfälle im Ausland besteht nur, soweit die versicherten Haftpflichtansprüche in 
europäischen Staaten und nach dem Recht europäischer Staaten geltend gemacht werden. 
 
Nicht versichert sind Ansprüche aus nachfolgend genannten Tätigkeiten und Leistungen: 
 

 Software-Erstellung, -Handel, -Implementierung, -Pflege; 
 IT-Beratung, -Analyse, -Organisation, -Einweisung, -Schulung; 
 Netzwerkplanung, -installation, -integration, -betrieb, -wartung, -  pflege; 
 Bereithaltung fremder Inhalte, z.B. Access-, Host-, Full-Service-Providing; 
 Betrieb von Datenbanken. 

 
Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Ansprüche wegen Schäden, die dadurch entstehen, dass der 
Versicherungsnehmer bewusst 
 

 unbefugt in fremde Datenverarbeitungssysteme/Datennetze eingreift (z.B. Hacker-Attacken, Denial of Service 
Attacks); 

 
 Software einsetzt, die geeignet ist, die Datenordnung zu zerstören oder zu verändern (z.B. Software-Viren, Trojanische 

Pferde). 
 
Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Ansprüche wegen Schäden, die in engem Zusammenhang stehen mit 
massenhaft versandten, vom Empfänger ungewollten elektronisch übertragenen Informationen (z.B. Spamming) 
 

 Dateien (z.B. Cookies), mit denen widerrechtlich bestimmte Informationen über Internet-Nutzer gesammelt werden 
sollen; 

 
 gegen den Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten, soweit diese den Schaden durch bewusstes Abweichen 

von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften (z.B. Teilnahme an rechtswidrigen Online-Tauschbörsen) oder durch 
sonstige bewusste Pflichtverletzungen herbeigeführt haben. 

Die Höchstersatzleistung je Versicherungsfall beträgt 100.000 Euro. 
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4. Veranstalterhaftpflichtversicherung (ohne betriebsfremde Risiken) 
 
Versichert sind Personen-, Sach- und sich daraus ergebende Vermögensschäden, die der Versicherungsnehmer oder eine 
versicherte Person einem Dritten fahrlässig zugefügt hat.  
 
Nicht versichert sind Gefahren und Schäden: 
 

 durch Vorsatz; 
 Schäden durch den Gebrauch eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeuges; 
 Bußgelder; 
 Schäden versicherter Personen untereinander. 

 
Besondere Bedingungen für Hubsteigerfahrten: 
 
Hubsteigerfahrten setzen voraus, dass der Einsatz im Einklang mit Betriebserlaubnis, Unfallverhütungsvorschriften etc. unter 
Aufsicht des Versicherungsnehmers erfolgt. 
 
Das Fahrzeug/ Hubsteiger darf nur von einem berechtigen Bediener gebraucht werden. Berechtigter Fahrer/Bediener ist, wer 
das Fahrzeug/ Hubsteiger mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer ist 
verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug/ Hubsteiger nicht von einem unberechtigten Fahrer/Bediener gebraucht wird. 
 
Schäden am Hubsteiger sind nicht versichert. 
 
 
5. Allmählichkeitsschäden 
 
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht von Personen- und Sachschäden durch Allmählichkeitsschäden. 
Hier handelt es sich um Schäden, die über einen bestimmten Zeitraum durch die Einwirkung von Temperatur, von Dämpfen, 
Gasen oder Feuchtigkeit und von Niederschlägen (Rauch, Ruß, Staub) entstanden sind. Nicht versichert sind 
Vermögensschäden. 
 
6. Schäden durch Flugdrohnen (unbemannte Flugsysteme/Unmanned Aerial Systems – UAS) 
 
Gegenstand des Versicherungsschutzes, versichertes Risiko, Besonderheiten: 
 
Versichert ist, teilweise abweichend von Ziff. 7.18 2) der Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AHB), im Rahmen dieser 
Bedingungen die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers für Personen- und Sachschäden aus dem Gebrauch von 
Flugdrohen (unbemannte Flugsysteme AUS) ohne Verbrennungsmotor bis zu einem Gewicht von 4 Kilogramm im Rahmen 
des versicherten Risikos aus der im Versicherungsschein genannten betrieblichen/beruflichen Tätigkeit. 
 
Voraussetzung: 
 
Der Versicherungsschutz besteht ausschließlich, sofern alle behördlichen und gesetzlichen Vorgaben gemäß der 
Durchführungsverordnung (EU) 2019/947 vom 24. Mai 2019 und des Luftfahrtgesetzes (LuftVG) eingehalten werden. 
 
Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit, gilt Ziff. 22 ff. der Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AHB).  
 
Besondere Ausschlüsse: 
 

 Vermögensschäden 
 Ansprüche aus der Verletzung von Namens- oder Persönlichkeitsrechten 
 Ansprüche aus privater Nutzung des Luftfahrtsystems/Drohne 
 Schäden an der Drohne 

 
Geltungsbereich: 

Der Einsatz der Drohne ist ausschließlich auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland beschränkt. 
 
Versicherungssummen: 
 
Abweichend vom Hauptvertrag gelten für Drohnen folgende Versicherungssummen: 
 
Die Versicherungssumme für Personen- und Sachschäden beträgt pauschal 1,5 Mio. Euro. Die Versicherungssumme steht 
einmal pro Jahr zur Verfügung. 
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7. Umweltschadensversicherung (USV) 
 
Versichert ist – abweichend von Ziff. 7.9 a) AHB im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die 
Umweltschadensversicherung (USV) die gesetzliche Pflicht öffentlich-rechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers gemäß 
Umweltschadensgesetz (USchadG) zur Sanierung von Umweltschäden. 
 
Folgende Bausteine in den Versicherungsschutz eingeschlossen: 
 

 USV-Grundbaustein: Deckung von Schäden an 
- fremden Böden 
- fremden Gewässern 
- Biodiversität auf fremden Grundstücken 

 USV-Zusatzbaustein 1: Deckung von Schäden an 
- eigenen Böden auf Grundlage USchadG bei Gefahr für die menschliche Gesundheit 
- eigenen Gewässern 
- Biodiversität auf eigenen Grundstücken 

 USV-Zusatzbaustein 1 mit der Erweiterung "Grundwasser": 
 USV-Zusatzbaustein 1 und zusätzlich Deckung von Schäden an Grundwasser 

Abweichend vom Hauptvertrag gelten die folgenden Deckungssummen:  

2.000.000 Euro pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden 
 
 
8. Konventionelle Produkthaftung 
 
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers für Personen- und Sachschäden durch ein 
fehlerhaft/mangelhaft geliefertes/hergestellte Produkt/Erzeugnis. 
 
Unter dem konventionellen Produkthaftpflichtrisiko versteht man Personen- oder Sachschäden, die durch ein Produkt, eine 
Arbeit oder sonstige Leistung des Versicherungsnehmers nach Fertigstellung einem Dritten entstehen. Dies gilt auch für 
Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz (ProdHaftG). 
 
Der Versicherungsschutz beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der Versicherungsnehmer die Erzeugnisse in den Verkehr 
gebracht, die Arbeiten abgeschlossen oder die Leistung ausgeführt hat.  
 
Der Versicherungsschutz bezieht sich auf den Produktions- und Tätigkeitsumfang der Betriebsbeschreibung, die sich aus dem 
Versicherungsschein und seinen Nachträgen ergibt. 
 
Nicht versichert sind Vermögensschäden. 
 
 
9.  Garten- und Landschaftsplaner 
 
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht für eigene und fremde Bauvorhaben. Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen 
bleiben Schäden am Bauobjekt (einschließlich Freianlagen) und Schäden an Gebäuden. 
 
Abweichend vom Hauptvertrag gilt die folgende Deckungssumme für Vermögensschäden:  

500.000 Euro für Vermögensschäden je Versicherungsfall. Die Höchstersatzleistung für alle Versicherungsfälle eines 
Versicherungsjahres beträgt 1.500.000 Euro.  
 
 
10. Nachhaftung 
 
Wird der Versicherungsvertrag allein aus Gründen der völligen Betriebsaufgabe (nicht Änderung der Rechtsform oder 
Kündigung) beendigt, besteht Versicherungsschutz bis zu 3 Jahren nach Vertragsbeendigung. Der Versicherungsschutz 
erstreckt sich auf die zum Zeitpunkt der Vertragsbeendigung vorhandenen Risiken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(07/23 Gala /USV/250) 
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Verplichtung zum Schadenersatz
Haftplicht bedeutet, dass man auf Grund eines Schadenereignisses verplichtet ist, einem Dritten Schadenersatz zu leisten. 
Die Verplichtung hierzu ergibt sich dabei aus gesetzlichen Regelungen.

Aufgabe der Gemeinnützigen Haftplichtversicherungsanstalt
Aufgabe der Haftplichtversicherung ist es, Sie von Schadenersatzansprüchen, die gegen Sie erhoben werden, freizustellen. 
Das heißt, die Haftplichtversicherung erledigt für Sie, was in einem Schadenfall zu tun ist:

Prüfung der Frage, ob und in welcher Höhe für Sie eine Verplichtung zum Schadenersatz besteht;
• wenn ja, die Wiedergutmachung des Schadens in Geld;
• wenn nein, die Abwehr unberechtigter Schadenersatzansprüche.

Kommt es darüber zum Rechtsstreit, führt der Haftplichtversicherer den Prozess und trägt die Kosten.

Weist der Versicherer unberechtigte Ansprüche zurück, heißt es oft, die Versicherung will nicht bezahlen. Richtig ist, dass 
Sie nicht bezahlen müssen, weil dazu keine rechtliche Verplichtung besteht.

Umfang der Versicherung
Der Umfang der Versicherung erstreckt sich grundsätzlich auf Ihre gesetzliche Haftplicht soweit diese von Ihnen schriftlich 
beantragt wurde. Maßgebend sind die jeweiligen Versicherungsanträge, die Satzung der Anstalt, die jeweiligen Versicherungs-

bedingungen, Erläuterungen und sonstigen Informationen, die Ihnen schon vor Vertragsabschluss vollständig ausgehändigt 
werden.

Mündliche Vereinbarungen haben keine Gültigkeit.

Steht die Verplichtung zum Schadenersatz für ein während der Wirksamkeit des Vertrages eingetretenes Schadenereignis 
fest, leistet die Gemeinnützige Haftplichtversicherungsanstalt eine Entschädigung bis zur Höhe des entstandenen Schadens, 
maximal jedoch bis zur Höhe der vereinbarten und dokumentierten Deckungssummen.

Mitversicherte Personen
Unser Vertragspartner ist der Versicherungsnehmer. Je nach abgeschlossener Versicherung sind aber möglicherweise eine 
Vielzahl anderer Personen mitversichert. So sind in der Betriebshaftplichtversicherung die Betriebsangehörigen und in der 
Privathaftplichtversicherung der Ehegatte und die minderjährigen Kinder sowie die volljährigen Kinder in Erstausbildung 
mitversichert. Der Kreis der mitversicherten Personen richtet sich nach dem versicherten Risiko und ist in den jeweiligen 
Versicherungsunterlagen genau aufgeführt.

Ausschlüsse
Eine Versicherung, die jeden denkbaren Schaden reguliert, gibt es nicht. Deshalb enthalten die Versicherungsbedingungen 
immer auch Deckungsausschlüsse.

Nicht versichert sind z. B.:

• Ansprüche, die über die im Gesetz geregelte Haftung hinausgehen (d. h., dass vertraglich eingegangene Haftungs- 
erweiterungen nicht gedeckt sind, da keine gesetzliche Haftung besteht),

• Eigenschäden (Schäden, die Sie selbst, eine mitversicherte Person oder nahe Angehörige erleiden),
• Schäden, die Sie absichtlich (vorsätzlich) herbeigeführt haben,
• Schäden, die nahen Angehörigen (z. B. Ehegatte, Kinder) zugefügt werden,
• Geldstrafen und Bußgelder,
• Schäden, die durch den Gebrauch versicherungsplichtiger Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeuge herbeigeführt werden.

In der Betriebshaftplicht gilt zusätzlich

Nicht versichert sind:
• Schäden an fremden Sachen, durch eine gewerbliche oder beruliche Tätigkeit – Bearbeitung, Reparatur, Beförderung,

Prüfung und dergleichen – (Bearbeitungsschäden),
• Schäden und Mängel an Sachen, die der Versicherungsnehmer hergestellt oder geliefert hat.

Vertragsabschluss
Der Versicherungsvertrag kommt durch die Einreichung eines schriftlichen Versicherungsantrags und die Annahme des 
Antrags durch die Anstalt zustande. Vorausgesetzt wird, dass die Versicherungserstprämie rechtzeitig entrichtet wird. Die 
Antragsunterlagen werden zusammen mit den Versicherungsbedingungen und Verbraucherinformationen ausgehändigt. 
Beginn der Versicherung ist frühestens der Zeitpunkt des Antragseingangs bei der Versicherung.

Prüfen Sie bei Antragstellung genau, welche Haftplichtrisiken vorhanden sind. Lassen Sie sich dabei von unseren Mitarbeitern 
beraten.

Sonderrisiken (z. B. vertraglich übernommene Haftungen, fremdartige Betriebe, die nicht dem Gartenbau / Garten- und 
Landschaftsbau zugerechnet werden können, Abbrucharbeiten) oder erhöhte Haftplichtgefahren (z. B. baufällige Gebäude, 
mangelhafte Maschinen oder Anlagen) sind bei Vorhandensein gesondert zu melden, damit über eine Mitversicherungs-
möglichkeit entschieden werden kann.

Was Sie über die Haftplichtversicherung wissen müssen
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Während der Vertragslaufzeit
Zahlen Sie den Versicherungsbeitrag pünktlich, damit der Versicherungsschutz erhalten bleibt. Weitere Hinweise zur Beitrags-

zahlung sind weiter unten aufgeführt.

Melden Sie neue Risiken, die erst nach Vertragsabschluss entstehen, unverzüglich nach.

Richtiges Verhalten im Schadenfall:
Nehmen Sie im Schadenfall zunächst Kontakt mit der Gemeinnützigen Haftplichtversicherungsanstalt auf, damit die er-
forderliche Anspruchsprüfung vorgenommen werden kann. Dieser Service ist kostenlos. Beauftragen Sie nicht eigenmächtig 
einen Rechtsanwalt.

Einzelne Risiken, die während der Vertragslaufzeit entfallen, müssen abgemeldet werden.

Betriebsübergabe

Betriebshaftplichtversicherungen gehen zur Vermeidung von Deckungslücken auf den Erwerber über, dieser hat aber ein 
Kündigungsrecht innerhalb eines Monats nach Kenntnis.

Dies gilt ebenfalls bei Rechtsformänderungen, nicht jedoch bei reinen Änderungen des Firmennamens, der Kapitalverteilung 
oder im Erbfall.

Umwelt- und Produkthaftungsschäden
Über die Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftplichtversicherung und die Besonderen Bedingungen für die 
Umwelthaftplicht-Basisversicherung besteht ein Minimalschutz. Betriebe benötigen aber auf Grund verschärfter gesetzlicher 
Anforderungen in der Regel einen darüber hinausgehenden Deckungsschutz.

Die Versicherungsbedingungen zur möglicherweise benötigten

• Gewässerschadenhaftplichtversicherung (Anlagenrisiko),
• Umweltschadensversicherung (öffentlich-rechtliche Haftung),
• erweiterten Produkthaftplichtversicherung (z. B. bei Weiterverarbeitung von Erzeugnissen durch Dritte)

inden Sie im Anschluss. Weitere Informationen erhalten Sie über die Erläuterungen zu den Versicherungsanträgen.

Weitere Hinweise zur Beitragszahlung
Allgemein
Sofern Sie einen Einzug Ihrer Beiträge wünschen, erteilen Sie uns eine Einzugsermächtigung durch Einreichung des SEPA-
Basis-Lastschriftmandats. Sollte der Kontoinhaber abweichend vom Versicherungsnehmer sein, benötigen wir sowohl die 
Unterschrift als auch die Adresse des abweichenden Kontoinhabers. 

Erstbeitrag und Folgen eines Zahlungsverzuges
Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich einer anderen Vereinbarung erst mit der Einlösung des Versicherungsscheines 
durch Zahlung der Prämie und ggf. der im Antrag angegebenen Kosten beginnt (Ziffer 8 Satz 1 AHB). Der Versicherungs-

nehmer hat die Prämie und, wenn laufende Prämienzahlung vereinbart ist, die erste Prämie sofort nach dem Abschluss des 
Vertrags zu zahlen (§ 33 (1) VVG).

Wird die erste oder einmalige Prämie nicht rechtzeitig gezahlt, so ist die Anstalt, solange die Zahlung nicht bewirkt ist, be-

rechtigt, vom Vertrag zurückzutreten (§ 37 (1) VVG, Ziffer 9.3 AHB).

Die Anstalt ist von der Verplichtung zur Leistung frei, wenn die Prämie zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls noch 
nicht bezahlt ist (§ 37 (2) VVG, Ziffer 9.2 AHB). Wird die Prämie erst nach dem als Beginn der Versicherung festgesetzten 
Zeitpunkt eingefordert, alsdann aber ohne Verzug gezahlt, so beginnt der Versicherungsschutz mit dem vereinbarten Zeit-
punkt (Ziffer 9 Absatz 2 Satz 1 AHB).
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Umfang des Versicherungsschutzes

Ziffer Inhalt

1 Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall

2 Vermögensschaden

3 Versichertes Risiko

4 Vorsorgeversicherung

5 Leistungen der Versicherung

6 Begrenzung der Leistungen

7 Ausschlüsse

Beginn des Versicherungsschutzes / Beitragszahlung

Ziffer Inhalt

8 Beginn des Versicherungsschutzes

9 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / erster oder 
einmaliger Beitrag

10 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / Folgebeitrag

11 Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Erteilung eines SEPA-
Basis-Lastschriftmandats 

12 Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung

13 Beitragsregulierung

14 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

Dauer und Ende des Vertrages / Kündigung

Ziffer Inhalt

15 Dauer und Ende des Vertrages

16 Wegfall des versicherten Risikos

17 Kündigung nach Beitragsanpassung

18 Kündigung nach Versicherungsfall

19 Kündigung nach Veräußerung versicherter Unternehmen

20 Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung 
oder Erlass von Rechtsvorschriften

21 Mehrfachversicherung

Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Haftplichtversicherung (AHB)

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

Ziffer Inhalt

22 Vorvertragliche Anzeigeplichten des Versicherungs-

nehmers

23 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles

24 Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles

25 Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten

Weitere Bestimmungen

Ziffer Inhalt

26 Mitversicherte Personen

27 Abtretungsverbot

28 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderungen

29 Verjährung

30 Zuständiges Gericht

31 Vermögensschäden

32 Anzuwendendes Recht

Gültig ab 24. Oktober 2013
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Umfang des Versicherungsschutzes

1 Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall

1.1 Versicherungsschutz besteht im Rahmen des versicherten  
Risikos für den Fall, dass der Versicherungsnehmer wegen  
eines während der Wirksamkeit der Versicherung eingetretenen  
Schadenereignisses (Versicherungsfall), das einen Personen-, 
Sach- oder sich daraus ergebenden Vermögensschaden zur 
Folge hatte, aufgrund

gesetzlicher Haftplichtbestimmungen privatrechtlichen 
Inhalts

von einem Dritten auf Schadensersatz in Anspruch genommen 
wird.

Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die Schädi-
gung des Dritten unmittelbar entstanden ist. Auf den Zeitpunkt 
der Schadenverursachung, die zum Schadenereignis geführt 
hat, kommt es nicht an.

1.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, auch wenn 
es sich um gesetzliche Ansprüche handelt,

1) auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbstvor-
nahme, Rücktritt, Minderung, auf Schadensersatz statt der
Leistung;

2) wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nacherfüllung
durchführen zu können;

3) wegen des Ausfalles der Nutzung des Vertragsgegenstandes
oder wegen des Ausbleibens des mit der Vertragsleistung
geschuldeten Erfolges;

4) auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf
ordnungsgemäße Vertragserfüllung;

5) auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung
der Leistung;

6) wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Ersatz-

leistungen.

2

3

3.1

Vermögensschaden

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf die gesetzliche 
Haftplicht wegen Vermögensschädigung, die weder durch 
Personenschaden noch durch Sachschaden entstanden 
ist (vgl. Ziffer 3 ).

Versichertes Risiko

Der Versicherungsschutz umfasst die gesetzliche Haftplicht

1) aus den im Versicherungsschein und seinen Nachträgen
angegebenen Risiken des Versicherungsnehmers;

2) aus Erhöhungen oder Erweiterungen der im Versicherungs-

schein und seinen Nachträgen angegebenen Risiken. Dies
gilt nicht für Risiken aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder
Führen von versicherungsplichtigen Kraft-, Luft- oder
Wasserfahrzeugen sowie für sonstige Risiken, die der Ver-
sicherungs- oder Deckungsvorsorgeplicht unterliegen;

3) aus Risiken, die für den Versicherungsnehmer nach Ab-

schluss der Versicherung neu entstehen (Vorsorgever- 
sicherung) und die in Ziffer 4 näher geregelt sind.

3.2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhöhungen 
des versicherten Risikos durch Änderung bestehender oder 
Erlass neuer Rechtsvorschriften. Der Versicherer kann den 
Vertrag jedoch unter den Voraussetzungen von Ziffer 21 kündigen.

4 Vorsorgeversicherung

4.1 Risiken, die nach Abschluss des Versicherungsvertrages neu 
entstehen, sind im Rahmen des bestehenden Vertrages sofort 
versichert.

1) Der Versicherungsnehmer ist verplichtet, nach Aufforde- 
rung des Versicherers jedes neue Risiko innerhalb eines
Monats anzuzeigen. Die Aufforderung kann auch mit der
Beitragsrechnung erfolgen.

Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige An-

zeige, entfällt der Versicherungsschutz für das neue Risiko
rückwirkend ab dessen Entstehung.

Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko ange-

zeigt wurde, so hat der Versicherungsnehmer zu beweisen, 
dass das neue Risiko erst nach Abschluss der Versicherung 
und zu einem Zeitpunkt hinzugekommen ist, zu dem die 
Anzeigefrist noch nicht verstrichen war.

2) Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko einen
angemessenen Beitrag zu verlangen. Kommt eine Einigung
über die Höhe des Beitrages innerhalb einer Frist von einem
Monat nach Eingang der Anzeige nicht zustande, entfällt
der Versicherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend
ab dessen Entstehung.

4.2 Der Versicherungsschutz für neue Risiken ist von ihrer Ent- 
stehung bis zur Einigung i. S. von Ziffer 4.1 2) auf die Hälfte  
der im Versicherungsschein angegebenen Versicherungs-
summen begrenzt.

4.3 Die Regelung der Vorsorgeversicherung gilt nicht für Risiken

1) aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines Kraft-,
Luft- oder Wasserfahrzeuges, soweit diese Fahrzeuge der
Zulassungs-, Führerschein- oder Versicherungsplicht unter-
liegen;

2) aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von Bahnen;
3) die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgeplicht unter-

liegen;
4) die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im

Rahmen von kurzfristigen Versicherungsverträgen zu ver-
sichern sind.

5 Leistungen der Versicherung

5.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der Haftplicht-
frage, die Abwehr unberechtigter Schadensersatzansprüche 
und die Freistellung des Versicherungsnehmers von berech-

tigten Schadensersatzverplichtungen.

Berechtigt sind Schadensersatzverplichtungen dann, wenn 
der Versicherungsnehmer aufgrund Gesetzes, rechtskräftigen 
Urteils, Anerkenntnisses oder Vergleiches zur Entschädigung 
verplichtet ist und der Versicherer hierdurch gebunden ist. 
Anerkenntnisse und Vergleiche, die vom Versicherungsnehmer 
ohne Zustimmung des Versicherers abgegeben oder geschlossen 
worden sind, binden den Versicherer nur, soweit der Anspruch 
auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich bestanden hätte.

Ist die Schadensersatzverplichtung des Versicherungsnehmers 
mit bindender Wirkung für den Versicherer festgestellt, hat der 
Versicherer den Versicherungsnehmer binnen zwei Wochen 
vom Anspruch des Dritten freizustellen.

5.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung des 
Schadens oder Abwehr der Schadensersatzansprüche zweck-

mäßig erscheinenden Erklärungen im Namen des Versicherungs-

nehmers abzugeben.

Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit 
über Schadensersatzansprüche gegen den Versicherungsnehmer, 
ist der Versicherer zur Prozessführung bevollmächtigt. Er führt 
den Rechtsstreit im Namen des Versicherungsnehmers auf 
seine Kosten.

5.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadenereignisses, 
das einen unter den Versicherungsschutz fallenden Haftplicht-
anspruch zur Folge haben kann, die Bestellung eines Verteidigers 
für den Versicherungsnehmer von dem Versicherer gewünscht 
oder genehmigt, so trägt der Versicherer die gebührenordnungs-

mäßigen oder die mit ihm besonders vereinbarten höheren 
Kosten des Verteidigers.

5.4 Erlangt der Versicherungsnehmer oder ein Mitversicherter das 
Recht, die Aufhebung oder Minderung einer zu zahlenden 
Rente zu fordern, so ist der Versicherer zur Ausübung dieses 
Rechts bevollmächtigt.

6 Begrenzung der Leistung

6.1 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem 
Versicherungsfall auf die vereinbarten Versicherungssummen 
begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungs-

schutz auf mehrere entschädigungsplichtige Personen er-
streckt.
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6.2 Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind die Ent-
schädigungsleistungen des Versicherers für alle Versicherungs-

fälle eines Versicherungsjahres auf das Zweifache der verein-

barten Versicherungssummen begrenzt.

6.3 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende 
zeitlich zusammenhängende Versicherungsfälle gelten als ein 
Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versiche-

rungsfälle eingetreten ist, wenn diese
• auf derselben Ursache,
• auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem

und zeitlichem Zusammenhang oder
• auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln beruhen.

6.4 Falls besonders vereinbart, beteiligt sich der Versicherungs-

nehmer bei jedem Versicherungsfall mit einem im Versiche-

rungsschein, Tarif, Antragsformular oder in den Antragser- 
läuterungen festgelegten Betrag an der Schadensersatzleistung 
(Selbstbehalt). Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, 
ist der Versicherer auch in diesen Fällen zur Abwehr unberech-

tigter Schadensersatzansprüche verplichtet.

6.5 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden nicht 
auf die Versicherungssummen angerechnet.

6.6 Übersteigen die begründeten Haftplichtansprüche aus einem 
Versicherungsfall die Versicherungssumme, trägt der Versicherer 
die Prozesskosten im Verhältnis der Versicherungssumme zur 
Gesamthöhe dieser Ansprüche.

6.7 Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten Renten-

zahlungen zu leisten und übersteigt der Kapitalwert der Rente 
die Versicherungssumme oder den nach Abzug etwaiger sons-

tiger Leistungen aus dem Versicherungsfall noch verbleibenden 
Restbetrag der Versicherungssumme, so wird die zu leistende 
Rente nur im Verhältnis der Versicherungssumme bzw. ihres 
Restbetrages zum Kapitalwert der Rente vom Versicherer er-
stattet.

Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die entsprechende 
Vorschrift der Verordnung über den Versicherungsschutz in der 
Kraftfahrzeug-Haftplichtversicherung in der jeweils gültigen 
Fassung zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles.

Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der Versiche-

rungsnehmer an laufenden Rentenzahlungen beteiligen muss, 
wenn der Kapitalwert der Rente die Versicherungssumme oder 
die nach Abzug sonstiger Leistungen verbleibende Restversiche-

rungssumme übersteigt, werden die sonstigen Leistungen mit 
ihrem vollen Betrag von der Versicherungssumme abgesetzt.

6.8 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines 
Haftplichtanspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder 
Vergleich am Verhalten des Versicherungsnehmers scheitert, 
hat der Versicherer für den von der Weigerung an entstehenden 
Mehraufwand an Entschädigungsleistung, Zinsen und Kosten 
nicht aufzukommen.

7 Ausschlüsse

Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht 
ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, sind von der Versiche-

rung ausgeschlossen:

7.1 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden vor-
sätzlich herbeigeführt haben.

7.2 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden  
dadurch verursacht haben, dass sie in Kenntnis von deren 
Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit
• Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder
• Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben.

7.3 Haftplichtansprüche, soweit sie aufgrund Vertrages oder Zu-

sagen über den Umfang der gesetzlichen Haftplicht des Ver-
sicherungsnehmers hinausgehen.

7.4 Haftplichtansprüche
1) des Versicherungsnehmers selbst oder der in Ziffer 7.5 be-

nannten Personen gegen die Mitversicherten;
2) zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben Ver-

sicherungsvertrages;

3) zwischen mehreren Mitversicherten desselben Versiche-

rungsvertrages.

7.5 Haftplichtansprüche gegen den Versicherungsnehmer
1) aus Schadenfällen von seinen Angehörigen, die mit ihm

in häuslicher Gemeinschaft leben oder die zu den im Ver-
sicherungsvertrag mitversicherten Personen gehören. 

Als Angehörige gelten Ehegatten, Lebenspartner im Sinne 
des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder vergleichbarer 
Partnerschaften nach dem Recht anderer Staaten, Eltern 
und Kinder, Adoptiveltern und -kinder, Schwiegereltern 
und -kinder, Stiefeltern und -kinder, Großeltern und Enkel, 
Geschwister sowie Plegeeltern und -kinder (Personen, die 
durch ein familienähnliches, auf längere Dauer angelegtes 
Verhältnis wie Eltern und Kinder miteinander verbunden sind);

2) von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, wenn der
Versicherungsnehmer eine geschäftsunfähige, beschränkt
geschäftsfähige oder betreute Person ist;

3) von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Versiche-

rungsnehmer eine juristische Person des privaten oder
öffentlichen Rechts oder ein nicht rechtsfähiger Verein ist;

4) von seinen unbeschränkt persönlich haftenden Gesellschaf-
tern, wenn der Versicherungsnehmer eine Offene Handels-

gesellschaft, Kommanditgesellschaft oder Gesellschaft
bürgerlichen Rechts ist;

5) von seinen Partnern, wenn der Versicherungsnehmer eine
eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist;

6) von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzverwaltern.

zu Ziffer 7.4 und Ziffer 7.5:
Die Ausschlüsse unter Ziffer 7.4 und Ziffer 7.5 2) bis 6) erstrecken 
sich auch auf Haftplichtansprüche von Angehörigen der dort ge-

nannten Personen, die mit diesen in häuslicher Gemeinschaft leben.

7.6 Haftplichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und 
allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn der 
Versicherungsnehmer diese Sachen gemietet, geleast, ge-

pachtet, geliehen hat oder sie Gegenstand eines besonderen 
Verwahrungsvertrages sind.

7.7 Haftplichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und 
allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn
1) die Schäden durch eine gewerbliche oder beruliche Tätigkeit

des Versicherungsnehmers an diesen Sachen (Bearbeitung,
Reparatur, Beförderung, Prüfung u. dgl.) entstanden sind;
bei unbeweglichen Sachen gilt dieser Ausschluss nur in-

soweit, als diese Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar
von der Tätigkeit betroffen waren;

2) die Schäden dadurch entstanden sind, dass der Ver- 
sicherungsnehmer diese Sachen zur Durchführung seiner
gewerblichen oder berulichen Tätigkeiten (als Werkzeug,
Hilfsmittel, Materialablageläche u. dgl.) benutzt hat; bei
unbeweglichen Sachen gilt dieser Ausschluss nur insoweit,
als diese Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar von der
Benutzung betroffen waren;

3) die Schäden durch eine gewerbliche oder beruliche Tätig-

keit des Versicherungsnehmers entstanden sind und sich
diese Sachen oder – sofern es sich um unbewegliche Sachen
handelt – deren Teile im unmittelbaren Einwirkungsbereich
der Tätigkeit befunden haben; dieser Ausschluss gilt nicht,
wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er zum Zeit-
punkt der Tätigkeit offensichtlich notwendige Schutzvor-
kehrungen zur Vermeidung von Schäden getroffen hatte.

zu Ziffer 7.6 und Ziffer 7.7:
Sind die Voraussetzungen der Ausschlüsse in Ziffer 7.6 und Ziffer 
7.7 in der Person von Angestellten, Arbeitern, Bediensteten, Bevoll-
mächtigten oder Beauftragten des Versicherungsnehmers gegeben, 
so entfällt gleichfalls der Versicherungsschutz, und zwar sowohl für 
den Versicherungsnehmer wie für die durch den Versicherungsver-
trag etwa mitversicherten Personen.

7.8 Haftplichtansprüche wegen Schäden an vom Versicherungs-

nehmer hergestellten oder gelieferten Sachen, Arbeiten oder 
sonstigen Leistungen infolge einer in der Herstellung, Lieferung 
oder Leistung liegenden Ursache und alle sich daraus erge-

benden Vermögensschäden. Dies gilt auch dann, wenn die 
Schadenursache in einem mangelhaften Einzelteil der Sache 
oder in einer mangelhaften Teilleistung liegt und zur Beschädi-
gung oder Vernichtung der Sache oder Leistung führt.
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Dieser Ausschluss indet auch dann Anwendung, wenn Dritte 
im Auftrag oder für Rechnung des Versicherungsnehmers die 
Herstellung oder Lieferung der Sachen oder die Arbeiten oder 
sonstigen Leistungen übernommen haben.

7.9 a) Ansprüche, die gegen den Versicherungsnehmer wegen Um-

weltschäden gemäß Umweltschadensgesetz oder anderer auf 
der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004 / 35 / EG) basierenden na-

tionalen Umsetzungsgesetzen geltend gemacht werden. Dies 
gilt auch dann, wenn der Versicherungsnehmer von einem 
Dritten aufgrund gesetzlicher Haftplichtbestimmungen privat-
rechtlichen Inhalts auf Erstattung der durch solche Umwelt-
schäden entstandenen Kosten in Anspruch genommen wird.

Der Versicherungsschutz bleibt aber für solche Ansprüche er-
halten, die auch ohne Bestehen des Umweltschadensgesetzes 
oder anderer auf der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004 / 35 / EG) 
basierender nationaler Umsetzungsgesetze bereits aufgrund 
gesetzlicher Haftplichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts 
gegen den Versicherungsnehmer geltend gemacht werden könnten.

Dieser Ausschluss gilt nicht im Rahmen der Versicherung privater 
Haftplichtrisiken.

7.9 b) Haftplichtansprüche wegen Schäden durch Umwelteinwirkung.

Dieser Ausschluss gilt nicht
1) im Rahmen der Versicherung privater Haftplichtrisiken

oder

2) für Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer herge-

stellte oder gelieferte Erzeugnisse (auch Abfälle), durch
Arbeiten oder sonstige Leistungen nach Ausführung der
Leistung oder nach Abschluss der Arbeiten entstehen
(Produkthaftplicht).

Kein Versicherungsschutz besteht jedoch für Schäden durch
Umwelteinwirkung, die aus der Planung, Herstellung, Lieferung, 
Montage, Demontage, Instandhaltung oder Wartung von
• Anlagen, die bestimmt sind, gewässerschädliche Stoffe

herzustellen, zu verarbeiten, zu lagern, abzulagern, zu be-

fördern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen);
• Anlagen gem. Anhang 1 oder 2 zum Umwelthaftungsgesetz

(UmweltHG-Anlagen);
• Anlagen, die nach den dem Umweltschutz dienenden

Bestimmungen einer Genehmigungs- oder Anzeigeplicht
unterliegen;

• Abwasseranlagen oder
• Teilen resultieren, die ersichtlich für solche Anlagen be-

stimmt sind.

7.10 Haftplichtansprüche, die auf Asbest, asbesthaltige Substanzen 
oder Erzeugnisse zurückzuführen sind.

7.11 Haftplichtansprüche wegen Schäden, die in unmittelbarem 
oder mittelbarem Zusammenhang stehen mit energiereichen 
ionisierenden Strahlen (z. B. Strahlen von radioaktiven Stoffen 
oder Röntgenstrahlen);

7.12 Haftplichtansprüche wegen Schäden, die zurückzuführen sind auf
1) gentechnische Arbeiten;
2) gentechnisch veränderte Organismen (GVO);
3) Erzeugnisse, die

• Bestandteile aus GVO enthalten,
• aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden.

7.13 Haftplichtansprüche aus Sachschäden, welche entstehen durch
1) Abwässer, soweit es sich nicht um häusliche Abwässer

handelt;
2) Weidevieh, wenn es sich um Flurschäden handelt sowie

aus Wildschaden;
3) Überschwemmungen natürlicher, stehender oder ließender

Gewässer.

7.14 Haftplichtansprüche wegen Schäden aus dem Austausch, der 
Übermittlung und der Bereitstellung elektronischer Daten, so-

weit es sich handelt um Schäden aus
1) Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder

Veränderung von Daten;
2) Nichterfassen oder fehlerhaftem Speichern von Daten;
3) Störung des Zugangs zum elektronischen Datenaus-

tausch;
4) Übermittlung vertraulicher Daten oder Informationen.

7.15 Haftplichtansprüche wegen Schäden aus Persönlichkeits- oder 
Namensrechtsverletzungen.

7.16 Haftplichtansprüche wegen Schäden aus Anfeindung, Schikane, 
Belästigung, Ungleichbehandlung oder sonstigen Diskriminie-

rungen.

7.17 Haftplichtansprüche wegen Personenschäden, die aus der 
Übertragung einer Krankheit des Versicherungsnehmers resul-
tieren. Das Gleiche gilt für Sachschäden, die durch Krankheit 
der dem Versicherungsnehmer gehörenden, von ihm gehaltenen 
oder veräußerten Tiere entstanden sind. In beiden Fällen be-

steht Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer be-

weist, dass er weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gehandelt 
hat.

7.18 Haftplichtansprüche
1) in der Privat-, Haus- und Grundbesitzerhaftplichtversiche-

rung aus Schäden, die im Zusammenhang stehen mit dem
Eigentum, Besitz, Halten oder Führen von Kraftfahrzeugen,
Kraftfahrzeuganhängern, Motorbooten, mit Hilfsmotor ver-
sehenen Fahrzeugen jeder Art, eigenen Wasserfahrzeugen
sowie von versicherungsplichtigen Luftfahrzeugen und
Flugmodellen;

2) in der sonstigen Haftplichtversicherung aus dem Halten
oder aus dem Besitz, ferner aus Anlass von Inbetriebsetzen
oder Lenken von versicherungs- oder zulassungsplichtigen
Kraftfahrzeugen oder Kraftfahrzeuganhängern ferner von
Luft- oder Wasserfahrzeugen, ganz gleichgültig durch
wen, aus welchem Anlass oder zu welchem Zweck das
Inbetriebsetzen oder Lenken erfolgt.

7.19 Ansprüche auf Gehalt, Ruhegeld, Lohn und sonstige festge-

setzte Bezüge, Verplegung, ärztliche Behandlung im Falle der 
Dienstbehinderung der eigenen Bediensteten des Versiche-

rungsnehmers (vgl. z. B. die §§ 616, 617 BGB, 63, 553 HGB 
und die entsprechenden Bestimmungen der Gewerbeordnung 
und des Sozialgesetzbuches) sowie Ansprüche aus dem Bundes-

sozialhilfegesetz und aus Tumultschadengesetzen.

7.20 Haftplichtansprüche aus Schäden infolge Teilnahme an Pferde-, 
Rad- und Kraftfahrzeugrennen, Box- und Ringkämpfen sowie 
den Vorbereitungen hierzu (Training).

Beginn des Versicherungsschutzes / Beitragszahlung

8 Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungs-

schein angegebenen Zeitpunkt, wenn der Versicherungsnehmer 
den ersten oder einmaligen Beitrag rechtzeitig i. S. von Ziffer 
9.1 zahlt.

Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungs-

steuer, die der Versicherungsnehmer in der jeweils vom Gesetz 
bestimmten Höhe zu entrichten hat.

9 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / erster oder 
einmaliger Beitrag

9.1 Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Ablauf 
von zwei Wochen nach Zugang des Versicherungsscheines fällig.

Ist die Zahlung des Jahresbeitrages in Raten vereinbart, gilt als 
erster Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrages.

9.2 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen 
Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, 
beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. 
Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass 
er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. Für Versicherungs-

fälle, die bis zur Zahlung des Beitrages eintreten, ist der Ver-
sicherer nur dann nicht zur Leistung verplichtet, wenn er den 
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform 
oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein 
auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrages auf-
merksam gemacht hat.
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9.3 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen 
Beitrag nicht rechtzeitig, kann der Versicherer vom Vertrag  
zurücktreten, solange der Beitrag nicht gezahlt ist. Der Ver-
sicherer kann nicht zurücktreten, wenn der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

10 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / Folgebeitrag

10.1 Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt 
ist, am Monatsersten des vereinbarten Beitragszeitraumes fällig.

Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versiche-
rungsschein oder in der Beitragsrechnung angegebenen Zeit-
punkt erfolgt.

10.2 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Ver-
sicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass 
er die verspätete Zahlung nicht zu vertreten hat.

Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den Ver-
zug entstandenen Schadens zu verlangen.

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Ver-
sicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Text-
form eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens zwei Wochen 
betragen muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie die 
rückständigen Beträge des Beitrages, Zinsen und Kosten im 
Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die nach den 
Ziffer 10.3 und 10.4 mit dem Fristablauf verbunden sind.

10.3 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist 
noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt 
bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn er mit der 
Zahlungsaufforderung nach Ziffer 10.2 Abs. 3 darauf hinge-

wiesen wurde.

10.4 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist 
noch mit der Zahlung in Verzug, kann der Versicherer den Ver-
trag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn er den Ver-
sicherungsnehmer mit der Zahlungsaufforderung nach Ziffer 
10.2 Abs. 3 darauf hingewiesen hat.

Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versicherungs-

nehmer danach innerhalb eines Monats den angemahnten Be-

trag, besteht der Vertrag fort.

Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Zugang der Kündi-
gung und der Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch kein 
Versicherungsschutz.

11 Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Erteilung eines SEPA-
Basis-Lastschriftmandats 

Ist die Einziehung des Beitrages von einem Konto vereinbart, 
gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zum Fällig-

keitstag eingezogen werden kann und der Zahlungsplichtige 
einer berechtigten Einziehung nicht widerspricht.  

Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Zahlungs-

plichtigen vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist die 
Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich 
nach einer in Textform abgegebenen Zahlungsaufforderung 
des Versicherers erfolgt.  

Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der 
Zahlungsplichtige das Mandat widerrufen hat oder hat der 
Zahlungsplichtige aus anderen Gründen zu vertreten, dass der 
Beitrag nicht eingezogen werden kann, ist der Versicherer be-

rechtigt, künftig Zahlungen außerhalb des Lastschriftverfahrens 
zu verlangen. Der Zahlungsplichtige ist zur Übermittlung des 
Beitrages erst verplichtet, wenn er vom Versicherer hierzu in 
Textform aufgefordert worden ist. 

12 Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung

Ist die Zahlung des Jahresbeitrages in Raten vereinbart, sind 
die noch ausstehenden Raten sofort fällig, wenn der Versiche-

rungsnehmer mit der Zahlung einer Rate im Verzug ist. 

Ferner kann der Versicherer für die Zukunft jährliche Beitrags-

zahlung verlangen.

13 Beitragsregulierung

13.1 Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mitzuteilen, ob 
und welche Änderungen des versicherten Risikos gegenüber 
den früheren Angaben eingetreten sind. Diese Aufforderung 
kann auch durch einen Hinweis auf der Beitragsrechnung er-
folgen. Die Angaben sind innerhalb eines Monats nach Zugang  
der Aufforderung zu machen und auf Wunsch des Versicherers 
nachzuweisen. Bei unrichtigen Angaben zum Nachteil des 
Versicherers kann dieser vom Versicherungsnehmer eine Ver-
tragsstrafe in dreifacher Höhe des festgestellten Beitragsunter-
schiedes verlangen. Dies gilt nicht, wenn der Versicherungs-

nehmer beweist, dass ihn an der Unrichtigkeit der Angaben 
kein Verschulden trifft.

13.2 Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versicherungsnehmers 
oder sonstiger Feststellungen wird der Beitrag ab dem Zeit-
punkt der Veränderung berichtigt (Beitragsregulierung), beim 
Wegfall versicherter Risiken jedoch erst ab dem Zeitpunkt des 
Eingangs der Mitteilung beim Versicherer. Der vertraglich ver- 
einbarte Mindestbeitrag darf dadurch nicht unterschritten werden.  
Alle entsprechend Ziffer 15.1 nach dem Versicherungsabschluss 
eingetretenen Erhöhungen und Ermäßigungen des Mindest-
beitrages werden berücksichtigt.

13.3 Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Mitteilung, 
kann der Versicherer für den Zeitraum, für den die Angaben 
zu machen waren, eine Nachzahlung in Höhe des für diesen 
Zeitraum bereits in Rechnung gestellten Beitrages verlangen. 
Werden die Angaben nachträglich gemacht, indet eine Bei-
tragsregulierung statt. Ein vom Versicherungsnehmer zuviel 
gezahlter Beitrag wird nur zurückerstattet, wenn die Angaben 
innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der Mitteilung des 
erhöhten Beitrages erfolgten.

13.4 Die vorstehenden Bestimmungen inden auch Anwendung auf 
Versicherungen mit Beitragsvorauszahlung für mehrere Jahre.

14 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer, 
soweit durch Gesetz nicht etwas anderes bestimmt ist, nur 
Anspruch auf den Teil des Beitrages, der dem Zeitraum ent-
spricht, in dem Versicherungsschutz bestanden hat.

Dauer und Ende des Vertrages / Kündigung

15 Dauer und Ende des Vertrages

15.1 Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene 
Zeit abgeschlossen.

15.2 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert 
sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht dem Vertrags-

partner spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen 
Versicherungsjahres eine Kündigung zugegangen ist.

15.3 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der 
Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehe-

nen Zeitpunkt.

15.4 Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Ver-
trag schon zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes darauf 
folgenden Jahres gekündigt werden; die Kündigung muss dem 
Vertragspartner spätestens drei Monate vor dem Ablauf des 
jeweiligen Versicherungsjahres zugegangen sein.

16 Wegfall des versicherten Risikos

Wenn versicherte Risiken vollständig und dauerhaft wegfallen, 
so erlischt die Versicherung bezüglich dieser Risiken. Dem Ver-
sicherer steht der Beitrag zu, den er hätte erheben können, 
wenn die Versicherung dieser Risiken nur bis zu dem Zeitpunkt 
beantragt worden wäre, zu dem er vom Wegfall Kenntnis erlangt.
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17 Kündigung nach Beitragsanpassung

Werden Bestimmungen der Satzung oder der Versicherungs-

bedingungen oder wird der Tarif zuungunsten des Versiche-

rungsnehmers geändert, kann der Versicherungsnehmer den 
Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der 
Mitteilung des Versicherers mit sofortiger Wirkung, frühestens 
jedoch zu dem Zeitpunkt kündigen, in dem die Beitragserhöhung 
oder die Änderung wirksam werden sollte.

Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung 
auf das Kündigungsrecht hinzuweisen. Die Mitteilung muss 
dem Versicherungsnehmer spätestens einen Monat vor dem 
Wirksamwerden der Beitragserhöhung oder der Änderung zu-

gehen.

Eine Erhöhung der Versicherungssteuer begründet kein Kündi-
gungsrecht.

18 Kündigung nach Versicherungsfall

18.1 Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt werden, wenn
• vom Versicherer eine Schadensersatzzahlung geleistet wurde

oder

• dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen unter den
Versicherungsschutz fallenden Haftplichtanspruch gerichtlich
zugestellt wird.

Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Schriftform spätes-

tens einen Monat nach der Schadensersatzzahlung oder der 
Zustellung der Klage zugegangen sein.

18.2 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort 
nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versiche-

rungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu 
einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der 
laufenden Versicherungsperiode, wirksam wird.

Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem 
Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

19 Kündigung nach Veräußerung versicherter Unternehmen

19.1 Wird ein Unternehmen, für das eine Haftplichtversicherung 
besteht, an einen Dritten veräußert, tritt dieser anstelle des 
Versicherungsnehmers in die während der Dauer seines Eigen-

tums sich aus dem Versicherungsverhältnis ergebenden Rechte 
und Plichten ein.

Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund eines Nieß-

brauchs, eines Pachtvertrages oder eines ähnlichen Verhältnisses 
von einem Dritten übernommen wird.

19.2 Das Versicherungsverhältnis kann in diesem Falle
• durch den Versicherer dem Dritten gegenüber mit einer Frist

von einem Monat;
• durch den Dritten dem Versicherer gegenüber mit sofortiger

Wirkung oder auf den Schluss der laufenden Versicherungs-

periode

in Schriftform gekündigt werden.

19.3 Das Kündigungsrecht erlischt, wenn
• der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats von dem

Zeitpunkt an ausübt, in welchem er vom Übergang auf den
Dritten Kenntnis erlangt;

• der Dritte es nicht innerhalb eines Monats nach dem Über-
gang ausübt, wobei das Kündigungsrecht bis zum Ablauf
eines Monats von dem Zeitpunkt an bestehen bleibt, in dem
der Dritte von der Versicherung Kenntnis erlangt.

19.4 Erfolgt der Übergang auf den Dritten während einer laufenden 
Versicherungsperiode, und wird das Versicherungsverhältnis 
nicht gekündigt, haften der bisherige Versicherungsnehmer 
und der Dritte für den Versicherungsbeitrag dieser Periode als 
Gesamtschuldner.

19.5 Der Übergang eines Unternehmens ist dem Versicherer durch 
den bisherigen Versicherungsnehmer oder den Dritten unver-
züglich anzuzeigen.

Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigeplicht besteht 
kein Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsfall später als 
einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in dem die Anzeige 
dem Versicherer hätte zugehen müssen und der Versicherer 
den mit dem Veräußerer bestehenden Vertrag mit dem Erwerber 
nicht geschlossen hätte.

Der Versicherungsschutz lebt wieder auf und besteht für alle 
Versicherungsfälle, die frühestens einen Monat nach dem Zeit-
punkt eintreten, in dem der Versicherer von der Veräußerung 
Kenntnis erlangt. Dies gilt nur, wenn der Versicherer in diesem 
Monat von seinem Kündigungsrecht keinen Gebrauch gemacht 
hat.

Der Versicherungsschutz fällt trotz Verletzung der Anzeigeplicht 
nicht weg, wenn dem Versicherer die Veräußerung in dem 
Zeitpunkt bekannt war, in dem ihm die Anzeige hätte zugehen 
müssen.

20 Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung oder 
Erlass von Rechtsvorschriften

Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung be-

stehender der Erlass neuer Rechtsvorschriften ist der Versi-
cherer berechtigt, das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung 
einer Frist von einem Monat zu kündigen. Das Kündigungs-

recht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats von dem 
Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem der Versicherer von 
der Erhöhung Kenntnis erlangt hat.

21 Mehrfachversicherung

21.1 Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in meh-

reren Versicherungsverträgen versichert ist.

21.2 Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, 
ohne dass der Versicherungsnehmer dies wusste, kann er die 
Aufhebung des später geschlossenen Vertrages verlangen.

21.3 Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versicherungs-

nehmer es nicht innerhalb eines Monats geltend macht, nach-

dem er von der Mehrfachversicherung Kenntnis erlangt hat. 
Die Aufhebung wird zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die 
Erklärung, mit der sie verlangt wird, dem Versicherer zugeht.

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

22 Vorvertragliche Anzeigeplichten des Versicherungsnehmers

22.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrer-
hebliche Umstände

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertrags-

erklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände 
anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt 
hat und die für den Entschluss des Versicherers erheblich sind, 
den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Der Ver-
sicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verplichtet, 
als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme 
der Versicherer in Textform Fragen i. S. des Satzes 1 stellt. 
Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf den 
Entschluss des Versicherers Einluss auszuüben, den Vertrag 
überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt abzuschließen.

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers 
geschlossen und kennt dieser den gefahrerheblichen Umstand, 
muss sich der Versicherungsnehmer so behandeln lassen, als 
habe er selbst davon Kenntnis gehabt oder dies arglistig ver-

schwiegen.

22.2 Rücktritt
1) Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrer-

heblichen Umständen berechtigen den Versicherer, vom
Versicherungsvertrag zurückzutreten.

2) Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der Versiche-

rungsnehmer nachweist, dass er oder sein Vertreter die un-

richtigen oder unvollständigen Angaben weder vorsätzlich
noch grob fahrlässig gemacht hat.
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Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässi-
ger Verletzung der Anzeigeplicht besteht nicht, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den 
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, 
wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte.

3) Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz.

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles
zurück, darf er den Versicherungsschutz nicht versagen,
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der unvoll-
ständig oder unrichtig angezeigte Umstand weder für den
Eintritt des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder
den Umfang der Leistung ursächlich war. Auch in diesem
Fall besteht aber kein Versicherungsschutz, wenn der Ver-
sicherungsnehmer die Anzeigeplicht arglistig verletzt hat.

Dem Versicherer steht der Teil des Beitrages zu, der der bis
zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen
Vertragszeit entspricht.

22.3 Beitragsänderung oder Kündigungsrecht 
Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, weil 
die Verletzung einer Anzeigeplicht weder auf Vorsatz noch auf 
grober Fahrlässigkeit beruht, kann der Versicherer den Vertrag 
unter Einhaltung einer Frist von einem Monat in Schriftform 
kündigen.

Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versiche-

rungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch 
bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu 
anderen Bedingungen, geschlossen hätte.

Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, weil er 
den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, 
aber zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte, werden die 
anderen Bedingungen auf Verlangen des Versicherers rückwir-
kend Vertragsbestandteil. Hat der Versicherungsnehmer die 
Plichtverletzung nicht zu vertreten, werden die anderen Be-

dingungen ab der laufenden Versicherungsperiode Vertrags-

bestandteil.

Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr 
als 10 % oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung 
für den nicht angezeigten Umstand aus, kann der Versicherungs-

nehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der 
Mitteilung des Versicherers fristlos in Schriftform kündigen.

Der Versicherer muss die ihm nach Ziffer 22.2 und 22.3 zustehen-

den Rechte innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. 
Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem er von der Verletzung 
der Anzeigeplicht, die das von ihm geltend gemachte Recht 
begründet, Kenntnis erlangt. Er hat die Umstände anzugeben, 
auf die er seine Erklärung stützt; er darf nachträglich weitere 
Umstände zur Begründung seiner Erklärung abgeben, wenn 
für diese die Monatsfrist nicht verstrichen ist.

Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Ziffer 22.2 und 
22.3 nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte 
Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzeigeplichtver-
letzung hingewiesen hat.

Der Versicherer kann sich auf die in den Ziffer 22.2 und 22.3 
genannten Rechte nicht berufen, wenn er den nicht angezeigten 
Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte.

22.4 Anfechtung
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger 
Täuschung anzufechten, bleibt unberührt. Im Fall der Anfechtung 
steht dem Versicherer der Teil des Beitrages zu, der der bis 
zum Wirksamwerden der Anfechtungserklärung abgelaufenen 
Vertragszeit entspricht.

23 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles

Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versicherungs-

nehmer auf Verlangen des Versicherers innerhalb angemesse-

ner Frist zu beseitigen. Dies gilt nicht, soweit die Beseitigung 
unter Abwägung der beiderseitigen Interessen unzumutbar ist. 
Ein Umstand, der zu einem Schaden geführt hat, gilt ohne Weite-

res als besonders gefahrdrohend.

24 Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles

24.1 Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverzüglich an-

zuzeigen, auch wenn noch keine Schadensersatzansprüche 
erhoben wurden.

24.2 Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die Ab-

wendung und Minderung des Schadens sorgen. Weisungen 
des Versicherers sind dabei zu befolgen, soweit es für den Ver-
sicherungsnehmer zumutbar ist. Er hat dem Versicherer aus-

führliche und wahrheitsgemäße Schadenberichte zu erstatten 
und ihn bei der Schadenermittlung und -regulierung zu unter-
stützen. Alle Umstände, die nach Ansicht des Versicherers für 
die Bearbeitung des Schadens wichtig sind, müssen mitgeteilt 
sowie alle dafür angeforderten Schriftstücke übersandt werden.

24.3 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftplichtanspruch 
erhoben, ein staatsanwaltschaftliches, behördliches oder ge-

richtliches Verfahren eingeleitet, ein Mahnbescheid erlassen 
oder ihm gerichtlich der Streit verkündet, hat er dies ebenfalls 
unverzüglich anzuzeigen.

24.4 Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von Verwal-
tungsbehörden auf Schadensersatz muss der Versicherungs-

nehmer fristgemäß Widerspruch oder die sonst erforderlichen 
Rechtsbehelfe einlegen. Einer Weisung des Versicherers bedarf 
es nicht.

24.5 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftplichtanspruch 
gerichtlich geltend gemacht, hat er die Führung des Verfahrens 
dem Versicherer zu überlassen. Der Versicherer beauftragt im 
Namen des Versicherungsnehmers einen Rechtsanwalt. Der 
Versicherungsnehmer muss dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie 
alle erforderlichen Auskünfte erteilen und die angeforderten 
Unterlagen zur Verfügung stellen.

25 Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten

25.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus diesem 
Vertrag, die er vor Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllen 
hat, kann der Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats 
ab Kenntnis von der Obliegenheitsverletzung fristlos kündigen. 

Der Versicherer hat kein Kündigungsrecht, wenn der Versiche-

rungsnehmer nachweist, dass die Obliegenheitsverletzung 
weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruht.

25.2 Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich verletzt, 
verliert der Versicherungsnehmer seinen Versicherungsschutz. 
Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist der 
Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere 
des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden 
Verhältnis zu kürzen.

Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungs-

schutzes hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungs-

falles bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit 
zur Voraussetzung, dass der Versicherer den Versicherungs-

nehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese 
Rechtsfolge hingewiesen hat.

Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegen-

heit nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versicherungs-

schutz bestehen.

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Ver-
sicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegen-

heit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versiche-

rungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der 
dem Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war. Das gilt 
nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig 
verletzt hat.

Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig davon, 
ob der Versicherer ein ihm nach Ziffer 25.1 zustehendes Kündi-
gungsrecht ausübt.
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Weitere Bestimmungen

26 Mitversicherte Personen

26.1 Erstreckt sich die Versicherung auch auf Haftplichtansprüche 
gegen andere Personen als den Versicherungsnehmer selbst, 
sind alle für ihn geltenden Bestimmungen auf die Versicherten 
entsprechend anzuwenden. Die Bestimmungen über die Vor-
sorgeversicherung (Ziffer 4) gelten nicht, wenn das neue Risiko 
nur in der Person eines Versicherten entsteht

26.2 Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht 
ausschließlich dem Versicherungsnehmer zu. Er ist neben den 
Versicherten für die Erfüllung der Obliegenheiten verantwortlich.

27 Abtretungsverbot

Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Fest-
stellung ohne Zustimmung des Versicherers weder abgetreten 
noch verpfändet werden. Eine Abtretung an den geschädigten 
Dritten ist zulässig.

28 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderungen

28.1 Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen 
sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im 
Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig 
bezeichnete Geschäftsstelle gerichtet werden.

28.2 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift 
dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenser- 
klärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben 
ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte 
dem Versicherer bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt drei 
Tage nach der Absendung des Briefes als zugegangen. Dies 
gilt entsprechend für den Fall einer Namensänderung des Ver-
sicherungsnehmers.

28.3 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen Ge-

werbebetrieb abgeschlossen, inden bei einer Verlegung der 
gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen der Ziffer 28.2 
entsprechende Anwendung.

29 Verjährung

29.1 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei 
Jahren. Die Fristberechnung richtet sich nach den allgemeinen 
Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches.

29.2 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Ver-
sicherer angemeldet worden, ist die Verjährung von der An- 
meldung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die Entschei-
dung des Versicherers dem Anspruchsteller in Textform zugeht.

30 Zuständiges Gericht

30.1 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer 
bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz 
des Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zu-

ständigen Niederlassung. Ist der Versicherungsnehmer eine 
natürliche Person, ist auch das Gericht örtlich zuständig, in 
dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zurzeit der Klageer-
hebung seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

30.2 Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen 
Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem Gericht 
erhoben werden, das für seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung 
eines solchen, den Ort seines gewöhnlichen Aufenthalts zu-

ständig ist. Ist der Versicherungsnehmer eine juristische Person, 
bestimmt sich das zuständige Gericht auch nach dem Sitz 
oder der Niederlassung des Versicherungsnehmers. Das Gleiche 
gilt, wenn der Versicherungsnehmer eine Offene Handelsge-

sellschaft, Kommanditgesellschaft, Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts oder eine eingetragene Partnergesellschaft ist.

30.3 Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt 
der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die gericht-
liche Zuständigkeit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag 
gegen den Versicherungsnehmer nach dem Sitz des Versicherers 
oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Nieder-
lassung.

31 Vermögensschäden

31.1 Vereinbarungsgemäß wird auch Versicherungsschutz für den 
Fall gewährt, dass der Versicherungsnehmer wegen eines in 
den versicherten Eigenschaften, Rechtsverhältnissen oder Tätig-

keiten – von ihm selbst oder einer anderen Person, für die er 
einzutreten hat – begangenen Verstoßes von einem anderen 
aufgrund gesetzlicher Haftplichtbestimmungen privatrechtlichen 
Inhalts für einen Vermögensschaden verantwortlich gemacht 
wird (vgl. Ziffer 2).

31.2 Vermögensschäden sind solche Schäden, die weder Personen- 
schäden (Tötung, Verletzung des Körpers oder Beschädigung 
der Gesundheit von Menschen) noch Sachschäden (Beschädi-
gung, Verderben, Vernichtung) sind, noch sich aus solchen – von  
dem Versicherungsnehmer oder einer Person, für die er einzu-

treten hat, verursachten – Schäden herleiten.

31.3 Die Vermögensschaden-Versicherung umfasst die Folgen aller 
vom Beginn des Versicherungsschutzes an bis zum Ablauf des 
Versicherungsvertrages vorkommenden Verstöße.

31.4 Bei Vermögensschäden gilt als Zeitpunkt für den Eintritt des 
Versicherungsfalles der Augenblick, in dem der Verstoß be-

gangen wurde. Wird ein Schaden durch fahrlässige Unterlassung 
verursacht, so gilt im Zweifel der Verstoß als an dem Tag be-

gangen, an welchem die versäumte Handlung spätestens hätte 
vorgenommen werden müssen, um den Eintritt des Schadens 
abzuwenden.

31.5 Ausgeschlossen von der Vermögensschaden-Versicherung 
sind Haftplichtansprüche:
1) die auf einen im Ausland eingetretenen Schaden oder eine

im Ausland vorgenommene Tätigkeit oder Unterlassung
zurückzuführen sind, ferner solche, die vor ausländischen
Gerichten geltend gemacht werden. Dies gilt auch im Falle
eines inländischen Vollstreckungsurteiles (§ 722 ZPO);

2) aus der Überschreitung von Voranschlägen und Krediten,
aus Kauf- und Lieferungsverträgen – insbesondere wegen
Nichteinhaltung vereinbarter Lieferungsfristen – sowie aus
Garantiezusagen; aus der entgeltlichen oder unentgeltlichen
Vermittlung oder Empfehlung von Geld-, Grundstücks- 
und anderen wirtschaftlichen Geschäften;

3) wegen Schäden, die durch Fehlbeträge bei der Kassen-

führung, durch Verstöße beim Zahlungsakt sowie Veruntreu-

ung des Personals des Versicherungsnehmers entstehen;
4) wegen Schäden, die durch wissentliches Abweichen von

Gesetz, Vorschrift, Anweisung oder Bedingung des Macht-
gebers (Berechtigten) oder durch sonstige wissentliche
Plichtverletzung verursacht worden sind;

5) aus Taxationen (wegen unrichtiger Taxen usw.);
6) aus Schäden, welche darauf zurückzuführen sind, dass der

Versicherungsnehmer oder seine Angestellten Fehler über- 
sehen, die in Rechnungen, Aufstellungen, Kostenanschlägen
oder Maßen in Zeichnungen enthalten sind, deren Prüfung
dem Versicherungsnehmer übertragen war;

7) wegen Abhandenkommens von Sachen, also auch wegen
Abhandenkommens von Geld, Wertpapieren und Wert-
sachen.

31.6 Die Ziffer 1 bis 30 und 32 inden sinngemäße Anwendung, soweit 
nicht diese Bestimmung entgegensteht.

31.7 Sofern im Versicherungsschein keine abweichende Regelung 
getroffen wurde, ist die Ersatzleistung für Vermögensschäden 
für jeden Verstoß auf einen Höchstbetrag von 10.000 € und für 
das Versicherungsjahr auf höchstens 30.000 € begrenzt. Von 
jedem Vermögensschaden hat der Versicherungsnehmer 20 %, 
mindestens 25 € und höchstens 1.500 €, selbst zu tragen.

32 Anzuwendendes Recht

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

Beschlossen von der Vertreterversammlung der Gemeinnützigen 
Haftplichtversicherungsanstalt Kassel am 24. Oktober 2013 in 
Kassel.
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1 Gegenstand der Versicherung

1.1 Versichert ist – abweichend von Ziffer 7.9 b) AHB – im Rahmen 
und Umfang des Vertrages die gesetzliche Haftplicht privat-
rechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers wegen Personen- 
und Sachschäden durch Umwelteinwirkung auf Boden, Luft 
oder Wasser (einschließlich Gewässer), wenn diese Umwelt-
einwirkung nicht von Anlagen oder Tätigkeiten ausgeht oder 
ausgegangen ist, die unter Ziffer 2 fallen.

Mitversichert sind Vermögensschäden aus der Verletzung von 
Aneignungsrechten, des Rechts am eingerichteten und ausge-

übten Gewerbebetrieb, wasserrechtlichen Benutzungsrechten 
oder -befugnissen. Sie werden wie Sachschäden behandelt.

1.2 Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn gelagerte Stoffe 
bei ihrer Verwendung im räumlichen und gegenständlichen Zu-

sammenhang mit versicherten Anlagen in Boden, Luft oder 
Wasser (einschl. Gewässer) gelangen, ohne in diese einge-

bracht oder eingeleitet zu sein.

Der Versicherungsschutz bezieht sich jedoch nicht auf die Ver-
wendung von Klärschlamm, Jauche, Gülle und festem Stalldung.

Mitversichert ist die gesetzliche Haftplicht bei Arbeiten mit 
Planzenschutz- und Düngemitteln (auch aus Schäden am be-

handelten Gut). Von jedem Schaden hat der Versicherungs-

nehmer 20 %, mindestens 50 € und höchstens 1.500 €, selbst 
zu tragen.

1.3 Der Versicherungsschutz bezieht sich auch auf die Haftplicht 
wegen Schäden eines Dritten, die dadurch entstehen, dass 
Stoffe in Abwässer und mit diesen in Gewässer gelangen.

2 Risikobegrenzung

Nicht versichert ist die Haftplicht wegen Umwelteinwirkungen 
aus

2.1 Anlagen des Versicherungsnehmers, die bestimmt sind, ge-

wässerschädliche Stoffe herzustellen, zu verarbeiten, zu lagern, 
abzulagern, zu befördern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen).

2.2 Anlagen des Versicherungsnehmers gem. Anhang 1 zum Um-

welthaftungsgesetz (UHG-Anlagen).

2.3 Anlagen des Versicherungsnehmers, die nach Bestimmungen, 
die dem Umweltschutz dienen, einer Genehmigungs- oder 
Anzeigeplicht unterliegen (sonstige deklarierungsplichtige 
Anlagen).

• Abwasseranlagen des Versicherungsnehmers oder
• dem Einbringen oder Einleiten von Stoffen durch den Ver-

sicherungsnehmer in ein Gewässer oder
• dem Einwirken des Versicherungsnehmers auf ein Gewässer

derart, dass die physikalische, chemische oder biologische
Beschaffenheit des Wassers verändert wird, (Abwasseranlagen
und Einwirkungsrisiko).

2.4 Anlagen des Versicherungsnehmers gem. Anhang 2 zum Um-

welthaftungsgesetz (UHG-Anlagen / Plichtversicherung).

2.5 Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demontage, In-

standhaltung und Wartung von Anlagen gem. Ziffer 2.1 bis 2.5 
oder Teilen, die ersichtlich für Anlagen gem. Ziffer 2.1 bis 2.5 
bestimmt sind.

3 Mitversicherte Anlagen

3.1 Abweichend von Ziffer 1 und 2 ist die gesetzliche Haftplicht 
mitversichert

3.1.1 aus der Lagerung von Sickersäften aus Silos sowie von Jauche 
und Gülle;

3.1.2 aus der Lagerung von festem Stalldung, sofern diese in 
Dungstätten auf dem Betriebsgrundstück erfolgt und der Dung 
im versicherten Betrieb angefallen ist;

3.1.3 aus der Lagerung von Mineralölen auf dem Betriebsgrund-

stück, sofern das Gesamtfassungsvermögen der vorhandenen 
Behälter 3.000 Liter nicht übersteigt und die Mineralöle über-
wiegend für den versicherten Betrieb bestimmt sind;

3.1.4 aus der Lagerung von Nahrungs-, Genuss- und Futtermitteln, 
soweit diese im Zusammenhang mit dem versicherten Betrieb 
steht und die Anlage nicht nach Bestimmungen, die dem Um-

weltschutz dienen, der Genehmigungs- oder Anzeigeplicht 
unterliegt;

3.1.5 aus der Lagerung sonstiger umweltgefährlicher Stoffe auf dem 
Betriebsgrundstück, sofern die Gesamtlagermenge 500 Liter 
nicht übersteigt.

3.2 Wird eine der Mengenschwellen der Ziffer 3.1.1 bis 3.1.5 über-
schritten, erlischt – abweichend von Ziffer 3.1 2) AHB – die Mit-
versicherung des innerhalb der betreffenden Ziffer versicherten 
Risikos vollständig. Der Versicherungsschutz bedarf insoweit 
besonderer Vereinbarung.

4 Versicherungsfall

Versicherungsfall ist – abweichend von Ziffer 1.1 AHB – die 
nachprüfbare erste Feststellung des Personenschadens (Tod, 
Verletzung oder Gesundheitsschädigung von Menschen), 
Sachschadens (Beschädigung oder Vernichtung von Sachen) 
oder eines gem. Ziffer 1.1 mitversicherten Vermögensschadens 
durch den Geschädigten, einen sonstigen Dritten oder den 
Versicherungsnehmer. Der Versicherungsfall muss während 
der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sein. Hierbei 
kommt es nicht darauf an, ob zu diesem Zeitpunkt bereits Ur-
sache oder Umfang des Schadens oder die Möglichkeit zur 
Erhebung von Haftplichtansprüchen erkennbar war.

5 Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles

5.1 Der Versicherer ersetzt, auch ohne dass ein Versicherungsfall 
eingetreten ist,
• nach einer Störung des Betriebes oder
• aufgrund behördlicher Anordnung

Aufwendungen des Versicherungsnehmers für Maßnahmen 
zur Abwendung oder Minderung eines sonst unvermeidbar 
eintretenden Personen-, Sach- oder gem. Ziffer 1.1 mitver-
sicherten Vermögensschadens. Die Feststellung der Störung 
des Betriebes oder die behördliche Anordnung müssen in die 
Wirksamkeit der Versicherung fallen, wobei maßgeblich der 
frühere Zeitpunkt ist.

5.2 Aufwendungen aufgrund behördlicher Anordnungen im Sinne 
der Ziffer 5.1 werden unter den dort genannten Voraussetzungen 
unbeschadet der Tatsache übernommen, dass die Maßnah-

men durch den Versicherungsnehmer oder im Wege der Er-
satzvornahme durch die Behörde ausgeführt werden.

5.3 Der Versicherungsnehmer ist verplichtet,

5.3.1 dem Versicherer die Feststellung einer derartigen Störung des 
Betriebes oder eine behördliche Anordnung unverzüglich an-

zuzeigen und

alles zu tun, was erforderlich ist, die Aufwendungen auf den 
Umfang zu begrenzen, der notwendig und objektiv geeignet 
ist, den Schadeneintritt zu verhindern oder den Schadenum-

fang zu mindern und

auf Verlangen des Versicherers fristgemäß Widerspruch gegen 
behördliche Anordnungen einzulegen oder

5.3.2 sich mit dem Versicherer über die Maßnahmen abzustimmen.

5.4 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziffer 5.3 genann-

ten Obliegenheiten vorsätzlich, so werden ihm im Rahmen des 
für Aufwendungen gem. Ziffer 5 vereinbarten Gesamtbetrages 
nur die notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendungen 
ersetzt.
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Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziffer 5.3 ge-

nannten Obliegenheiten grob fahrlässig, so ist der Versicherer 
berechtigt, etwaige über die notwendigen und objektiv geeigne-

ten Aufwendungen hinausgehende Aufwendungen in einem 
der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmer 
entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das 
Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versiche-

rungsnehmer.

Abweichend von Abs. 1 und 2 bleibt der Versicherer zum Er-
satz etwaiger über die notwendigen und objektiv geeigneten 

Aufwendungen hinausgehender Aufwendungen verplichtet, 
soweit die Verletzung der Obliegenheit nicht für den Umfang 
der Leistungsplicht des Versicherers ursächlich ist.

5.5 Aufwendungen werden im Rahmen der vereinbarten Versiche-

rungssumme und der Jahreshöchstersatzleistung bis zu einem 
Gesamtbetrag von 250.000 € je Störung des Betriebes oder 
behördlicher Anordnung, pro Versicherungsjahr jedoch nur bis 
500.000 € ersetzt.

Der Versicherungsnehmer hat von den Aufwendungen 20 %, 
mindestens 50 € und höchstens 1.500 €, selbst zu tragen.

Kommt es trotz Durchführung der Maßnahmen zu einem Scha-

den, so werden die vom Versicherer ersetzten Aufwendungen 
auf die für den Versicherungsfall maßgebende Versicherungs-

summe angerechnet, es sei denn, dass der Ersatz dieser Auf-
wendungen im Rahmen der Jahreshöchstersatzleistung eines 
früheren Versicherungsjahres die Ersatzleistung für Versiche-

rungsfälle tatsächlich gemindert hat.

5.6 Nicht ersatzfähig sind in jedem Falle Aufwendungen – auch 
soweit sie sich mit Aufwendungen im Sinne der Ziffer 5.1  
decken – zur Erhaltung, Reparatur, Erneuerung, Nachrüstung, 
Sicherung oder Sanierung von Betriebseinrichtungen, Grund-

stücken oder Sachen (auch gemietete, gepachtete, geleaste 
und dgl.) des Versicherungsnehmers; auch für solche, die früher 
im Eigentum oder Besitz des Versicherungsnehmers standen.

Ersetzt werden jedoch solche Aufwendungen zur Abwendung 
oder Minderung eines sonst unvermeidbar eintretenden Per-
sonen-, Sach- oder gemäß Ziffer 1.1 mitversicherten Vermö-

gensschadens, falls Betriebseinrichtungen, Grundstücke oder 
Sachen des Versicherungsnehmers, die von einer Umweltein-

wirkung nicht betroffen sind, beeinträchtigt werden müssen. 
Eintretende Wertverbesserungen sind abzuziehen.

6 Nicht versicherte Tatbestände

Nicht versichert sind, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist,

6.1 Ansprüche wegen Schäden, die dadurch entstehen oder ent-
standen sind, dass beim Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen diese Stoffe verschüttet werden, abtropfen, ablaufen, 
verdampfen, verdunsten oder durch ähnliche Vorgänge in den 
Boden oder ein Gewässer gelangen. Das gilt nicht, soweit solche 
Vorgänge auf einer Störung des Betriebes beruhen.

6.2 Ansprüche wegen Schäden, die durch betriebsbedingt unver-
meidbare, notwendige oder in Kauf genommene Umweltein-

wirkungen entstehen.

Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer den Nachweis 
erbringt, dass er nach dem Stand der Technik zum Zeitpunkt 
der schadenursächlichen Umwelteinwirkungen unter den 
Gegebenheiten des Einzelfalles die Möglichkeiten derartiger 
Schäden nicht erkennen musste.

6.3 Ansprüche wegen bei Vertragsbeginn bereits eingetretener 
Schäden.

6.4 Ansprüche wegen Schäden, für die nach Maßgabe früherer  
Versicherungsverträge Versicherungsschutz besteht oder  
hätte beantragt werden können.

6.5 Ansprüche wegen Schäden, die sich daraus ergeben, dass 
der Versicherungsnehmer nach Beginn des Versicherungsver-
hältnisses Grundstücke erwirbt oder in Besitz nimmt, die zu 
diesem Zeitpunkt bereits von einer Umwelteinwirkung betroffen 
waren.

6.6 Ansprüche wegen Schäden aus Eigentum, Besitz oder Betrieb 
von Abfallentsorgungsanlagen, insbesondere Deponien und 
Kompostierungsanlagen.

6.7 Ansprüche wegen Schäden, die durch vom Versicherungs-
nehmer erzeugte oder gelieferte Abfälle entstehen.

6.8 Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder  
jeden Mitversicherten), die den Schaden dadurch verursachen, 
dass sie bewusst von Gesetzen, Verordnungen oder an den 
Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnungen 
oder Verfügungen, die dem Umweltschutz dienen, abweichen.

6.9 Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder 
jeden Mitversicherten), die den Schaden dadurch verur- 
sachen, dass sie es bewusst unterlassen, die vom Hersteller 
gegebenen oder nach dem Stand der Technik einzuhalten-

den Richtlinien oder Gebrauchsanweisungen für Anwendung,  
regelmäßige Kontrollen, Inspektionen oder Wartungen zu be-

folgen oder notwendige Reparaturen auszuführen.

6.10 Ansprüche
• wegen Bergschäden (i. S. d. § 114 BBergG), soweit es sich

handelt um die Beschädigung von Grundstücken, deren Be-

standteilen und Zubehör;
• wegen Schäden beim Bergbaubetrieb (i. S. d. § 114 BBergG)

durch schlagende Wetter-, Wasser- und Kohlensäureeinbrüche
sowie Kohlenstaubexplosionen.

6.11 Ansprüche wegen Schäden infolge der Veränderung der Lager-
stätte des Grundwassers oder seines Fließverhaltens.

6.12 Ansprüche wegen Schäden, die nachweislich auf Kriegser-
eignissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren  
Unruhen, Generalstreik, illegalem Streik oder unmittelbar auf 
Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen; das 
gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich  
elementare Naturkräfte ausgewirkt haben.

6.13 Ansprüche wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein 
Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte 
Person durch den Gebrauch eines Kraftfahrzeuges oder Kraft-
fahrzeuganhängers verursachen.

Nicht versichert ist die Haftplicht wegen Schäden, die der 
Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen 
bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines 
Wasserfahrzeuges verursachen oder für die sie als Halter oder 
Besitzer eines Wasserfahrzeuges in Anspruch genommen werden.

Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten 
(Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versiche-

rungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten.

Eine Tätigkeit der in Abs. 1 und Abs. 2 genannten Personen an 
einem Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeuganhänger und Wasserfahr-
zeug ist kein Gebrauch i. S. dieser Bestimmung, wenn keine 
dieser Personen Halter oder Besitzer des Fahrzeuges ist und 
wenn das Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird.

Falls im Rahmen und Umfang des Vertrages eine abweichende 
Regelung getroffen wurde, gilt dieser Ausschluss insoweit nicht.

6.14 Ansprüche wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein 
Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte 
Person durch den Gebrauch eines Luftfahrzeuges verursachen 
oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Luftfahrzeuges in 
Anspruch genommen werden.

Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten 
(Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versiche-

rungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten.

Nicht versichert ist die Haftplicht aus
• der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung

von Luft- oder Raumfahrzeugen oder Teilen für Luft- oder
Raumfahrzeuge, soweit die Teile ersichtlich für den Bau von
Luft- oder Raumfahrzeugen oder den Einbau in Luft- oder
Raumfahrzeuge bestimmt waren,

• Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, Überholung,
Reparatur, Beförderung) an Luft- oder Raumfahrzeugen oder
deren Teilen,
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und zwar wegen Schäden an Luft- oder Raumfahrzeugen, der 
mit diesen beförderten Sachen, der Insassen sowie wegen 
sonstiger Schäden durch Luft- oder Raumfahrzeuge.

7 Versicherungssummen / Maximierung / Serienschaden-
klausel / Selbstbehalt

7.1 Die Versicherungssumme richtet sich nach dem Hauptvertrag.

Diese Versicherungssumme bildet auch die Höchstersatzleistung 
des Versicherers für alle Versicherungsfälle eines Versiche-

rungsjahres.

7.2 Für den Umfang der Leistung des Versicherers bildet die an-

gegebene Versicherungssumme die Höchstgrenze bei jedem 
Versicherungsfall. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versiche-

rungsschutz auf mehrere entschädigungsplichtige Personen 
erstreckt.

Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende 
Versicherungsfälle
• durch dieselbe Umwelteinwirkung
• durch mehrere unmittelbar auf derselben Ursache oder un-

mittelbar auf den gleichen Ursachen beruhenden Umwelt-
einwirkungen, wenn zwischen gleichen Ursachen ein innerer,
insbesondere sachlicher und zeitlicher, Zusammenhang be-

steht,

gelten unabhängig von ihrem tatsächlichen Eintritt als ein Ver-
sicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versiche-

rungsfälle als eingetreten gilt.

Ziffer 6.3 AHB wird gestrichen.

8 Versicherungsfälle im Ausland

8.1 Eingeschlossen sind im Umfang von Ziffer 1 dieser Bedingungen 
auch im Ausland eintretende Versicherungsfälle nach folgender 
Maßgabe:

Versichert sind ausschließlich Ansprüche,
• die auf eine Umwelteinwirkung im Inland zurückzuführen sind
• aus Anlass von Geschäftsreisen oder aus der Teilnahme an

Ausstellungen und Messen.

8.2 Ausgeschlossen sind Haftplichtansprüche

8.2.1 aus Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten von Personen, die 
vom Versicherungsnehmer im Ausland eingestellt oder dort 
mit der Durchführung von Arbeiten betraut worden sind.

Eingeschlossen bleiben jedoch Haftplichtansprüche gegen 
den Versicherungsnehmer und die mitversicherten Personen 
aus Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten, die den Bestim-

mungen des Sozialgesetzbuches VII unterliegen;

8.2.2 auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive 
oder exemplary damages;

8.2.3 nach den Artikeln 1792 ff. und 2270 und den damit im Zu- 
sammenhang stehenden Regressansprüchen nach Art. 1147 des 
französischen Code Civil oder gleichartiger Bestimmungen 
anderer Länder.

8.3 Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden – abwei-
chend von Ziffer 6.5 AHB – als Leistungen auf die V-Summe 
angerechnet.

Kosten sind:
Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, 
Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung des Schadens 
bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalles sowie Schadener-
mittlungskosten, auch Reisekosten, die dem Versicherer nicht 
selbst entstehen. Das gilt auch dann, wenn die Kosten auf 
Weisung des Versicherers entstanden sind.

8.4 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der 
Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen 
Währungsunion angehören, liegt, gelten die Verplichtungen 
des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der 
Euro-Betrag bei einem in der Europäischen Währungsunion 
gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

9 Inländische Versicherungsfälle, die im Ausland geltend 
gemacht werden

Für Ansprüche, die im Ausland geltend gemacht werden, gilt:

9.1 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Ansprüche

9.1.1 auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive 
oder exemplary damages;

9.1.2 nach den Artikeln 1792 ff. und 2270 und den damit im Zusam-

menhang stehenden Regressansprüchen nach Art. 1147 des 
französischen Code Civil oder gleichartiger Bestimmungen 
anderer Länder.

9.2 Aufwendungen des Versicherers für Kosten – abweichend von 
Ziffer 6.5 AHB - werden als Leistungen auf die Versicherungs-

summe angerechnet.

Kosten sind:
Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, 
Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung des Scha-

dens bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalles sowie 
Schadenermittlungskosten, auch Reisekosten, die dem Ver-
sicherer nicht selbst entstehen. Das gilt auch dann, wenn die 
Kosten auf Weisung des Versicherers entstanden sind;

9.3 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der 
Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen 
Währungsunion angehören, liegt, gelten die Verplichtungen 
des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der 
Euro-Betrag bei einem in der Europäischen Währungsunion 
gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

Beschlossen von der Vertreterversammlung der Gartenbau-
Berufsgenossenschaft am 11. Dezember 2007 in Kassel.
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Zusatzbedingungen zur Betriebshaftplichtversicherung für die Versicherung der 
Haftplicht aus Gewässerschäden für Mitglieder der Gemeinnützigen Haftplicht- 
versicherungsanstalt Kassel

§ 1 Gegenstand der Versicherung

(1) Versichert ist die Haftplicht des Versicherungsnehmers oder
jedes Mitversicherten nach den zur Zeit des Vertragsschlusses
geltenden Gesetzen

für das im Antrag beschriebene Wagnis,

soweit sich die Haftplicht daraus ergibt, dass aus einer Anlage 
des Versicherungsnehmers, die bestimmt ist, Stoffe herzustellen, 
zu verarbeiten, zu lagern, abzulagern, zu befördern oder weg-

zuleiten, derartige Stoffe – ausgenommen Abwässer – in ein 
Gewässer gelangen, ohne in dieses eingebracht oder eingeleitet 
zu sein (Anlagenhaftung).

(2) Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn diese Stoffe
bei ihrer Verwendung in ein Gewässer gelangen, ohne in dieses
eingebracht oder eingeleitet zu sein.

(3) Soweit im Versicherungsschein und seinen Nachträgen sowie
im Folgenden nichts anderes bestimmt ist, inden die Allgemei-
nen Versicherungsbedingungen für die Haftplichtversicherung
(AHB) Anwendung.

(4) Mitversichert sind:
a) der gesetzliche Vertreter des Versicherungsnehmers sowie

Personen, die er zur Leitung oder Beaufsichtigung des ver-
sicherten Betriebes oder eines Teiles desselben angestellt
hat, in dieser Eigenschaft;

b) sämtliche übrigen Betriebsangehörigen in dieser Eigenschaft.

Ausgeschlossen sind Haftplichtansprüche aus Personen-

schäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle im Betrieb des 
Versicherungsnehmers gemäß des Siebten Buches Sozialge-

setzbuch (SGB VII) handelt.

§ 2 Versicherungsleistungen

(1) Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines Versiche-

rungsjahres beträgt das Doppelte der vereinbarten Deckungs-

summen.

(2) Für die Gewässerschadenversicherung kann nur eine Einheits-

deckungssumme für Personen-, Sach- und Vermögensschäden
vereinbart werden.

§ 3 Rettungskosten

(1) Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer
im Versicherungsfall zur Abwendung oder Minderung des
Schadens für geboten halten durfte (Rettungskosten), sowie
außergerichtliche Gutachterkosten werden vom Versicherer in-

soweit übernommen, als sie zusammen mit der Entschädigungs-

leistung die Einheitsdeckungssumme nicht übersteigen. Für
Gerichts- und Anwaltskosten bleibt es bei der Regelung der
Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftplichtver-
sicherung.

(2) Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und
außergerichtliche Gutachterkosten sind auch insoweit zu er-
setzen, als sie zusammen mit der Entschädigung die Einheits-

deckungssumme übersteigen. Eine Billigung des Versicherers
von Maßnahmen des Versicherungsnehmers oder Dritter zur
Abwendung oder Minderung des Schadens gilt nicht als Weisung
des Versicherers.

§ 4 Vorsätzliche Verstöße

Ausgeschlossen sind Haftplichtansprüche gegen die Personen 
(Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den 
Schaden durch vorsätzliches Abweichen von dem Gewässer-
schutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, an den Versiche-

rungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnungen oder 
Verfügungen herbeigeführt haben.

§ 5 Vorsorgeversicherung

Die Bestimmungen der Ziffer 4 der Allgemeinen Versicherungs-

bedingungen für die Haftplichtversicherung – Vorsorgever-
sicherung – inden keine Anwendung.

§ 6 Gemeingefahren

Ausgeschlossen sind Haftplichtansprüche wegen Schäden, 
die unmittelbar oder mittelbar auf Kriegsereignissen, anderen 
feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, General- 
streik (in der Bundesrepublik oder in einem Bundesland) oder 
unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen von hoher 
Hand beruhen. Das gleiche gilt für Schäden durch höhere Ge-

walt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben.

§ 7 Eingeschlossene Schäden

Eingeschlossen sind abweichend von Ziffer 1 AHB – auch ohne 
dass ein Gewässerschaden droht oder eintritt – Schäden an 
unbeweglichen Sachen des Versicherungsnehmers, die da-

durch verursacht werden, dass die gewässerschädlichen Stoffe 
bestimmungswidrig aus der Anlage (gemäß § 1 Abs. 1 der 
Zusatzbedingungen) ausgetreten sind. Der Versicherer ersetzt 
die Aufwendungen zur Wiederherstellung des Zustands, wie er 
vor Eintritt des Schadens bestand. Eintretende Wertverbesse-

rungen sind abzuziehen.

Ausgeschlossen bleiben Schäden an der Anlage (gemäß § 1 
Abs. 1 der Zusatzbedingungen) selbst.

Von jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer 250 € selbst 
zu tragen.

§ 8

Diese Zusatzbedingungen treten mit Wirkung vom 1. Januar 
2002 in Kraft.

Beschlossen von der Vertreterversammlung der Gartenbau-
Berufsgenossenschaft am 13. November 2001 in Kassel.

– Anlagenrisiko

Versicherung der Anlagenhaftung
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Umfang des Versicherungsschutzes

1 Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall

1.1 Versichert ist die gesetzliche Plicht öffentlich-rechtlichen Inhalts 
des Versicherungsnehmers gemäß Umweltschadensgesetz 
zur Sanierung von Umweltschäden. Umweltschaden ist eine
• Schädigung von geschützten Arten und natürlichen Lebens-

räumen,
• Schädigung der Gewässer,
• Schädigung des Bodens.

Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn der Versiche-

rungsnehmer von einer Behörde oder einem sonstigen Dritten 
auf Erstattung der Kosten für Sanierungsmaßnahmen / Plichten 
der oben genannten Art in Anspruch genommen wird. Dabei 
kommt es nicht darauf an, ob der Versicherungsnehmer auf 
öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Grundlage in An-

spruch genommen wird.

Ausgenommen vom Versicherungsschutz bleiben jedoch solche 
gegen den Versicherungsnehmer gerichteten Ansprüche, die 
auch ohne das Bestehen des Umweltschadensgesetzes oder 
anderer auf der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004 / 35 / EG)  
basierender nationaler Umsetzungsgesetze bereits aufgrund 
gesetzlicher Haftplichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts 
gegen den Versicherungsnehmer geltend gemacht werden 
könnten. Versicherungsschutz für derartige Ansprüche kann 
ausschließlich über eine Betriebs- oder Berufshaftplichtver-
sicherung oder eine Umwelthaftplichtversicherung vereinbart 
werden.

1.2 Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Plicht

1.2.1 der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und solcher 
Personen, die er zur Leitung oder Beaufsichtigung des ver-
sicherten Betriebes oder eines Teiles desselben angestellt hat, 
in dieser Eigenschaft.

1.2.2 sämtlicher übrigen Betriebsangehörigen für Schäden, die sie 
in Ausführung ihrer dienstlichen Verrichtungen für den Ver-
sicherungsnehmer verursachen.

1.3 Mitversichert ist die gesetzliche Plicht aus dem Gebrauch von 
folgenden nicht versicherungsplichtigen Kfz:
• Kfz und Anhänger ohne Rücksicht auf eine Höchstgeschwindig-

keit, die nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehren;
• Kfz mit nicht mehr als 6 km/h Höchstgeschwindigkeit;
• selbst fahrende Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als 20 km/h

Höchstgeschwindigkeit. Selbst fahrende Arbeitsmaschinen
sind Fahrzeuge, die nach ihrer Bauart und ihren besonderen,
mit dem Fahrzeug fest verbundenen Einrichtungen zur Leistung
von Arbeit, nicht zur Beförderung von Personen oder Gütern
bestimmt und geeignet sind und die zu einer vom Bundes-
minister für Verkehr bestimmten Art solcher Fahrzeuge gehören.

Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer ge-

braucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit 
Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten gebrauchen 
darf. Der Versicherungsnehmer ist verplichtet, dafür zu sorgen, 
dass das Fahrzeug nicht von einem unberechtigten Fahrer ge-

braucht wird.

Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen 
Wegen oder Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis 
benutzen. Der Versicherungsnehmer ist verplichtet, dafür zu 
sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem Fahrer benutzt 
wird, der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat.

2 Umfang der Versicherung / Versicherte Risiken

Die Versicherung erstreckt sich ausschließlich auf die im Ver- 
sicherungsschein aufgeführten Risiken und Tätigkeiten. Ver- 
sicherungsschutz besteht für die unter Ziffer 2.1 bis 2.8 aufge-

führten, jeweils ausdrücklich zu vereinbarenden Risikobausteine:

2.1 Anlagen des Versicherungsnehmers, die bestimmt sind, ge-

wässerschädliche Stoffe herzustellen, zu verarbeiten, zu lagern, 
abzulagern, zu befördern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen). 
Ausgenommen sind solche WHG-Anlagen, die in Anhang 1 oder 
2 zum UHG aufgeführt sind, Abwasseranlagen, Einwirkungen 
auf Gewässer sowie Schäden durch Abwässer.

2.2 Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 1 zum 
UHG (UHG-Anlagen). Ausgenommen sind Abwasseranlagen, 
Einwirkungen auf Gewässer sowie Schäden durch Abwässer.

2.3 Anlagen des Versicherungsnehmers, die nach dem Umwelt-
schutz dienenden Bestimmungen einer Genehmigungs- oder 
Anzeigeplicht unterliegen, soweit es sich nicht um WHG- oder 
UHG-Anlagen handelt (sonstige deklarierungsplichtige Anlagen). 
Ausgenommen sind Abwasseranlagen, Einwirkungen auf Ge-

wässer und Schäden durch Abwässer.

2.4 Abwasseranlagen des Versicherungsnehmers oder Einbringen 
oder Einleiten von Stoffen in ein Gewässer oder Einwirken auf 
ein Gewässer derart, dass die physikalische, chemische oder 
biologische Beschaffenheit des Wassers verändert wird, durch 
den Versicherungsnehmer (Abwasseranlagen- und Einwirkungs-

risiko).

2.5 Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 2 zum 
UHG (UHG-Anlagen).

2.6 Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demontage, Instand-

haltung und Wartung von Anlagen gemäß Ziffer 2.1 bis 2.5 
oder Teilen, die ersichtlich für derartige Anlagen bestimmt 
sind, wenn der Versicherungsnehmer nicht selbst Inhaber der 
Anlagen ist.

2.7 Herstellung oder Lieferung von Erzeugnissen, die nicht von 
Ziffer 2.6 umfasst sind, nach Inverkehrbringen.

2.8 sonstige Anlagen, Betriebseinrichtungen, Tätigkeiten auf eigenen 
oder fremden Grundstücken, sofern sie nicht unter die Ziffer 
2.1 bis 2.7 fallen, unabhängig davon, ob diese Risikobausteine 
vereinbart wurden oder nicht.

3 Betriebsstörung

3.1 Versicherungsschutz besteht ausschließlich für Umweltschäden, 
die unmittelbare Folge einer plötzlichen und unfallartigen, während 
der Wirksamkeit des Versicherungsvertrages eingetretenen 
Störung des bestimmungsgemäßen Betriebes des Versiche-

rungsnehmers oder des Dritten sind (Betriebsstörung).

3.2 Auch ohne Vorliegen einer Betriebsstörung besteht im Rahmen 
der Ziffer 2.7 Versicherungsschutz für Umweltschäden durch 
hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse. Das Gleiche gilt im 
Rahmen der Ziffer 2.8 für Umweltschäden durch Lagerung, 
Verwendung oder anderen Umgang von oder mit Erzeugnis-

sen Dritter i. S. v. Ziffer 2.7. Versicherungsschutz besteht in 
den Fällen der Sätze 1 und 2 ausschließlich dann, wenn der  
Umweltschaden auf einen Konstruktions-, Produktions- oder 
Instruktionsfehler dieser Erzeugnisse zurückzuführen ist. Jedoch 
besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Fehler im Zeit-
punkt des Inverkehrbringens der Erzeugnisse nach dem Stand 
von Wissenschaft und Technik nicht hätte erkannt werden 
können (Entwicklungsrisiko).

4 Leistungen der Versicherung

4.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der gesetzlichen 
Verplichtung, die Abwehr unberechtigter Inanspruchnahme 
und die Freistellung des Versicherungsnehmers von berech-

tigten Sanierungs- und Kostentragungsverplichtungen ge-

genüber der Behörde oder einem sonstigen Dritten.

Berechtigt sind Sanierungs- und Kostentragungsverplichtun-

gen dann, wenn der Versicherungsnehmer aufgrund Gesetzes, 
rechtskräftigen Urteils, Anerkenntnisses oder Vergleiches zur  
Sanierung- und Kostentragung verplichtet ist und der Ver-
sicherer hierdurch gebunden ist. Anerkenntnisse oder Ver-
gleiche, die vom Versicherungsnehmer ohne Zustimmung 
des Versicherers abgegeben oder geschlossen worden sind, 
binden den Versicherer nur, soweit der Anspruch auch ohne 
Anerkenntnis oder Vergleich bestanden hätte.

Ist die Sanierungs- und Kostentragungsverplichtung des Ver-
sicherungsnehmers mit bindender Wirkung für den Versiche-

rer festgestellt, hat der Versicherer den Versicherungsnehmer 
binnen zwei Wochen vom Anspruch des Dritten freizustellen.
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4.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung des 
Schadens oder der Abwehr unberechtigter Inanspruchnahme 
durch die Behörde oder einen sonstigen Dritten zweckmäßig 
erscheinenden Erklärungen im Namen des Versicherungs-
nehmers abzugeben.

Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Verwaltungs-

verfahren oder Rechtsstreit über Sanierungs- oder Kostentra-

gungsverplichtungen gegen den Versicherungsnehmer, ist der 
Versicherer zur Verfahrens- und Prozessführung bevollmächtigt. 
Er führt das Verwaltungsverfahren oder den Rechtsstreit im 
Namen des Versicherungsnehmers.

4.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Umweltschadens /  
Umweltdeliktes, der / das eine unter den Versicherungsschutz 
fallende Sanierungs- und Kostentragungsverplichtung zur Folge 
haben kann, die Bestellung eines Verteidigers für den Versiche-

rungsnehmer von dem Versicherer gewünscht oder genehmigt, 
so trägt der Versicherer die gebührenordnungsmäßigen oder 
die mit ihm besonders vereinbarten höheren Kosten des Ver-
teidigers.

5 Versicherte Kosten

Versichert sind im Rahmen des in Ziffer 4.1 geregelten Leistungs-

umfangs nachfolgende Kosten einschließlich notwendiger Gut-
achter-, Sachverständigen-, Anwalts-, Zeugen-, Verwaltungs- 
verfahrens- und Gerichtskosten

5.1 für die Sanierung von Schäden an geschützten Arten, natürlichen 
Lebensräumen oder Gewässern;

5.1.1 die Kosten für die „primäre Sanierung“, d. h. für Sanierungs-

maßnahmen, die die geschädigten natürlichen Ressourcen 
und / oder beeinträchtigten Funktionen ganz oder annähernd 
in den Ausgangszustand zurückversetzen;

5.1.2 die Kosten für die „ergänzende Sanierung“, d. h. für Sanierungs-

maßnahmen in Bezug auf die natürlichen Ressourcen und / oder 
Funktionen, mit denen der Umstand ausgeglichen werden 
soll, dass die primäre Sanierung nicht zu einer vollständigen 
Wiederherstellung der geschädigten natürlichen Ressourcen 
und / oder Funktionen führt;

5.1.3 die Kosten für die „Ausgleichssanierung“, d. h. für die Tätig-

keiten zum Ausgleich zwischenzeitlicher Verluste natürlicher 
Ressourcen und / oder Funktionen, die vom Zeitpunkt des Ein-

tretens des Schadens bis zu dem Zeitpunkt entstehen, in dem 
die primäre Sanierung ihre Wirkung vollständig entfaltet hat. 
„Zwischenzeitliche Verluste“ sind Verluste, die darauf zurück-

zuführen sind, dass die geschädigten natürlichen Ressourcen 
und / oder Funktionen ihre ökologischen Aufgaben oder ihre 
Funktionen für andere natürliche Ressourcen nicht erfüllen 
können, solange die Maßnahmen der primären bzw. der er-
gänzenden Sanierung ihre Wirkung nicht entfaltet haben.

Die Kosten für die Ausgleichssanierung werden im Rahmen 
der vereinbarten Versicherungssumme und der Jahreshöchst-
ersatzleistungen bis zu einem Gesamtbetrag von 20 % der 

vereinbarten Versicherungssumme ersetzt.

5.2 für die Sanierung von Schädigungen des Bodens: die Kosten 
für die erforderlichen Maßnahmen, die zumindest sicherstellen, 
dass die betreffenden Schadstoffe beseitigt, kontrolliert, ein-

gedämmt oder vermindert werden, so dass der geschädigte 
Boden unter Berücksichtigung seiner zum Zeitpunkt der Schä-

digung gegebenen gegenwärtigen oder zugelassenen zukünf-
tigen Nutzung kein erhebliches Risiko einer Beeinträchtigung 
der menschlichen Gesundheit mehr darstellt.

5.3 Die unter Ziffer 5.1 und Ziffer 5.2 genannten Kosten für Um-

weltschäden, die auf Grundstücken des Versicherungsnehmers 
gemäß Ziffer 10.1 oder am Grundwasser gemäß Ziffer 10.2 
eintreten, sind nur nach besonderer Vereinbarung versichert.

6 Erhöhungen und Erweiterungen

6.1 Für Risiken der Ziffer 2.1 bis 2.5 besteht kein Versicherungs-

schutz für Erhöhungen und Erweiterungen. Der Versicherungs-

schutz umfasst aber mengenmäßige Veränderungen von Stoffen 
innerhalb der unter Ziffer 2.1 bis 2.5 versicherten Risiken.

6.2 Für Risiken gemäß Ziffer 2.6 bis 2.8 umfasst der Versiche-

rungsschutz Erhöhungen oder Erweiterungen der im Versiche-

rungsschein und seinen Nachträgen angegebenen Risiken. 
Dies gilt nicht für Risiken aus dem Halten oder Gebrauch von 
versicherungsplichtigen Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen 
sowie für sonstige Risiken, die der Versicherungs- oder De-

ckungsvorsorgeplicht unterliegen.

6.3 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhöhungen 
des versicherten Risikos durch Änderung bestehender oder 
Erlass neuer Rechtsvorschriften, soweit es sich hierbei um 
Rechtsvorschriften auf der Grundlage der EU-Umwelthaftungs-

richtlinie (2004 / 35 / EG) handelt und diese nicht Vorschriften 
zur Versicherungs- oder Deckungsvorsorgeplicht zum Gegen-

stand haben. Der Versicherer kann den Vertrag jedoch unter 
den Voraussetzungen von Ziffer 25 kündigen.

7 Neue Risiken

Für Risiken, die nach Abschluss des Versicherungsvertrages 
neu entstehen, bedarf der Versicherungsschutz besonderer 
Vereinbarung.

8 Versicherungsfall

Versicherungsfall ist die nachprüfbare erste Feststellung des 
Umweltschadens durch den Versicherungsnehmer, die zustän-

dige Behörde oder einen sonstigen Dritten. Der Versicherungs-

fall muss während der Wirksamkeit der Versicherung einge-

treten sein. Hierbei kommt es nicht darauf an, ob zu diesem 
Zeitpunkt bereits Ursache oder Umfang des Schadens oder 
eine Plicht zur Vornahme von Sanierungsmaßnahmen erkenn-

bar war.

9 Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles

9.1 Der Versicherer ersetzt, auch ohne dass ein Versicherungsfall 
eingetreten ist,
1) für die Versicherung nach den Risikobausteinen 2.1 bis 2.5

nach einer Betriebsstörung;
2) für die Versicherung nach Risikobaustein 2.6 nach einer

Betriebsstörung bei Dritten;
3) für die Versicherung nach Risikobaustein 2.7 nach einer

Betriebsstörung bei Dritten; in den Fällen der Ziffer 3.2
auch ohne Vorliegen einer Betriebsstörung nach behörd-

licher Anordnung;
4) für die Versicherung nach Risikobaustein 2.8 nach einer

Betriebsstörung beim Versicherungsnehmer oder Dritten
– in den Fällen der Ziffer 3.2 auch ohne Vorliegen einer
Betriebsstörung nach behördlicher Anordnung;

Aufwendungen des Versicherungsnehmers – oder soweit ver-
sichert des Dritten gemäß 2) bis 4) – für Maßnahmen zur Ab-

wendung oder Minderung eines sonst unvermeidbar eintreten-

den Umweltschadens. Die Feststellung der Betriebsstörung 
oder die behördliche Anordnung müssen in die Wirksamkeit 
der Versicherung fallen, wobei maßgeblich der frühere Zeit-
punkt ist.

9.2 Aufwendungen aufgrund von Betriebsstörungen oder be-

hördlichen Anordnungen i. S. d. Ziffer 9.1 werden unter den 
dort genannten Voraussetzungen unbeschadet der Tatsache 
übernommen, dass die Maßnahmen durch den Versicherungs-

nehmer oder im Wege der Ersatzvornahme durch die Behörde 
ausgeführt werden.

9.3 Der Versicherungsnehmer ist verplichtet,

9.3.1 dem Versicherer die Feststellung einer derartigen Störung des 
Betriebes oder eine behördliche Anordnung unverzüglich an-

zuzeigen und

alles zu tun, was erforderlich ist, die Aufwendungen auf den 
Umfang zu begrenzen, der notwendig und objektiv geeignet 
ist, den Schadeneintritt zu verhindern oder den Schadenumfang 
zu mindern und

auf Verlangen des Versicherers fristgemäß Widerspruch gegen 
behördliche Anordnungen einzulegen

oder
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9.3.2 sich mit dem Versicherer über die Maßnahmen abzustimmen.

9.4 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziffer 9.3 genann-

ten Obliegenheiten vorsätzlich, so werden ihm im Rahmen des 
für Aufwendungen gem. Ziffer 9 vereinbarten Gesamtbetrages 
nur die notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendungen 
ersetzt.

Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziffer 9.3 ge-

nannten Obliegenheiten grob fahrlässig, so ist der Versicherer 
berechtigt, etwaige über die notwendigen und objektiv geeigne-

ten Aufwendungen hinausgehende Aufwendungen in einem 
der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers 
entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das 
Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versiche-

rungsnehmer.

Abweichend von Abs. 1 und 2 bleibt der Versicherer zum Er-
satz etwaiger über die notwendigen und objektiv geeigneten 

Aufwendungen hinausgehender Aufwendungen verplichtet, 
soweit die Verletzung der Obliegenheit nicht für den Umfang 
der Leistungsplicht des Versicherers ursächlich ist.

9.5 Aufwendungen werden im Rahmen der vereinbarten Versiche-

rungssumme und der Jahreshöchstersatzleistung bis zu einem 
Gesamtbetrag von 20 % der vereinbarten Versicherungssum-

me je Störung des Betriebes oder behördlicher Anordnung, 
pro Versicherungsjahr jedoch nur bis 1.000.000 € ersetzt. Der 
Versicherungsnehmer hat von den Aufwendungen 20 %, min-

destens 50 € / höchstens 1.500 €, selbst zu tragen.

Kommt es trotz Durchführung der Maßnahme zu einem Schaden, 
so werden die vom Versicherer ersetzten Aufwendungen auf 
die für den Versicherungsfall maßgebende Versicherungs-

summe angerechnet, es sei denn, dass der Ersatz dieser Auf-
wendungen im Rahmen der Jahreshöchstersatzleistung eines 
früheren Versicherungsjahres die Ersatzleistung für Versiche-

rungsfälle tatsächlich gemindert hat.

9.6 Nicht ersatzfähig sind in jedem Fall Aufwendungen – auch so-

weit sie sich mit Aufwendungen i. S. v. Ziffer 9.1 decken – zur 
Erhaltung, Reparatur, Nachrüstung, Sicherung oder Sanierung 
von Betriebseinrichtungen, Grundstücken oder Sachen (auch 
gemietete, gepachtete, geleaste und dgl.) des Versicherungs-

nehmers; auch für solche, die früher im Eigentum oder Besitz 
des Versicherungsnehmers standen, auch für solche, die der 
Versicherungsnehmer hergestellt oder geliefert hat.

Ersetzt werden jedoch solche Aufwendungen zur Abwehr oder 
Minderung eines sonst unvermeidbar eintretenden versicherten 
Umweltschadens, falls nicht betroffene Betriebseinrichtungen, 
Grundstücke oder Sachen des Versicherungsnehmers beein-

trächtigt werden müssen. Eintretende Wertverbesserungen sind 
abzuziehen.

10 Nicht versicherte Tatbestände

Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht 
ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, gilt:

Nicht versichert sind Plichten oder Ansprüche wegen Schäden, 
unabhängig davon, ob diese bereits erhebliche nachteilige 
Auswirkungen auf den Erhaltungszustand von Arten und na-

türlichen Lebensräumen oder Gewässer haben oder eine Ge-

fahr für die menschliche Gesundheit darstellen,

10.1 die auf Grundstücken (an Böden oder an Gewässern) des 
Versicherungsnehmers eintreten, die im Eigentum des Ver-
sicherungsnehmers stehen, standen oder von ihm gemietet, 
geleast, gepachtet, geliehen sind oder durch verbotene Eigen-

macht erlangt wurden. Dies gilt auch, soweit es sich um dort 
beindliche geschützte Arten oder natürliche Lebensräume 
handelt.

10.2 am Grundwasser.

10.3 infolge der Veränderung der Lagerstätte des Grundwassers 
oder seines Fließverhaltens.

10.4 die vor Beginn des Versicherungsvertrages eingetreten sind.

10.5 die sich daraus ergeben, dass der Versicherungsnehmer nach 
Beginn des Versicherungsverhältnisses Grundstücke erwirbt 
oder in Besitz nimmt, die zu diesem Zeitpunkt bereits konta-

miniert waren.

10.6 die im Ausland eintreten.

10.7 die dadurch entstehen oder entstanden sind, dass beim Um-

gang mit Stoffen diese Stoffe verschüttet werden, abtropfen, 
ablaufen, verdampfen, verdunsten oder durch ähnliche Vor-
gänge in den Boden, in ein Gewässer oder in die Luft gelan-

gen. Dies gilt nicht, soweit solche Vorgänge auf einer Betriebs-

störung beruhen.

10.8 die durch betriebsbedingt unvermeidbare, notwendige oder 
in Kauf genommene Einwirkungen auf die Umwelt entstehen.

10.9 durch die Herstellung, Lieferung, Verwendung oder Freisetzung 
von Klärschlamm, Jauche, Gülle, festem Stalldung, Planzen-

schutz-, Dünge- oder Schädlingsbekämpfungsmitteln, es sei 
denn, dass diese Stoffe durch plötzliche und unfallartige Er-
eignisse bestimmungswidrig und unbeabsichtigt in die Umwelt 
gelangen, diese Stoffe durch Niederschläge plötzlich abge-

schwemmt werden oder in andere Grundstücke abdriften, die 
nicht im Besitz des Versicherungsnehmers stehen.

10.10 die auf Asbest, asbesthaltige Substanzen oder Erzeugnisse 
zurückzuführen sind.

10.11 die zurückzuführen sind auf
1) gentechnische Arbeiten,
2) gentechnisch veränderte Organismen (GVO),
3) Erzeugnisse, die

• Bestandteile aus GVO enthalten
• aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden.

10.12 infolge Zwischen-, Endablagerung oder anderweitiger Ent-
sorgung von Abfällen ohne die dafür erforderliche behördliche 
Genehmigung, unter fehlerhafter oder unzureichender Dekla-

ration oder an einem Ort, der nicht im erforderlichen Umfang 
dafür behördlich genehmigt ist.

10.13 aus Eigentum, Besitz oder Betrieb von Anlagen oder Einrich-

tungen zur Endablagerung von Abfällen.

10.14 die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von 
ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch 
eines Kraftfahrzeuges oder Kraftfahrzeuganhängers verursachen.

Nicht versichert sind Ansprüche wegen Schäden, die der Ver-
sicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen be-
stellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines 
Wasserfahrzeuges verursachen oder für die sie als Halter oder 
Besitzer eines Wasserfahrzeuges in Anspruch genommen werden.

Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten 
(Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versicherungs-

schutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten.

Eine Tätigkeit der in Abs. 1 und Abs. 2 genannten Personen an 
einem Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeuganhänger und Wasserfahr-
zeug ist kein Gebrauch i. S. dieser Bestimmung, wenn keine 
dieser Personen Halter oder Besitzer des Fahrzeuges ist und 
wenn das Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird.

Falls im Rahmen und Umfang dieses Vertrages eine abweichen-

de Regelung getroffen wurde, gilt dieser Ausschluss insoweit 
nicht.

10.15 die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine 
von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch 
eines Luft- oder Raumfahrzeuges verursachen oder für die sie 
als Halter oder Besitzer eines Luft- oder Raumfahrzeuges in 
Anspruch genommen werden.

Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten 
(Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versiche-

rungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten.
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Nicht versichert sind Plichten oder Ansprüche wegen Schäden 
durch Luft- oder Raumfahrzeuge aus
• der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung

von Luft- oder Raumfahrzeugen oder Teilen für Luft- oder
Raumfahrzeuge, soweit die Teile ersichtlich für den Bau von
Luft- oder Raumfahrzeugen oder den Einbau in Luft- oder
Raumfahrzeuge bestimmt waren;

• Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, Überholung,
Reparatur, Beförderung) an Luft- oder Raumfahrzeugen oder
deren Teilen.

10.16 soweit sich diese Plichten oder Ansprüche gegen die Personen  
(Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten) richten, die 
den Schaden dadurch verursachen, dass sie bewusst von Ge-

setzen, Verordnungen oder an den Versicherungsnehmer ge-

richteten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen, die 
dem Umweltschutz dienen, abweichen.

10.17 soweit sich diese Plichten oder Ansprüche gegen die Personen 
(Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten) richten, die 
den Schaden dadurch verursachen, dass sie es bewusst unter-
lassen, die vom Hersteller gegebenen oder nach dem Stand 
der Technik einzuhaltenden Richtlinien oder Gebrauchsanwei-
sungen für Anwendung, regelmäßige Kontrollen, Inspektionen 
oder Wartungen zu befolgen oder notwendige Reparaturen 
bewusst nicht ausführen.

10.18 durch Bergbaubetrieb i. S. d. BBergG.

10.19 die nachweislich auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen 
Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik, illegalem 
Streik oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen von 
hoher Hand beruhen; das Gleiche gilt für Schäden durch höhere 
Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben.

10.20 soweit sich diese Plichten oder Ansprüche gegen die Personen 
richten, die den Schaden vorsätzlich herbeigeführt haben.

10.21 soweit sich diese Plichten oder Ansprüche gegen die Personen 
richten, die den Schaden dadurch verursacht haben, dass sie 
in Kenntnis von deren Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit
• Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder
• Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben.

10.22 soweit diese Plichten oder Ansprüche auf Grund vertraglicher 
Vereinbarung oder Zusage über die gesetzliche Verplichtung 
des Versicherungsnehmers hinausgehen.

10.23 die durch Krankheit der dem Versicherungsnehmer gehörenden, 
von ihm gehaltenen oder veräußerten Tiere entstanden sind. 
Es besteht Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer 
beweist, dass er weder vorsätzlich noch grob fahrlässig ge-

handelt hat.

10.24 durch den Betrieb von Kernenergieanlagen.

11 Versicherungssummen / Maximierung / Serienschaden-
klausel / Selbstbehalt

11.1 Die Höhe der Versicherungssumme ergibt sich aus dem Ver- 
sicherungsschein.

Diese Versicherungssumme bildet auch die Höchstersatzleistung 
des Versicherers für alle Versicherungsfälle eines Versiche-

rungsjahres.

11.2 Für den Umfang der Leistung des Versicherers bildet die an-

gegebene Versicherungssumme die Höchstgrenze bei jedem 
Versicherungsfall. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versiche-

rungsschutz auf mehrere entschädigungs- oder ersatzplichtige 
Personen erstreckt. Sämtliche Kosten gemäß Ziffer 5 werden 
auf die Versicherungssumme angerechnet.

Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende 
Versicherungsfälle durch
• dieselbe Einwirkung auf die Umwelt,
• mehrere unmittelbar auf derselben Ursache beruhende Ein-

wirkungen auf die Umwelt,
• mehrere unmittelbar auf den gleichen Ursachen beruhende

Einwirkungen auf die Umwelt, wenn zwischen den gleichen
Ursachen ein innerer, insbesondere sachlicher und zeitlicher
Zusammenhang besteht oder

• die Lieferung von Erzeugnissen mit gleichen Mängeln

gelten unabhängig von ihrem tatsächlichen Eintritt als ein Ver-
sicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungs-

fälle als eingetreten gilt.

11.3 Der Versicherungsnehmer hat bei jedem Versicherungsfall von 
den gemäß Ziffer 5 versicherten Kosten 20 %, mindestens 50 € / 
höchstens 1.500 €, selbst zu tragen. Der Versicherer ist auch 
in diesen Fällen zur Prüfung der gesetzlichen Verplichtung 
und zur Abwehr unberechtigter Inanspruchnahme verplichtet.

11.4 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines An-

spruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Vergleich am 
Verhalten des Versicherungsnehmers scheitert, hat der Ver-
sicherer für den von der Weigerung an entstehenden Mehr-
aufwand an Kosten gemäß Ziffer 5 und Zinsen nicht aufzu-

kommen.

12 Nachhaftung

12.1 Endet das Versicherungsverhältnis wegen des vollständigen 
oder dauernden Wegfalls des versicherten Risikos oder durch 
Kündigung des Versicherers oder des Versicherungsnehmers, 
so besteht der Versicherungsschutz für solche Umweltschä-

den weiter, die während der Wirksamkeit der Versicherung 
eingetreten sind, aber zum Zeitpunkt der Beendigung des 
Versicherungsverhältnisses noch nicht festgestellt waren, mit 
folgender Maßgabe:
• Der Versicherungsschutz gilt für die Dauer von 3 Jahren vom

Zeitpunkt der Beendigung des Versicherungsverhältnisses
an gerechnet.

• Der Versicherungsschutz besteht für die gesamte Nach-

haftungszeit im Rahmen des bei Beendigung des Versiche-

rungsverhältnisses geltenden Versicherungsumfanges, und
zwar in Höhe des unverbrauchten Teils der Versicherungs-

summe des Versicherungsjahres, in dem das Versicherungs-

verhältnis endet.

12.2 Die Regelung der Ziffer 12.1 gilt für den Fall entsprechend, 
dass während der Laufzeit des Versicherungsverhältnisses ein 
versichertes Risiko teilweise wegfällt, mit der Maßgabe, dass 
auf den Zeitpunkt des Wegfalls des versicherten Risikos ab-

zustellen ist.

13 Versicherungsfälle im Ausland

13.1 Versichert sind abweichend von Ziffer 10.6 im Umfang dieses 
Versicherungsvertrages im Geltungsbereich der EU-Umwelt-
haftungsrichtlinie (2004 / 35 / EG) eintretende Versicherungsfälle,
• die auf den Betrieb einer im Inland liegenden Anlage oder

eine Tätigkeit im Inland i. S. d. Ziffer 2.1 bis 2.8 zurückzu-

führen sind. Dies gilt für Tätigkeiten i. S. d. Ziffer 2.6 und
2.7 nur, wenn die Anlagen oder Teile oder Erzeugnisse nicht
ersichtlich für das Ausland bestimmt waren;

• aus Anlass von Geschäftsreisen oder aus der Teilnahme an
Ausstellungen und Messen, wenn Versicherungsschutz gem.
Ziffer 2.8 vereinbart wurde.

Versicherungsschutz besteht insoweit abweichend von Ziffer 
1.1 auch für Plichten oder Ansprüche gemäß nationalen Um-

setzungsgesetzen anderer EU-Mitgliedstaaten, sofern diese 
Plichten oder Ansprüche den Umfang der o. g. EU-Richtlinie 
nicht überschreiten.

13.2 Nur aufgrund ausdrücklicher Vereinbarung sind versichert im 
Umfang dieses Versicherungsvertrages im Geltungsbereich 
der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004 / 35 / EG) eintretende 
Versicherungsfälle,
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13.2.1 die auf die Planung, Herstellung oder Lieferung von Anlagen 
oder Teilen i. S. v. Ziffer 2.6 oder Erzeugnisse i. S. v. Ziffer 
2.7 zurückzuführen sind, wenn die Anlagen oder Teile oder Er-
zeugnisse ersichtlich für das Ausland bestimmt waren;

13.2.2 die auf die Montage, Demontage, Instandhaltung oder Wartung 
von Anlagen oder Teilen i. S. v. Ziffer 2.6 zurückzuführen sind, 
wenn diese Tätigkeiten im Ausland erfolgen;

13.2.3 die auf die sonstige Montage, Demontage, Instandhaltung, 
Wartung oder sonstige Tätigkeiten gemäß Ziffer 2.8 zurückzu-

führen sind, wenn diese Tätigkeiten im Ausland erfolgen.

13.3 Besonderer Vereinbarung bedarf die Versicherung für im Aus-

land liegender Anlagen oder Betriebsstätten, z. B. Produktions- 
oder Vertriebsniederlassungen, Lager und dgl.

13.4 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der 
Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen 
Währungsunion angehören, liegt, gelten die Verplichtungen 
des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der 
Euro-Betrag bei einem in der Europäischen Währungsunion 
gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

Beginn des Versicherungsschutzes / Beitragszahlung

14 Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungs-

schein angegebenen Zeitpunkt, wenn der Versicherungsneh-

mer den ersten oder einmaligen Beitrag rechtzeitig i. S. v. Ziffer 
15.1 zahlt. Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Ver-
sicherungssteuer, die der Versicherungsnehmer in der jeweils 
vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten hat.

15 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / erster oder 
einmaliger Beitrag

15.1 Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Ab-

lauf von zwei Wochen nach Zugang des Versicherungsscheins 
fällig.

Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als 
erster Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrags.

15.2 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen 
Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, 
beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. 
Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass 
er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. Für Versicherungs-

fälle, die bis zur Zahlung des Beitrags eintreten, ist der Ver-
sicherer nur dann nicht zur Leistung verplichtet, wenn er den 
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform 
oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein 
auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrags aufmerk-

sam gemacht hat.

15.3 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen 
Beitrag nicht rechtzeitig, kann der Versicherer vom Vertrag zu-

rücktreten, solange der Beitrag nicht gezahlt ist. Der Versiche-

rer kann nicht zurücktreten, wenn der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

16 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / Folgebeitrag

16.1 Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt 
ist, am Monatsersten des vereinbarten Beitragszeitraums fällig.

Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versiche-

rungsschein oder in der Beitragsrechnung angegebenen Zeit-
punkt erfolgt.

16.2 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Ver-
sicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass 
er die verspätete Zahlung nicht zu vertreten hat.

Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den Ver-
zug entstandenen Schadens zu verlangen.

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Ver-
sicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in 
Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens zwei 
Wochen betragen muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, 
wenn sie die rückständigen Beträge des Beitrags, Zinsen und 
Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die 
nach den Ziffer 16.3 und 16.4 mit dem Fristablauf verbunden 
sind.

16.3 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist 
noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt 
bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn er mit der 
Zahlungsaufforderung nach Ziffer 16.2 Abs. 3 darauf hinge-

wiesen wurde.

16.4 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist 
noch mit der Zahlung in Verzug, kann der Versicherer den Ver-
trag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn er den Ver-
sicherungsnehmer mit der Zahlungsaufforderung nach Ziffer 
16.2 Abs. 3 darauf hingewiesen hat.

Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versicherungs-

nehmer danach innerhalb eines Monats den angemahnten 
Betrag, besteht der Vertrag fort. Für Versicherungsfälle, die 
zwischen dem Zugang der Kündigung und der Zahlung einge-

treten sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz.

17 Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Erteilung eines SEPA-
Basis-Lastschriftmandats 

Ist die Einziehung des Beitrages von einem Konto vereinbart, 
gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zum Fällig-

keitstag eingezogen werden kann und der Zahlungsplichtige 
einer berechtigten Einziehung nicht widerspricht.  

Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Zahlungs-

plichtigen vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist die 
Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich 
nach einer in Textform abgegebenen Zahlungsaufforderung 
des Versicherers erfolgt.  

Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der 
Zahlungsplichtige das Mandat widerrufen hat oder hat der 
Zahlungsplichtige aus anderen Gründen zu vertreten, dass der 
Beitrag nicht eingezogen werden kann, ist der Versicherer be-

rechtigt, künftig Zahlungen außerhalb des Lastschriftverfahrens 
zu verlangen. Der Zahlungsplichtige ist zur Übermittlung des 
Beitrages erst verplichtet, wenn er vom Versicherer hierzu in 
Textform aufgefordert worden ist. 

18 Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung

Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, sind 
die noch ausstehenden Raten sofort fällig, wenn der Versiche-

rungsnehmer mit der Zahlung einer Rate im Verzug ist.

Ferner kann der Versicherer für die Zukunft jährliche Beitrags-

zahlung verlangen.

19 Beitragsregulierung

19.1 Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mitzuteilen, 
ob und welche Änderungen des versicherten Risikos gegen-

über den früheren Angaben eingetreten sind. Diese Aufforde-

rung kann auch durch einen Hinweis auf der Beitragsrechnung 
erfolgen. Die Angaben sind innerhalb eines Monats nach Zu-

gang der Aufforderung zu machen und auf Wunsch des Ver- 
sicherers nachzuweisen. Bei unrichtigen Angaben zum Nach-

teil des Versicherers kann dieser vom Versicherungsnehmer 
eine Vertragsstrafe in dreifacher Höhe des festgestellten Bei-
tragsunterschiedes verlangen. Dies gilt nicht, wenn der Ver-
sicherungsnehmer beweist, dass ihn an der Unrichtigkeit der 
Angaben kein Verschulden trifft.

19.2 Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versicherungsnehmers 
oder sonstiger Feststellungen wird der Beitrag ab dem Zeit-
punkt der Veränderung berichtigt (Beitragsregulierung), beim 
Wegfall versicherter Risiken jedoch erst ab dem Zeitpunkt 
des Eingangs der Mitteilung beim Versicherer. Der vertraglich 
vereinbarte Mindestbeitrag darf dadurch nicht unterschritten 
werden.
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19.3 Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Mitteilung, 
kann der Versicherer für den Zeitraum, für den die Angaben 
zu machen waren, eine Nachzahlung in Höhe des für diesen 
Zeitraum bereits in Rechnung gestellten Beitrages verlangen. 
Werden die Angaben nachträglich gemacht, indet eine Bei-
tragsregulierung statt. Ein vom Versicherungsnehmer zuviel 
gezahlter Beitrag wird nur zurückerstattet, wenn die Angaben 
innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der Mitteilung des 
erhöhten Beitrages erfolgten.

19.4 Die vorstehenden Bestimmungen inden auch Anwendung auf 
Versicherungen mit Beitragsvorauszahlung für mehrere Jahre.

20 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer, 
soweit durch Gesetz nicht etwas anderes bestimmt ist, nur An-

spruch auf den Teil des Beitrages, der dem Zeitraum entspricht, 
in dem Versicherungsschutz bestanden hat.

Dauer und Ende des Vertrages / Kündigung

21 Dauer und Ende des Vertrages / Erlöschen der Versicherung

21.1 Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene 
Zeit abgeschlossen.

21.2 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert 
sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht dem Vertrags-

partner spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen 
Versicherungsjahres eine Kündigung zugegangen ist.

21.3 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der 
Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehe-

nen Zeitpunkt.

21.4 Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Ver-
trag schon zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes darauf 
folgenden Jahres gekündigt werden; die Kündigung muss dem 
Vertragspartner spätestens drei Monate vor dem Ablauf des 
jeweiligen Versicherungsjahres zugegangen sein.

22 Wegfall des versicherten Risikos

Wenn versicherte Risiken vollständig und dauerhaft wegfallen, 
so erlischt die Versicherung bezüglich dieser Risiken. Dem 
Versicherer steht der Beitrag zu, den er hätte erheben können, 
wenn die Versicherung dieser Risiken nur bis zu dem Zeitpunkt 
beantragt worden wäre, zu dem er vom Wegfall Kenntnis erlangt.

23 Kündigung nach Versicherungsfall

23.1 Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt werden, wenn
• vom Versicherer eine Zahlung von Sanierungskosten geleistet

wurde oder

• dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen unter den
Versicherungsschutz fallenden Anspruch auf Erstattung der
Kosten für Sanierungsmaßnahmen / Plichten gerichtlich zu-

gestellt wird.

Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Schriftform spä-

testens einen Monat nach der Zahlung von Sanierungskosten 
oder der Zustellung der Klage zugegangen sein.

23.2 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung so-

fort nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versi-
cherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung 
zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der 
laufenden Versicherungsperiode, wirksam wird.

Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem 
Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

24 Kündigung nach Veräußerung versicherter Unternehmen

24.1 Wird ein Unternehmen, für das eine Umweltschadensversiche-

rung besteht, an einen Dritten veräußert, tritt dieser an Stelle 
des Versicherungsnehmers in die während der Dauer seines 
Eigentums sich aus dem Versicherungsverhältnis ergebenden 
Rechte und Plichten ein.

Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund eines Nieß-

brauchs, eines Pachtvertrages oder eines ähnlichen Verhältnis-

ses von einem Dritten übernommen wird.

24.2 Das Versicherungsverhältnis kann in diesem Falle
• durch den Versicherer dem Dritten gegenüber mit einer Frist

von einem Monat,
• durch den Dritten dem Versicherer gegenüber mit sofortiger

Wirkung oder auf den Schluss der laufenden Versicherungs-

periode

in Schriftform gekündigt werden.

24.3 Das Kündigungsrecht erlischt, wenn
• der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats von dem

Zeitpunkt an ausübt, in welchem er vom Übergang auf den
Dritten Kenntnis erlangt;

• der Dritte es nicht innerhalb eines Monats nach dem Über-
gang ausübt, wobei das Kündigungsrecht bis zum Ablauf
eines Monats von dem Zeitpunkt an bestehen bleibt, in dem
der Dritte von der Versicherung Kenntnis erlangt.

24.4 Erfolgt der Übergang auf den Dritten während einer laufenden 
Versicherungsperiode und wird das Versicherungsverhältnis 
nicht gekündigt, haften der bisherige Versicherungsnehmer 
und der Dritte für den Versicherungsbeitrag dieser Periode als 
Gesamtschuldner.

24.5 Der Übergang eines Unternehmens ist dem Versicherer durch 
den bisherigen Versicherungsnehmer oder den Dritten unver-
züglich anzuzeigen.

Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigeplicht besteht 
kein Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsfall später 
als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in dem die An-

zeige dem Versicherer hätte zugehen müssen, und der Versi-
cherer den mit dem Veräußerer bestehenden Vertrag mit dem 
Erwerber nicht geschlossen hätte.

Der Versicherungsschutz lebt wieder auf und besteht für alle 
Versicherungsfälle, die frühestens einen Monat nach dem Zeit-
punkt eintreten, in dem der Versicherer von der Veräußerung 
Kenntnis erlangt. Dies gilt nur, wenn der Versicherer in diesem 
Monat von seinem Kündigungsrecht keinen Gebrauch ge-

macht hat.

Der Versicherungsschutz fällt trotz Verletzung der Anzeige-

plicht nicht weg, wenn dem Versicherer die Veräußerung in 
dem Zeitpunkt bekannt war, in dem ihm die Anzeige hätte zu-

gehen müssen.

25 Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung oder
Erlass von Rechtsvorschriften

Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung be-

stehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften (s. Ziffer 6.3) 
ist der Versicherer berechtigt, das Versicherungsverhältnis unter  
Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen. Das  
Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats 
von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem der Versi-
cherer von der Erhöhung Kenntnis erlangt hat.

26 Mehrfachversicherung

26.1 Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in mehre-

ren Versicherungsverträgen versichert ist.

26.2 Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, ohne 
dass der Versicherungsnehmer dies wusste, kann er die Auf-
hebung des später geschlossenen Vertrages verlangen.

26.3 Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versicherungs-

nehmer es nicht innerhalb eines Monats geltend macht, nach-

dem er von der Mehrfachversicherung Kenntnis erlangt hat. 
Die Aufhebung wird zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die 
Erklärung, mit der sie verlangt wird, dem Versicherer zugeht.
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Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

27 Vorvertragliche Anzeigeplichten des Versicherungsnehmers

27.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrer-
hebliche Umstände

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertrags-

erklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände 
anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt 
hat und die für den Entschluss des Versicherers erheblich sind, 
den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Der Ver-
sicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verplichtet, 
als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme 
der Versicherer in Textform Fragen i. S. d. Satzes 1 stellt.

Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf den 
Entschluss des Versicherers Einluss auszuüben, den Vertrag 
überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt abzuschließen.

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungs- 
nehmers geschlossen und kennt dieser den gefahrerheblichen 
Umstand, muss sich der Versicherungsnehmer so behandeln 
lassen, als habe er selbst davon Kenntnis gehabt oder dies 
arglistig verschwiegen.

27.2 Rücktritt
1) Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahr-

erheblichen Umständen berechtigen den Versicherer,
vom Versicherungsvertrag zurückzutreten. Dies gilt auch
dann, wenn ein Umstand nicht oder unrichtig angezeigt
wurde, weil sich der Versicherungsnehmer der Kenntnis
der Wahrheit arglistig entzogen hat.

Der Rücktritt kann nur innerhalb eines Monats erfolgen.
Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der Versiche-

rer von der Verletzung der Anzeigeplicht Kenntnis erlangt.
Der Rücktritt erfolgt durch Erklärung gegenüber dem Ver-
sicherungsnehmer.

2) Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der Ver-
sicherungsnehmer nachweist, dass er oder sein Vertreter
die unrichtigen oder unvollständigen Angaben weder vor-
sätzlich noch grob fahrlässig gemacht hat.

Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässi-
ger Verletzung der Anzeigeplicht besteht nicht, wenn der
Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände,
wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte.

3) Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz.

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles
zurück, darf er den Versicherungsschutz nicht versagen,
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der un-

vollständig oder unrichtig angezeigte Umstand weder für
den Eintritt des Versicherungsfalls noch für die Feststellung
oder den Umfang der Leistung ursächlich war. Auch in die-

sem Fall besteht aber kein Versicherungsschutz, wenn der
Versicherungsnehmer die Anzeigeplicht arglistig verletzt
hat.

Dem Versicherer steht der Teil des Beitrages zu, der der
bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelau-

fenen Vertragszeit entspricht.

27.3 Beitragsänderung oder Kündigungsrecht
Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, weil 
die Verletzung einer Anzeigeplicht weder auf Vorsatz noch auf 
grober Fahrlässigkeit beruhte, kann der Versicherer den Ver-
trag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat in Schrift-
form kündigen.

Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Ver- 
sicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Ver-
trag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn 
auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte.

Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, weil er 
den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstän-

de, aber zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte, werden 
die anderen Bedingungen auf Verlangen des Versicherers rück-

wirkend Vertragsbestandteil. Hat der Versicherungsnehmer die 
Plichtverletzung nicht zu vertreten, werden die anderen Be-

dingungen ab der laufenden Versicherungsperiode Vertrags-

bestandteil.

Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr 
als 10 % oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung 
für den nicht angezeigten Umstand aus, kann der Versiche-

rungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zu-

gang der Mitteilung des Versicherers fristlos in Schriftform 
kündigen.

Der Versicherer muss die ihm nach Ziffer 27.2 und 27.3 zu-

stehenden Rechte innerhalb eines Monats schriftlich geltend 
machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem er von 
der Verletzung der Anzeigeplicht, die das von ihm geltend ge-

machte Recht begründet, Kenntnis erlangt. Er hat die Umstän-

de anzugeben, auf die er seine Erklärung stützt; er darf nach-

träglich weitere Umstände zur Begründung seiner Erklärung 
abgeben, wenn für diese die Monatsfrist nicht verstrichen ist.

Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Ziffer 27.2 und 
27.3 nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch geson-

derte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzeige-

plichtverletzung hingewiesen hat.

Der Versicherer kann sich auf die in den Ziffer 27.2 und 27.3 
genannten Rechte nicht berufen, wenn er den nicht angezeig-

ten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte.

27.4 Anfechtung
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger 
Täuschung anzufechten, bleibt unberührt. Im Fall der Anfech-

tung steht dem Versicherer der Teil des Beitrages zu, der der 
bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklärung abgelaufe-

nen Vertragszeit entspricht.

28 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles

Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versicherungs-

nehmer auf Verlangen des Versicherers innerhalb angemesse-

ner Frist zu beseitigen. Dies gilt nicht, soweit die Beseitigung 
unter Abwägung der beiderseitigen Interessen unzumutbar 
ist. Ein Umstand, der zu einem Schaden geführt hat, gilt ohne  
weiteres als besonders gefahrdrohend.

29 Obliegenheiten bei unmittelbarer Gefahr eines
Umweltschadens und nach Eintritt eines solchen

29.1 Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverzüglich nach 
Kenntnis durch den Versicherungsnehmer anzuzeigen, auch 
wenn noch keine Sanierungs- oder Kostentragungsansprüche 
erhoben wurden.

29.2 Dem Versicherungsnehmer obliegt es ferner, den Versicherer 
jeweils unverzüglich und umfassend zu informieren über:
• seine ihm gemäß § 4 Umweltschadensgesetz obliegende

Information an die zuständige Behörde,
• behördliches Tätigwerden wegen der Vermeidung oder Sanie-

rung eines Umweltschadens gegenüber dem Versicherungs-

nehmer,
• die Erhebung von Ansprüchen auf Ersatz der einem Dritten

entstandenen Aufwendungen zur Vermeidung, Begrenzung
oder Sanierung eines Umweltschadens,

• den Erlass eines Mahnbescheids,
• eine gerichtliche Streitverkündung,
• die Einleitung eines staatsanwaltlichen, behördlichen oder

gerichtlichen Verfahrens.
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29.3 Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die Ab-

wendung und Minderung des Schadens sorgen. Weisungen 
des Versicherers sind zu befolgen, soweit es für den Versiche-

rungsnehmer zumutbar ist. Er hat dem Versicherer ausführ-
liche und wahrheitsgemäße Schadenberichte zu erstatten 
und ihn bei der Schadenermittlung und -regulierung zu unter- 
stützen. Alle Umstände, die nach Ansicht des Versicherers für 
die Bearbeitung des Schadens wichtig sind, müssen mitge-
teilt sowie alle dafür angeforderten Schriftstücke übersandt 
werden.

29.4 Maßnahmen und Plichten im Zusammenhang mit Umwelt-
schäden sind unverzüglich mit dem Versicherer abzustimmen.

29.5 Gegen einen Mahnbescheid oder einen Verwaltungsakt im 
Zusammenhang mit Umweltschäden muss der Versicherungs-

nehmer fristgemäß Widerspruch oder die sonst erforderlichen 
Rechtsbehelfe einlegen. Einer Weisung des Versicherers be-

darf es nicht.

29.6 Im Widerspruchsverfahren oder einem gerichtlichen Verfahren 
wegen eines Umweltschadens hat der Versicherungsnehmer 
dem Versicherer die Führung des Verfahrens zu überlassen. Im 
Falle des gerichtlichen Verfahrens beauftragt der Versicherer 
einen Rechtsanwalt im Namen des Versicherungsnehmers. 
Der Versicherungsnehmer muss dem Rechtsanwalt Vollmacht 
sowie alle erforderlichen Auskünfte erteilen und die angefor-
derten Unterlagen zur Verfügung stellen.

30 Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten

30.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus die-

sem Vertrag, die er vor Eintritt des Versicherungsfalles zu er-
füllen hat, kann der Versicherer den Vertrag innerhalb eines 
Monats ab Kenntnis von der Obliegenheitsverletzung fristlos 

kündigen. Der Versicherer hat kein Kündigungsrecht, wenn 
der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Obliegenheits-

verletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit 
beruhte.

30.2 Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich verletzt, 
verliert der Versicherungsnehmer seinen Versicherungsschutz. 
Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist der 
Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere 
des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden 
Verhältnis zu kürzen.

Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungs-

schutzes hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungs-

falls bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur  
Voraussetzung, dass der Versicherer den Versicherungsnehmer 
durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge 
hingewiesen hat.

Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegen-

heit nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versicherungs-

schutz bestehen.

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der  
Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der  
Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des 
Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Um-

fang der dem Versicherer obliegenden Leistung ursächlich 
war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Ob-
liegenheit arglistig verletzt hat.

Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig davon,  
ob der Versicherer ein ihm nach Ziffer 30.1 zustehendes  
Kündigungsrecht ausübt.

Weitere Bestimmungen

31 Mitversicherte Personen

31.1 Erstreckt sich die Versicherung auch auf Ansprüche gegen 
andere Personen als den Versicherungsnehmer selbst, sind 
alle für ihn geltenden Bestimmungen auf die Versicherten  
entsprechend anzuwenden. Die Bestimmungen der Ziffer 7 
gelten nicht, wenn das neue Risiko nur in der Person eines 
Versicherten entsteht.

31.2 Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht 
ausschließlich dem Versicherungsnehmer zu. Er ist neben den 
Versicherten für die Erfüllung der Obliegenheiten verantwortlich.

32 Abtretungsverbot

Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Fest-
stellung ohne Zustimmung des Versicherers weder abgetreten 
noch verpfändet werden. Eine Abtretung an den geschädigten 
Dritten ist zulässig.

33 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung

33.1 Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen 
sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im 
Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig 
bezeichnete Geschäftsstelle gerichtet werden.

33.2 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift 
dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenser-
klärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber abzuge-

ben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die  
letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt 
drei Tage nach der Absendung des Briefes als zugegangen. 
Dies gilt entsprechend für den Fall einer Namensänderung des 
Versicherungsnehmers.

33.3 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen  
Gewerbebetrieb abgeschlossen, inden bei einer Verlegung 
der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen der Ziffer 
33.2 entsprechende Anwendung.

34 Verjährung

34.1 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei 
Jahren. Die Fristberechnung richtet sich nach den allgemeinen 
Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches.

34.2 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Ver-
sicherer angemeldet worden, ist die Verjährung von der An-

meldung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die Ent-
scheidung des Versicherers dem Anspruchsteller in Textform 
zugeht.

35 Zuständiges Gericht

35.1 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Ver- 
sicherer bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach 
dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungs-

vertrag zuständigen Niederlassung. Ist der Versicherungs-
nehmer eine natürliche Person, ist auch das Gericht örtlich 
zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit 
der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung  
eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

35.2 Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen 
Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem 
Gericht erhoben werden, das für seinen Wohnsitz oder, in 
Ermangelung eines solchen, den Ort seines gewöhnlichen 
Aufenthalts zuständig ist. Ist der Versicherungsnehmer eine 
juristische Person, bestimmt sich das zuständige Gericht auch 
nach dem Sitz oder der Niederlassung des Versicherungs-
nehmers. Das gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer 
eine Offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, Ge-

sellschaft bürgerlichen Rechts oder eine eingetragene Partner-
gesellschaft ist.

35.3 Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt 
der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die gericht-
liche Zuständigkeit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag 
gegen den Versicherungsnehmer nach dem Sitz des Versiche-

rers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen  
Niederlassung.

36 Anzuwendendes Recht

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.
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II. USV-Zusatzbaustein 1

Falls besonders vereinbart, gilt:

1 Abweichend von Ziffer I 10.1 besteht im Rahmen und Umfang 
dieses Vertrages Versicherungsschutz auch für Plichten oder 
Ansprüche wegen Umweltschäden gemäß Umweltschadens-

gesetz

• an geschützten Arten oder natürlichen Lebensräumen, die
sich auf Grundstücken einschließlich Gewässern beinden,
die im Eigentum des Versicherungsnehmers stehen, standen
oder von ihm gemietet, geleast, gepachtet oder geliehen
sind oder waren.

• an Boden, der im Eigentum des Versicherungsnehmers
steht, stand oder von ihm gemietet, geleast, gepachtet oder
geliehen ist oder war, soweit von diesem Boden Gefahren für
die menschliche Gesundheit ausgehen.

Für darüber hinausgehende Plichten oder Ansprüche für
Schäden an diesen Böden kann Versicherungsschutz im
Rahmen und Umfang dieses Vertrages und der Ziffer III (Zu-

satzbaustein 2) vereinbart werden.
• an Gewässern (nicht jedoch Grundwasser), die im Eigentum

des Versicherungsnehmers stehen, standen oder von ihm
gemietet, geleast, gepachtet oder geliehen sind oder waren.

Soweit es sich hierbei um Grundstücke, Boden oder Gewässer 
handelt, die vom Versicherungsnehmer gemietet, geleast, ge-

pachtet oder geliehen sind oder waren, indet Ziffer I 1.1 letzter 
Absatz dann keine Anwendung, wenn der Versicherungsnehmer 
von einer Behörde in Anspruch genommen wird. Das gleiche 
gilt, wenn er von einem sonstigen Dritten auf Erstattung der 
diesem auf der Grundlage des Umweltschadensgesetzes ent-
standenen Kosten aufgrund gesetzlicher Haftplichtbestimmungen 
privatrechtlichen Inhalts in Anspruch genommen wird.

Der Versicherungsschutz bezieht sich ausschließlich auf den im 
Versicherungsschein deklarierten Betrieb und die ihm dienenden 
Grundstücke.

2 Falls besonders vereinbart, besteht abweichend von Ziffer I 
10.2 Versicherungsschutz auch für Plichten oder Ansprü-

che wegen Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz am 
Grundwasser.

Nicht versicherte Tatbestände

Die in Ziffer I genannten Ausschlüsse inden auch für diesen 
Zusatzbaustein Anwendung. Falls im Versicherungsschein 
oder seinen Nachträgen nicht ausdrücklich etwas anderes be-

stimmt ist, gilt:

3 Nicht versichert sind:

3.1 Kosten aus der Dekontamination von Erdreich infolge eines auf 
Grundstücken, die im Eigentum des Versicherungsnehmers 
stehen, standen oder von ihm gemietet, geleast, gepachtet 
oder geliehen sind oder waren, eingetretenen Brandes, Blitz-

schlages, einer Explosion, eines Anpralls oder Absturzes eines 
Flugkörpers, seiner Teile oder seiner Ladung. Dies umfasst auch 
die Untersuchung oder den Austausch von Erdreich, ebenso 
den Transport von Erdreich in eine Deponie und die Ablagerung 
oder Vernichtung von Erdreich.

Versicherungsschutz für derartige Kosten kann ausschließlich 
über eine entsprechende Sach- / Feuerversicherung vereinbart  
werden.

3.2 Plichten oder Ansprüche wegen Schäden, die von unterirdischen 
Abwasseranlagen ausgehen.

3.3 Plichten oder Ansprüche wegen Schäden, für die der Versiche-

rungsnehmer aus einem anderen Versicherungsvertrag Ersatz 
beanspruchen kann.

4 Versicherungssummen / Maximierung / Selbstbehalt

Die Versicherungssumme und die Jahreshöchstersatzleistung 
betragen im Rahmen der gemäß Ziffer I 11 vereinbarten Versiche-

rungssumme 250.000 €.

Der Versicherungsnehmer hat bei jedem Versicherungsfall von 
den gemäß Ziffer I 5 versicherten Kosten 20 %, mindestens 50 € /
höchstens 1.500 €, selbst zu tragen. Der Versicherer ist auch 
in diesen Fällen zur Prüfung der gesetzlichen Verplichtung 
und zur Abwehr unberechtigter Inanspruchnahme verplichtet.
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III. USV-Zusatzbaustein 2

Falls besonders vereinbart, gilt:

1 Abweichend von Ziffer I 10.1 und über den Umfang des Zusatz-

bausteins 1 der Ziffer II hinaus besteht im Rahmen und Um-

fang dieses Vertrages Versicherungsschutz für weitergehende 
Plichten oder Ansprüche zur Sanierung des Bodens wegen 
schädlicher Bodenveränderungen gemäß Bundesbodenschutz-

gesetz, wenn der Versicherungsnehmer Eigentümer, Mieter, 
Leasingnehmer, Pächter oder Entleiher des Bodens und Verur-
sacher des Schadens ist oder war.

Versicherungsschutz besteht ausschließlich für solche schäd-

lichen Bodenveränderungen, die unmittelbare Folge einer 
plötzlichen und unfallartigen, während der Wirksamkeit des 
Versicherungsvertrages eingetretenen Störung des bestimmungs-

gemäßen Betriebes des Versicherungsnehmers sind. Ziffer I 3.2 
indet keine Anwendung.

Soweit der Versicherungsnehmer Mieter, Leasingnehmer, Pächter 
oder Entleiher des Bodens ist oder war, indet Ziffer I 1.1 letzter 
Absatz keine Anwendung.

Der Versicherungsschutz bezieht sich ausschließlich auf den 
im Versicherungsschein deklarierten Betrieb und die ihm  
dienenden Grundstücke.

2 Versicherte Kosten

In Ergänzung zu Ziffer I 5.2 sind die dort genannten Kosten für 
die Sanierung von Schädigungen des Bodens auch dann mit-
versichert, soweit von diesem Boden keine Gefahren für die 
menschliche Gesundheit ausgehen.

Versichert sind diese Kosten jedoch nur, sofern sie der Versiche-

rungsnehmer nach einer Betriebsstörung
• aufgrund behördlicher Anordnung aufwenden musste oder
• diese Kosten nach Abstimmung mit dem Versicherer aufge-

wendet wurden.

3 Nicht versicherte Tatbestände

3.1 Nicht versichert sind Kosten i. S. v. Ziffer 2, soweit die Schädigung 
des Bodens des Versicherungsnehmers Folge einer Betriebs-

störung beim Dritten ist.

3.2 Die in Ziffer I und II genannten Ausschlüsse inden auch für 
diesen Zusatzbaustein Anwendung.

4 Versicherungssummen / Maximierung / Selbstbehalt

Versicherungsschutz besteht im Rahmen der unter Ziffer II 
(Zusatzbaustein 1) vereinbarten Versicherungssumme und der 
dort vereinbarten Selbstbeteiligung.

Beschlossen von der Vertreterversammlung der Gemeinnützigen 
Haftplichtversicherungsanstalt Kassel am 24. Oktober 2013 in 
Kassel.
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Besondere Bedingungen zur erweiterten Produkthaftplichtversicherung
(BBeProdH LW)

1 Gegenstand der Versicherung

1.1 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf Schäden, die 
durch vom Versicherungsnehmer

a.) hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse,
b.) erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistungen

entstehen, und richtet sich nach den Allgemeinen Versicherungs-

bedingungen für die Haftplichtversicherung (AHB) und den 
folgenden Vereinbarungen.

1.2 Versichert ist die gesetzliche Haftplicht des Versicherungs-

nehmers für Personen- und Sachschäden und daraus entstan-

dene weitere Schäden.

2 Zeitliche Begrenzung

Der Versicherungsschutz umfasst die Folgen aller während der 
Versicherungsdauer vorkommenden Versicherungsfälle, die 
– unbeschadet sonstiger Anzeigeplichten – dem Versicherer
nicht später als drei Jahre nach Beendigung des Versicherungs-

vertrages gemeldet werden.

3 Altlieferung

Für Schäden durch Erzeugnisse, die vor Inkrafttreten dieses 
Vertrages ausgeliefert werden, besteht Versicherungsschutz 
nur im Falle besonderer Vereinbarung.

4 Abgrenzungen und Erweiterungen des Versicherungsschutzes

Eingeschlossen sind – wobei Vermögensschäden wie Sach-

schäden behandelt werden – in teilweiser Abänderung von 
Ziffer 1.1 und 7.3 AHB gesetzliche Schadenersatzansprüche, 
die aus der Herstellung oder Lieferung mangelhafter Erzeug-

nisse oder Leistungen einschließlich der Falschlieferung von 
Erzeugnissen resultieren, soweit

4.1 der Versicherungsnehmer aufgrund einer Vereinbarung mit  
seinem Abnehmer über bestimmte Eigenschaften seiner Er-
zeugnisse dafür verschuldensunabhängig einzustehen hat, 
dass diese bei Gefahrübergang vorhanden sind;

4.2 es sich um Schäden Dritter infolge Mangelhaftigkeit von Sachen 
handelt, die erst durch eine aus tatsächlichen oder wirtschaft-
lichen Gründen nicht trennbare Verbindung, Vermischung oder 
Verarbeitung von mangelhaft gelieferten Erzeugnissen mit an-

deren Produkten entstehen, und zwar

4.2.1 wegen Beschädigung oder Vernichtung der anderen Produkte;

4.2.2 wegen anderer für die Herstellung des Endproduktes aufge-

wandten Kosten mit Ausnahme des Entgelts für das mangelhafte 
Erzeugnis des Versicherungsnehmers;

4.2.3 wegen Kosten für eine rechtlich gebotene und wirtschaftlich 
zumutbare Nachbearbeitung des Endproduktes oder für eine 
andere Schadenbeseitigung. Der Versicherer ersetzt diese 
Kosten in dem Verhältnis nicht, in dem das Entgelt für das ge-

lieferte Erzeugnis zum Verkaufspreis des Endproduktes (nach 
Nachbearbeitung oder anderer Schadenbeseitigung) steht;

4.2.4 wegen weiterer Vermögensnachteile, weil das Endprodukt 
nicht oder nur mit einem Preisnachlass veräußert werden 
kann. Der Versicherer ersetzt diese Vermögensnachteile in 
dem Verhältnis nicht, in dem das Entgelt für das gelieferte 
Erzeugnis des Versicherungsnehmers zu dem Verkaufspreis 
steht, der bei mangelfreier Herstellung oder Lieferung des  
Erzeugnisses des Versicherungsnehmers für das Endprodukt 
zu erzielen gewesen wäre;

4.2.5 wegen der dem Abnehmer des Versicherungsnehmers unmittel-
bar entstandenen Kosten durch den Produktionsausfall, der 
aus der Mangelhaftigkeit des Endprodukts herrührt. Ansprüche 
wegen eines darüber hinausgehenden Schadens durch Produk-

tionsausfall sind nicht versichert.

4.3 es sich um Kosten Dritter für die Weiterverarbeitung oder  
-bearbeitung mangelhaft hergestellter oder gelieferter Erzeug-

nisse handelt, ohne dass eine Vermischung, Verbindung oder
Verarbeitung mit anderen Produkten stattindet.

Gedeckt sind ausschließlich Schadenersatzansprüche wegen
• Kosten für die Weiterverarbeitung oder -bearbeitung der

mangelhaften Erzeugnisse mit Ausnahme des Entgeltes für
die mangelhaften Erzeugnisse des Versicherungsnehmers,
sofern die verarbeiteten oder bearbeiteten Erzeugnisse un-

veräußerlich sind;
• Kosten für eine rechtlich gebotene und wirtschaftlich zumutbare

Nachbearbeitung der weiterverarbeiteten oder -bearbeiteten
Erzeugnisse oder für eine andere Schadenbeseitigung. Der
Versicherer ersetzt diese Kosten in dem Verhältnis nicht, in
dem das Entgelt für die Erzeugnisse des Versicherungsnehmers
zum Verkaufspreis der weiterverarbeiteten oder -bearbeiteten
Erzeugnisse (nach Nachbearbeitung oder anderer Schaden-

beseitigung) steht;
• weiterer Vermögensnachteile (z. B. entgangenen Gewinnes),

weil die weiterverarbeiteten oder -bearbeiteten Erzeugnisse
nicht oder nur mit einem Preisnachlass veräußert werden
können. Der Versicherer ersetzt diese Vermögensnachteile in
dem Verhältnis nicht, in dem das Entgelt für die Erzeugnisse
des Versicherungsnehmers zu dem Verkaufspreis steht, der
bei mangelfreier Herstellung oder Lieferung der Erzeugnisse
des Versicherungsnehmers nach Weiterverarbeitung oder
-bearbeitung zu erwarten gewesen wäre.

5 Höchstzeichnungssumme, Selbstbehalt

5.1 Die Ersatzleistung des Versicherers ist auf die vereinbarte 
Höchstzeichnungssumme begrenzt.

Die Höchstersatzleistung für alle Versicherungsfälle eines 
Versicherungsjahres (Maximierung) ist auf das 2-fache der 
Höchstzeichnungssumme begrenzt.

5.2 Der Versicherungsnehmer hat sich bei jedem Versicherungsfall 
an den versicherten Schäden in Höhe von 20 %, mindestens 
100 €, höchstens 1.500 €, selbst zu beteiligen.

6 Versicherungsfall, Serienschadenklausel

6.1 Versicherungsfall ist das während der Wirksamkeit des Vertrages 
eingetretene Schadenereignis gemäß Ziffer 1.1 AHB.

6.2 Mehrere während der Wirksamkeit des Vertrages eintretende 
Versicherungsfälle
• aus der gleichen Ursache, z. B. aus dem gleichen Konstruk-

tions-, Produktions- oder Instruktionsfehler, es sei denn, es
besteht zwischen den mehreren gleichen Ursachen kein in-

nerer Zusammenhang oder

• aus Lieferungen solcher Erzeugnisse, die mit den gleichen
Mängeln behaftet sind,

gelten unabhängig von ihrem tatsächlichen Eintritt als in dem 
Zeitpunkt eingetreten, in dem der erste dieser Versicherungs-

fälle eingetreten ist.

Teilweise abweichend von Ziffer 1.1 AHB bezieht sich die 
zeitliche Geltung des Versicherungsschutzes ausschließlich 
auf Schadenereignisse solcher Serien, deren erstes Schaden- 
ereignis während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten 
ist, aber auch auf alle Schadenereignisse dieser Serie.

6.3 Ziffer 6.3 wird gestrichen.
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7 Nicht versicherte Tatbestände

7.1 Nicht versichert sind Ansprüche, soweit diese nicht in Ziffer 4 
ausdrücklich mitversichert sind,
• auf Erfüllung aus Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbstvor-

nahme, Rücktritt, Minderung, auf Schadenersatz statt der
Leistung;

• wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nachbesserung
durchführen zu können;

• wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstandes
oder wegen des Ausbleibens des mit der Vertragsleistung
geschuldeten Erfolges;

• auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf
ordnungsgemäße Vertragserfüllung;

• auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung der
Leistung;

• wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretende Ersatz-

leistungen.

Dies gilt auch dann, wenn es sich um gesetzliche Ansprüche 
handelt.

7.2 Ausgeschlossen sind

7.2.1 im Rahmen der Versicherung Folgeschäden, wie z. B. Betriebs-

unterbrechung oder Produktionsausfall, unbeschadet Ziffer 
4.2.5;

7.2.2 Ansprüche aus Garantien oder aufgrund sonstiger vertrag-

licher Haftungserweiterungen, soweit es sich nicht um im 
Rahmen der Ziffer 4 versicherte Vereinbarungen bestimmter 
Eigenschaften von Erzeugnissen, Arbeiten und Leistungen bei 
Gefahrübergang handelt, für die der Versicherungsnehmer ver-
schuldensunabhängig im gesetzlichen Umfang einzustehen hat;

7.2.3 Ansprüche, die daraus hergeleitet werden, dass gelieferte  
Sachen oder Arbeiten mit einem Rechtsmangel behaftet sind 
(z. B. Schäden aus der Verletzung von Patenten, gewerblichen 
Schutzrechten, Urheberrechten, Persönlichkeitsrechten, Ver-
stößen in Wettbewerb und Werbung);

7.2.4 Ansprüche wegen Schäden gemäß Ziffer 7.8 AHB;

7.2.5 Ansprüche gegen den Versicherungsnehmer oder jeden Mit-
versicherten, soweit diese den Schaden durch bewusstes 
Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften 
sowie von schriftlichen Anweisungen oder Bedingungen des 
Auftraggebers herbeigeführt haben;

7.2.6 Ansprüche gegen den Versicherungsnehmer oder jeden Mit-
versicherten, die den Schaden durch bewusstes Abweichen 
von den Grundsätzen der „guten fachlichen Praxis“ (ordnungs-

gemäße Landwirtschaft) oder von Qualitätsstandards (Qualität 
und Sicherheit – QS) herbeigeführt haben;

7.2.7 Ansprüche aus Sach- und Vermögensschäden durch Erzeug-

nisse, deren Verwendung oder Wirkung im Hinblick auf den 
konkreten Verwendungszweck nicht nach den anerkannten 
Regeln der Technik oder Wissenschaft oder in sonstiger Weise 
ausreichend erprobt waren.

Dies gilt nicht für Schäden an Sachen, die mit den hergestellten 
oder gelieferten Erzeugnissen weder in einem Funktionszu-

sammenhang stehen noch deren bestimmungsgemäßer Ein-

wirkung unterliegen.

7.2.8 Ansprüche aus
a) Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von

Luft- oder Raumfahrzeugen sowie von Teilen von Luft- oder
Raumfahrzeugen, soweit diese Teile im Zeitpunkt der Aus-

lieferung durch den Versicherungsnehmer oder von ihm
beauftragte Dritte ersichtlich für den Bau von Luft- oder
Raumfahrzeugen sowie den Einbau von Luft- oder Raum-

fahrzeugen bestimmt waren,
b) Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, Überholung,

Reparatur, Beförderung) an Luft- oder Raumfahrzeugen
sowie Luft- oder Raumfahrzeugteilen,

c) und zwar sowohl wegen Schäden an Luft- oder Raumfahr-
zeugen einschließlich der mit diesen beförderten Sachen
und der Insassen als auch wegen Schäden durch Luft- und
Raumfahrzeuge.

7.2.9 Ansprüche aus Vermehrung und Vertrieb von Saatgut aller Art.

7.2.10 Haftplichtansprüche wegen Schäden, die zurückzuführen sind 
auf

a) gentechnische Arbeiten,
b) gentechnisch veränderte Organismen (GVO),
c) Erzeugnisse, die Bestandteile aus GVO enthalten oder aus

oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden.

8 Erhöhung und Erweiterung des Risikos; neues Risiko

Abweichend von Ziffer 13 und 4.1 AHB hat der Versicherungs-

nehmer wesentliche Erhöhungen, Änderungen oder Erweite-

rungen des Produktions- oder Tätigkeitsprogrammes und Risiken, 
die nach Abschluss der Versicherung entstehen, zwecks Ver-
einbarung neuer Beiträge und Überprüfung der Bedingungen 
unverzüglich anzuzeigen. Wird eine solche Änderung oder 
Erweiterung nicht angezeigt, so erhöhen sich die vereinbarten 
Selbstbehalte in Schadenfällen, die mit einer solchen Änderung 
oder Erweiterung im Zusammenhang stehen, auf das Doppelte.

Beschlossen von der Vertreterversammlung der Gartenbau-
Berufsgenossenschaft am 11. Oktober 2005 in Kassel.
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Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Haftplichtversicherung von Ansprüchen 
aus Benachteiligungen – AVB Benachteiligungen
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4 Zeitliche Abgrenzung des Versicherungsschutzes

5 Versicherungsumfang

6 Ausschlüsse

Gültig ab 01. Januar 2008
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1 Gegenstand der Versicherung

1.1 Der Versicherungsschutz richtet sich nach den Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen für die Haftplichtversicherung 
(AHB) und den nachfolgenden Vereinbarungen.

1.2 Abweichend von Ziffer 7.16 AHB bietet der Versicherer dem 
Versicherungsnehmer und den mitversicherten Personen Ver-
sicherungsschutz für den Fall, dass der Versicherungsnehmer 
oder mitversicherte Personen aufgrund gesetzlicher Haftplicht-
bestimmungen privatrechtlichen Inhalts wegen Benachteiligungen 
aus den in Ziffer 1.3 genannten Gründen für einen Personen-, 
Sach- oder Vermögensschaden auf Schadenersatz in Anspruch 
genommen werden.

1.3 Gründe für eine Benachteiligung sind
• die Rasse
• die ethnische Herkunft
• das Geschlecht
• die Religion
• die Weltanschauung
• eine Behinderung
• das Alter oder
• die sexuelle Identität

2 Mitversicherte Personen / Subunternehmen

2.1 Mitversichert ist im Rahmen dieses Vertrages die persönliche 
gesetzliche Haftplicht der gesetzlichen Vertreter des Ver- 
sicherungsnehmers, der Mitglieder der Kontrollorgane und 
solcher Personen, die der Versicherungsnehmer zur Leitung 
oder Beaufsichtigung des versicherten Unternehmens oder  
eines Teils desselben angestellt hat.

2.2 Für den Versicherungsnehmer besteht Versicherungsschutz 
ausschließlich im Rahmen der betrieblichen und berulichen 
Tätigkeit. Für die mitversicherten Personen besteht Versiche-

rungsschutz ausschließlich im Rahmen der betrieblichen Tätig-

keit für den Versicherungsnehmer.

2.3 Mitversichert ist die gesetzliche Haftplicht des Versicherungs-

nehmers aus der Beauftragung fremder Unternehmen / Subunter-
nehmen.

Nicht versichert ist die persönliche Haftplicht der fremden Unter-
nehmen / Subunternehmen und ihrer Betriebsangehörigen.

3 Versicherungsfall

Versicherungsfall ist – abweichend von Ziffer 1.1 AHB – die 
erstmalige Geltendmachung eines Haftplichtanspruchs gegen 
den Versicherungsnehmer oder eine mitversicherte Person 
während der Dauer des Versicherungsvertrages. Im Sinne 
dieses Vertrages ist ein Haftplichtanspruch geltend gemacht, 
wenn gegen den Versicherungsnehmer oder eine mitversicherte 
Person ein Anspruch schriftlich erhoben wird oder ein Dritter 
dem Versicherungsnehmer oder einer mitversicherten Person 
schriftlich mitteilt, einen Anspruch gegen den Versicherungs-

nehmer oder eine mitversicherte Person zu haben.

4 Zeitliche Abgrenzung des Versicherungsschutzes

4.1 Erfasste Benachteiligungen und Anspruchserhebung

Die Anspruchserhebung sowie die zugrundeliegende Benach-

teiligung müssen während der Wirksamkeit der Versicherung 
erfolgt sein. Wird eine Benachteiligung durch fahrlässige  
Unterlassung verursacht, gilt sie im Zweifel als an dem Tag 
begangen, an welchem die versäumte Handlung spätestens 
hätte vorgenommen werden müssen, um den Eintritt des 
Schadens abzuwenden.

4.2 Insolvenz
Im Fall der Beantragung des Insolvenzverfahrens über das Ver-
mögen des Versicherungsnehmers erstreckt sich die Deckung 
für das betroffene Unternehmen und die mitversicherten  
Personen nur auf Haftplichtansprüche infolge von Benach-

teiligungen, welche bis zum Zeitpunkt der Beantragung des 
Insolvenzverfahrens begangen worden sind.

5 Versicherungsumfang

5.1 Der Versicherungsschutz umfasst sowohl die gerichtliche und 
außergerichtliche Abwehr unbegründeter Ansprüche als auch 
die Befriedigung begründeter Schadenersatzansprüche.

5.2 Für den Umfang der Leistung des Versicherers ist die im 
Versicherungsschein angegebene Versicherungssumme der 
Höchstbetrag für jeden Versicherungsfall und für alle während 
eines Versicherungsjahres eingetretenen Versicherungsfälle 
zusammen. Aufwendungen des Versicherers für Kosten ge-

mäß Ziffer 5.4 werden abweichend von Ziffer 6.5 AHB auf die 
Versicherungssumme angerechnet.

5.3 Unabhängig von den einzelnen Versicherungsjahren gelten 
mehrere während der Wirksamkeit des Versicherungsvertrages 
geltend gemachte Ansprüche eines oder mehrerer Anspruchsteller
• aufgrund einer Benachteiligung, welche durch den Ver- 

sicherungsnehmer und / oder eine oder mehrere mitversicher-
te Personen begangen wurde,

• aufgrund mehrerer Benachteiligungen, welche durch den
Versicherungsnehmer und / oder eine oder mehrere mitver-
sicherte Personen begangen wurden, sofern diese Benach-

teiligungen demselben Sachverhalt zuzuordnen sind und
miteinander in rechtlichem, wirtschaftlichem oder zeitlichem
Zusammenhang stehen,

als ein Versicherungsfall.

Dieser gilt unabhängig von dem tatsächlichen Zeitpunkt der 
Geltendmachung der einzelnen Haftplichtansprüche als in 
dem Zeitpunkt eingetreten, in dem der erste Haftplichtan-

spruch geltend gemacht wurde. Liegt die erste Benachteili-
gung zeitlich vor Beginn des Versicherungsvertrages, so gelten 
alle Benachteiligungen dieser Serie als nicht versichert.

5.4 Kosten sind insbesondere: Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- 
und Gerichtskosten, Aufwendungen zur Abwendung oder 
Minderung des Schadens bei oder nach Eintritt des Versiche-

rungsfalles sowie Schadenermittlungskosten, auch Reisekosten, 
die dem Versicherer nicht selbst entstehen. Dies gilt auch dann, 
wenn die Kosten auf Weisung des Versicherers entstanden sind.

5.5 Der Versicherungsnehmer beteiligt sich an jedem Versicherungs-

fall mit einem Selbstbehalt in Höhe von 500 €.

6 Ausschlüsse

Nicht versichert sind Haftplichtansprüche

6.1 durch vorsätzliche Schadenverursachung oder durch wissent-
liches Abweichen von Gesetz, Vorschrift, Beschluss, Vollmacht 
oder Weisung oder durch sonstige wissentliche Plichtverletzung;

6.2 welche vor Gerichten außerhalb Deutschlands geltend gemacht 
werden – dies gilt auch im Falle der Vollstreckung von Urteilen, 
die außerhalb Deutschlands gefällt wurden – sowie Haftplicht-
ansprüche wegen Verletzung oder Nichtbeachtung des Rechts 
ausländischer Staaten;

6.3 jeglicher Art, die kollektiv erhoben werden, wie z. B. im Zu-
sammenhang mit Streitgenossenschaften, Verbandsklagen oder 
die z. B. von Gewerkschaften oder Betriebsräten erhoben werden;

6.4 im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von rechtlichen In-

teressen aus dem kollektiven Arbeits- oder Dienstrecht; aus-

geschlossen sind auch Ansprüche im Zusammenhang mit  
Arbeitskampfmaßnahmen (z. B. Aussperrung, Streik);

6.5 wegen Benachteiligungen im Zusammenhang mit dem Er-
werb / der Übernahme eines anderen Unternehmens die vor dem 
Vollzug des Erwerbs / der Übernahme begangen worden sind;

6.6 auf Entschädigung oder Schadenersatz mit Strafcharakter, 
insbesondere Geldbußen, Geldstrafen, punitive oder exemplary 
damages.

Beschlossen von der Vertreterversammlung der Gartenbau-
Berufsgenossenschaft am 11. Dezember 2007 in Kassel.
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Verbraucherinformation

(1) Die Gemeinnützige Haftplichtversicherungsanstalt Kassel
ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts mit Sitz in 34123 Kassel,
Falderbaumstraße 41.

(2) Versicherungsnehmer der Anstalt können nur solche Be-

triebsunternehmer sein, die im Bereich des Gartenbaus, ein-

schließlich der vor- und nachgelagerten Wirtschaftsbereiche
(Gartenbau-Cluster), tätig sind oder waren. Die Teilnahme an
der Haftplichtversicherung ist freiwillig; es bedarf hierzu eines
besonderen Antrages. Vor Antragstellung werden dem Ver-
sicherungsnehmer die Satzung der Anstalt, die Versicherungs-

bedingungen, weitere für den Vertragsinhalt maßgebliche
Informationen sowie die zugehörigen Erläuterungen, Beitrags-
tabellen und Tarifbestimmungen ausgehändigt. Der Antrag
kann innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab Unterzeichnung in
Textform widerrufen werden. Zur Wahrung der Frist genügt die

rechtzeitige Absendung des Widerrufs.

Die Anstalt entscheidet über den Antrag auf Haftplichtver-
sicherung. Nimmt sie den Antrag an, so gilt der Vertrag auf
der Grundlage des Versicherungsscheins nebst Anlagen als
abgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer nicht inner-
halb von 14 Tagen in Textform widerspricht. Zur Wahrung der
Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerspruchs.
Bei Aushändigung liegen dem Versicherungsschein eine An-

tragsabschrift sowie eine Rechnung über die Höhe der ersten
Prämie (Erstbeitrag) an.

(3) Die nach Beginn der Versicherung jeweils zu zahlende Prämie
(Folgebeitrag) wird von der Anstalt jährlich gesondert ange-
fordert. Erst- und Folgebeiträge sind vom Versicherungsnehmer
zusammen mit der gesetzlichen Versicherungssteuer inner- 
halb einer Frist von zwei Wochen, gerechnet vom Zeitpunkt
des Erhalts der Rechnung an, zu zahlen. Sonstige Nebenge-

bühren werden von der Anstalt nicht erhoben.

(4) Der Beginn der Versicherung wird frühestens auf den Zeit-
punkt des Antragseingangs bei der Anstalt festgesetzt. Die Ver-
sicherung gilt bis zum 31. Dezember 24:00 Uhr und, wenn sie
nach dem 1. Januar beginnt, bis zum 31. Dezember 24:00 Uhr
des Folgejahres. Darüber hinausgehende Laufzeiten werden
nicht vereinbart. Der Vertrag verlängert sich jedoch still-
schweigend um ein Jahr und weiter von Jahr zu Jahr, wenn
er nicht unter Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungs-

frist vor dem jeweiligen Ablauf schriftlich gekündigt wird. Die
Kündigung soll durch eingeschriebenen Brief erfolgen.

(5) Versichert sind Schadenereignisse, die während der vorge-

nannten Laufzeit des Vertrages eintreten. Die Leistungsplicht
der Anstalt umfasst die Prüfung der Frage, ob und in welcher
Höhe für den Versicherungsnehmer eine Verplichtung zum
Schadenersatz besteht und wenn ja, die Wiedergutmachung
des Schadens in Geld bzw. wenn nein, die Abwehr unberechtig-

ter Ansprüche. Kommt es darüber zum Rechtsstreit, führt die
Anstalt den Prozess und trägt die Kosten.

(6) Für die Beurteilung, ob ein Schadenersatzanspruch dem
Grunde und der Höhe nach gerechtfertigt ist, sind gesetzliche
Haftplichtbestimmungen maßgebend, die verstreut in ver-
schiedenen Gesetzen festgelegt sind. Vorschriften über die
Voraussetzungen und den Umfang eines Haftplichtanspruchs
beinden sich z. B. im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB), Straßen-

verkehrsgesetz (StVG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und
im Sozialgesetzbuch (SGB), um nur die wichtigsten zu nennen.
Dieses deutsche Recht wendet die Anstalt bei der Prüfung
eines Haftplichtanspruchs an. Die danach getroffene Ent-
scheidung beruht also nicht etwa auf Willkür oder Eigenmacht,
sondern auf allgemeingültigen Bestimmungen, die das Rechts-

verhältnis zwischen Schädiger und Geschädigtem regeln.

(7) Steht die Verplichtung zum Schadenersatz fest, zahlt die An-

stalt an den Geschädigten einen Betrag in Höhe des nachge-

wiesenen Schadens, höchstens bis zu den im Versicherungs-

schein genannten Deckungssummen. Hat der Geschädigte
den Schaden mitverschuldet, muss er einen Teil des Schadens
selbst tragen. Über den geleisteten Schadenersatz wird der
Versicherungsnehmer benachrichtigt. Ist der Geschädigte
bereits vom Versicherungsnehmer im Einvernehmen mit der
Anstalt befriedigt, so erfolgt Zahlung an den Versicherungs-

nehmer.

(8) Kommt es trotz der umfassenden Regelungen über den Ver-
sicherungsvertrag zu Meinungsverschiedenheiten zwischen
den Vertragspartnern, kann sich der Versicherungsnehmer
beschwerdeführend an die Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht, 53117 Bonn, Graurheindorfer Straße 108,
wenden.



Datenschutzhinweise bei Beantragung des Versicherungsvertrages 

Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die HAVA Kassel und die 

Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte.  

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung  

Gemeinnützige Haftpflichtversicherungsanstalt Kassel (HAVA Kassel) 

Falderbaumstraße 41 

34123 Kassel 

Tel. 0561/ 50 656 - 600 

Fax 0561/ 50 656 - 888 

E-Mail: info@hava-kassel.de

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per Post unter der o. g. Adresse mit dem Zusatz – Datenschutzbeauftragter – 

oder per E-Mail, einzusehen unter: https://www.hava-kassel.de/datenschutz 

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des 

Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), der datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes 

(VVG) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze.  

Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, benötigen wir die von Ihnen hierbei gemachten Angaben für den Abschluss des 

Vertrages und zur Einschätzung des von uns zu übernehmenden Risikos. Kommt der Versicherungsvertrag zustande, verarbeiten 

wir diese Daten zur Durchführung des Vertragsverhältnisses, z. B. zur Policierung oder Rechnungsstellung. Angaben zum Schaden 

benötigen wir etwa, um prüfen zu können, ob ein Versicherungsfall eingetreten und wie hoch der Schaden ist.  

Der Abschluss bzw. die Durchführung des Versicherungsvertrages ist ohne die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 

Daten nicht möglich.  

Darüber hinaus benötigen wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erstellung von versicherungsspezifischen Statistiken, z. B. für 

die Entwicklung neuer Tarife oder zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher Vorgaben.  

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezogener Daten für vorvertragliche und vertragliche Zwecke ist Art. 6 Abs. 1 

b) DSGVO. Soweit dafür besondere Kategorien personenbezogener Daten erforderlich sind, holen wir Ihre Einwilligung nach Art. 9

Abs. 2 a) i. V. m. Art. 7 DSGVO ein. Erstellen wir Statistiken mit diesen Datenkategorien, erfolgt dies auf Grundlage von Art. 9 Abs.

2 j) DSGVO i. V. m. § 27 BDSG.

Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von uns oder von Dritten zu wahren (Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO). Dies 

kann insbesondere erforderlich sein:  

- zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs,

- zur Werbung für unsere eigenen Versicherungsprodukte und für andere Produkte unserer Kooperationspartner

- zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, insbesondere nutzen wir Datenanalysen zur Erkennung von Hinweisen, die auf

Versicherungsmissbrauch hindeuten können.

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen wie z. B. 

aufsichtsrechtlicher  Vorgaben,  handels- und  steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten  oder  unserer Beratungspflicht. Als 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dienen in diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen i. V. m. Art. 6 Abs. 1 c) DSGVO. 

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht genannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie im Rahmen 

der gesetzlichen Bestimmungen darüber zuvor informieren.   

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 

Rückversicherer: 

Von uns übernommene Risiken versichern wir bei speziellen Versicherungsunternehmen (Rückversicherer). Dafür kann es 

erforderlich sein, Ihre Vertrags- und ggf. Schadendaten an einen Rückversicherer zu übermitteln, damit dieser sich ein eigenes Bild 

über das Risiko oder den Versicherungsfall machen kann. Darüber hinaus ist es möglich, dass der Rückversicherer unser 

Unternehmen aufgrund seiner besonderen Sachkunde bei der Risiko- oder Leistungsprüfung sowie bei der Bewertung von 

Verfahrensabläufen unterstützt. Wir übermitteln Ihre Daten an den Rückversicherer nur soweit dies für die Erfüllung unseres 

Versicherungsvertrages mit Ihnen erforderlich ist bzw. zur Wahrung unserer berechtigten Interessen erforderlichen Umfang. Nähere 

Informationen zu dem eingesetzten Rückversicherer stellt Ihnen dieser unter www.es-rueck.de zur Verfügung. Sie können die 

Informationen auch unter den oben genannten Informationen anfordern.  



Vermittler: 

Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsverträge von einem Vermittler betreut werden, verarbeitet Ihr Vermittler die zum 

Abschluss und zur Durchführung des Vertrages benötigten Antrags-, Vertrags- und Schadendaten. Auch übermittelt unser 

Unternehmen diese Daten an die Sie betreuenden Vermittler, soweit diese die Informationen zu Ihrer Betreuung und Beratung in 

Ihren Versicherungs- und Finanzdienstleistungsangelegenheiten benötigen.  

Externe Dienstleister: 

Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten zum Teil externer Dienstleister. Wir übermitteln 

Ihre Daten an externe Dienstleister nur soweit dies für die Erfüllung unseres Versicherungsvertrages mit Ihnen erforderlich ist bzw. 

zur Wahrung unserer berechtigten Interessen erforderlichen Umfang. Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftragnehmer und 

Dienstleister, zu denen nicht nur vorübergehende Geschäftsbeziehungen bestehen, können Sie in der jeweils aktuellen Version auf 

unserer Website unter https://www.hava-kassel.de/datenschutz einsehen. 

Weitere Empfänger: 

Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an weitere Empfänger übermitteln, wie etwa an Behörden zur Erfüllung 

gesetzlicher Mitteilungspflichten (z. B. Sozialversicherungsträger, Finanzbehörden oder Strafverfolgungsbehörden).   

Dauer der Datenspeicherung 

Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten sobald sie für die oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dabei kann es 

vorkommen, dass personenbezogene Daten für die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen unser Unternehmen geltend 

gemacht werden können (gesetzliche Verjährungsfrist von drei oder bis zu dreißig Jahren). Zudem speichern wir Ihre 

personenbezogenen Daten, soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Entsprechende Nachweis- und Aufbewahrungspflichten 

ergeben sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung und dem Geldwäschegesetz. Die Speicherfristen 

betragen danach bis zu zehn Jahren.   

Betroffenenrechte 

Sie können unter der o. g. Adresse Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten verlangen. Darüber hinaus können Sie 

unter bestimmten Voraussetzungen die Berichtigung oder die Löschung Ihrer Daten verlangen. Ihnen kann weiterhin ein Recht auf 

Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der von Ihnen bereitgestellten Daten in einem 

strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zustehen.   

Widerspruchsrecht  

Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu Zwecken der Direktwerbung zu 

widersprechen.   

Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, können Sie dieser Verarbeitung widersprechen, wenn 

sich aus Ihrer besonderen Situation Gründe ergeben, die gegen die Datenverarbeitung sprechen.   

Beschwerderecht  

Sie haben jederzeit die Möglichkeit, eine Beschwerde bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde einzureichen. 

Datenaustausch mit Ihrem früheren Versicherer 

Um Ihre Angaben bei Abschluss des Versicherungsvertrages bzw. Ihre Angaben bei Eintritt des Versicherungsfalls überprüfen und 

bei Bedarf ergänzen zu können, kann im dafür erforderlichen Umfang ein Austausch von personenbezogenen Daten mit dem von 

Ihnen im Antrag benannten früheren Versicherer erfolgen. 



Widerrufsbelehrung 

1. Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb einer Frist von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. E-Mail,
Fax oder Brief) widerrufen. Die Widerrufsfrist beginnt nachdem Ihnen

• der Versicherungsschein
• die Vertragsbestimmungen, einschließlich der für das Vertragsverhältnis geltenden Allgemeinen

Versicherungsbedingungen, diese wiederum einschließlich der Tarifbestimmungen
• diese Belehrung
• das Informationsblatt zu Versicherungsprodukten
• und die weiteren Informationen, die nach §§ 1 bis 3 der VVG-Informationsverordnung zur Verfügung zu stellen sind,

jeweils in Textform zugegangen sind. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. 

Der Widerruf ist zu richten an: 

Gemeinnützige Haftpflichtversicherungsanstalt Kassel 
Falderbaumstraße 41 
34123 Kassel 
Mail: info@hava-kassel.de 
Fax: 0561/ 50656-888 

2. Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und der Versicherer hat Ihnen den auf Zeit nach
Zugang des Widerrufs entfallenen Teil der Prämien zu erstatten, wenn Sie zugestimmt haben, dass der
Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil der Prämie, der auf Zeit bis zum Zugang des
Wiederrufs entfällt, darf der Versicherer einbehalten, dabei handelt es sich um einen Betrag, der sich wie folgt berechnet:
1/360 der Jahresprämie (bei jährlicher Prämienzahlung oder 1/180 der Halbjahresprämie (bei halbjährlicher
Prämienzahlung) oder 1/90 der Vierteljahresprämie (bei vierteljährlicher Prämienzahlung) multipliziert mit der Anzahl der
Tage, an denen Versicherungsschutz bestanden hat. Die Erstattung zurückzuzahlender Beiträge erfolgt unverzüglich,
spätestens 30 Tage nach Eingang des Widerrufes.

Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor Ende der Widerrufsfrist, so hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass
empfangene Leistungen und gezogenen Nutzungen herauszugeben sind.

Die Erstattung zurückzuzahlender Beträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der
Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene
Leistungen zurück zu gewähren und gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind.

Besondere Hinweise

Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns
vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.

Widerrufen Sie eine Vertragsänderung oder Tarifumstellung, läuft der ursprüngliche Versicherungsvertrag weiter.
-Ende der Widerrufsbelehrung-

3. Laufzeit des Vertrages

Der Versicherungsvertrag wird für ein Jahr abgeschlossen. Nach Ablauf des ersten Versicherungsjahres verlängert sich der
jeweilige Vertrag stillschweigend von Jahr zu Jahr, wenn er nicht fristgemäß gekündigt wird. Etwaige Besonderheiten ergeben
sich aus dem Antrag oder dem Versicherungsschein.

4. Beendigung des Vertrages

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht Ihnen oder
uns spätestens drei Monate vor dem Ablauf des Versicherungsjahres eine Kündigung zugegangen ist.

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr und bei Verträgen, die von vornherein einen festen Endtermin vorsehen,
endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.

Im Übrigen besteht ein Kündigungsrecht auch in folgenden Fällen:
- Für den Versicherer und den Versicherungsnehmer nach dem Versicherungsfall,
- Für den Versicherer bei Nichtzahlung des Folgebeitrages,
- Für den Versicherungsnehmer bei Beitragserhöhung.

Einzelheiten können Sie den nachfolgend abgedruckten Allgemeinen Bedingungen entnehmen.

Gesetzliche Kündigungsrechte bleiben hiervon unberührt.



5. Anzuwendendes Recht, zuständiges Gericht

Auf den Vertrag und die vorvertraglichen Beziehungen ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar.

Der allgemeine Gerichtsstand für Klagen gegen uns ist Kassel. Als natürliche Person können Sie aber auch an dem Gericht

klagen, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung Ihren festen Wohnsitz haben oder, in Ermangelung eines solchen,

Ihr gewöhnlicher Wohnsitz liegt. Für den Fall, dass Sie Ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt außerhalb Deutschlands

verlegt haben oder Ihr Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, bestimmt

sich abweichend von vorgenannter Regelung die gerichtliche Zuständigkeit nach unserem Sitz.

Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung handelt, kann der Versicherer seine Ansprüche auch bei

dem für den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes zuständigen Gericht geltend machen.

6. Anzuwendende Sprache

Die Vertragsbedingungen und Informationen teilen wir in deutscher Sprache mit; während der Laufzeit dieses Vertrages

kommunizieren wir mit Ihnen in deutscher Sprache.

7. Aufsichtsbehörden – Meinungsverschiedenheiten 

Sind Sie mit der Betreuung durch uns nicht zufrieden oder treten Meinungsverschiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auf,

können Sie sich auch an die für uns zuständige Aufsichtsbehörden wenden:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Bereich Versicherungen

Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

Telefon: (0228) 41 08-0

Fax:       (0228) 41 08-1550

E-Mail:   poststelle@bafin.de

Versicherungsombudsmann e.V. 

Postfach 080632, 1006 Berlin 

Telefon:  (0800) 3696000 

Fax:        (0800) 3699000 

E-Mail:    beschwerde@versicherungsombudsmann.de

Der Versicherungsombudsmann ist eine unabhängige Schlichtungsstelle, die für Verbraucher kostenfrei arbeitet. Ziel ist die 

außergerichtliche Streitbeilegung. Wir haben uns verpflichtet an diesem Schlichtungsverfahren teilzunehmen. Weitere 

Informationen erhalten Sie bei uns oder im Internet: www.ombudsmann.de    

Bei dem Ombudsmann können Sie bei Streitigkeiten über Ansprüche aus Ihrem Vertrag eine Streitschlichtung beantragen, 

nachdem Sie uns zunächst die Möglichkeit gegeben haben, unsere Entscheidung zu überprüfen. 

Rechtsweg 

Außerdem steht Ihnen der Rechtsweg offen. 

8. Informationen zur Verwendung Ihrer Daten 

Zur Einschätzung des zu versichernden Risikos vor dem Abschluss des Versicherungsvertrages und zur Abwicklung des

Vertragsverhältnisses, insbesondere im Leistungsfall, benötigen wir personenbezogene Daten von Ihnen. Die Erhebung,

Verarbeitung und Nutzung dieser Daten ist grundsätzlich gesetzlich geregelt. Die deutsche Versicherungswirtschaft hat sich

in den Verhaltensregeln der deutschen Versicherungswirtschaft verpflichtet, nicht nur die datenschutzrechtlich relevanten

Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetztes (VVG) der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), des

Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze streng einzuhalten, sondern auch darüber

hinaus weitere Maßnahmen zur Förderung des Datenschutzes zu ergreifen. Weitere Informationen erhalten Sie in dem

beigefügten Hinweis zum Datenschutz und unter www.hava-kassel.de/datenschutz.

Auf Wunsch übersenden wir Ihnen die Informationen, wenden Sie sich bitte an:

Gemeinnützige Haftpflichtversicherungsanstalt Kassel

Falderbaumstraße 41

34123 Kassel

E-Mail: info@hava-kassel.de

Telefon: 0561/ 50656-600

Sie können auch Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten beantragen. Darüber hinaus können Sie die

Berichtigung Ihrer Daten verlangen, wenn diese unrichtig oder unvollständig sind. Ansprüche auf Löschung oder Sperrung

Ihrer Daten können bestehen, wenn deren Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung sich als unzulässig oder nicht mehr

erforderlich erweist. Diese Rechte können Sie ebenfalls in der oben genannten Stelle geltend machen.



Anzeigepflicht nach § 19 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) 

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

damit wir Ihren Versicherungsvertrag ordnungsgemäß prüfen können, ist es notwendig, dass Sie unsere Fragen wahrheitsgemäß 

und vollständig beantworten. Es sind auch solche Umstände anzugeben, denen Sie nur geringfügige Bedeutung beimessen. 

Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn Sie unrichtige oder unvollständige Angaben machen. 

Nähere Einzelheiten zur Verletzung der Anzeigepflicht können Sie der nachstehenden Information entnehmen. 

Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen? 

Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir 

in Textform (z. B. E-Mail, Fax oder Brief) oder bei telefonischer Beratung gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig 

anzuzeigen. Wenn wir nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme in Textform nach gefahrerheblichen Umständen 

fragen, sind sie auch insoweit zur Anzeige verpflichtet. 

Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt wird? 

1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes

Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir vom Vertrag zurücktreten. Das gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass 

weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein 

Rücktrittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, 

geschlossen hätten. Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären wir den Rücktritt nach Eintritt des 

Versicherungsfalls, bleiben wir dennoch zur Leistung verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass der nicht oder nicht richtig 

angegebene Umstand 

- weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls

- noch für die Feststellung oder den Umfang unsere Leistungspflicht ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt

jedoch, wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben.

Bei Rücktritt steht uns der Teil des Beitrages zu, welcher bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen 

Vertragszeit entspricht. 

2. Kündigung

Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlässig oder schuldlos 

verletzt haben, können wir den Vertrag unter Einhaltung der Frist von einem Monat kündigen. Unser Kündigungsrecht ist 

ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, 

geschlossen hätten. 

3. Vertragsänderung

Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch bei nicht angezeigten Gefahrumständen, wenn auch zu 

anderen Bedingungen geschlossen hätten, werden die anderen Bedingungen auf unser Verlangen Vertragsbestandteil. Haben 

Sie die Anzeige fahrlässig verletzt, werden die anderen Bedingungen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die 

Anzeigepflicht schuldlos verletzt, werden die anderen Bedingungen erst ab der laufenden Versicherungsperiode 

Vertragsbestandteil. 

Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10% oder schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht 

angezeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung über die 

Vertragsänderung fristlos kündigen. Auf dieses Recht werden wir Sie in unserer Mitteilung hinweisen. 

4. Ausübung unserer Rechte

Wir können unser Recht zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung innerhalb eines Monats schriftlich geltend 

machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das uns geltend gemachte 

Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei der Ausübung unserer Rechte haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere 

Erklärung stützen. Zur Begründung können wir nachträglich weitere Umstände angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1 

nicht verstrichen ist. 

Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsveränderung nicht berufen, wenn wir den nicht 

angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten. Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur 

Vertragsänderung erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsabschluss. Dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor 

Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn Jahre, wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig oder vorsätzlich verletzt 

haben. 

5. Stellvertretung durch eine andere Person

Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere Person vertreten, so sind bezüglich der Anzeigepflicht, des 

Rücktritts, der Kündigung, der Vertragsänderung und der Ausschlussfrist für die Ausübung unserer Rechte die Kenntnis und 

Arglist Ihres Stellvertreters als auch Ihre eigene Kenntnis und Arglist zu berücksichtigen. Sie können sich darauf, dass die 

Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder Ihrem Stellvertreter noch Ihnen 

Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 



Allgemeine Vertragsinformationen – Kundeninformationsblatt 
 
 
gemäß §§ 7, 8 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) in Verbindung mit § 1 der Verordnung über Informationspflichten bei 
Versicherungsverträgen (VVG-InfoV). 
 

1. Identität des Versicherers 

Gemeinnützige Haftpflichtversicherungsanstalt Kassel  
Rechtsform: Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) 
Anschrift und Sitz der Gesellschaft: HAVA Kassel, Falderbaumstraße 41, 34123 Kassel 
Informationen zum Vorstand, Verwaltungsrat und zur Vertreterversammlung finden Sie hier:  
https://hava-kassel.de/organe/  
Unsere aktuelle Satzung ist online abrufbar: https://www.hava-kassel.de/das-unternehmen/satzung 
 
Ladungsfähige Anschrift 
Die Ladungsfähige Anschrift der Gemeinnützigen Haftpflichtversicherungsanstalt Kassel ist: 
Gemeinnützige Haftpflichtversicherungsanstalt Kassel 
Falderbaumstraße 41, 34123 Kassel 
 
   

2. Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers 

Die Gemeinnützige Haftpflichtversicherungsanstalt Kassel betreibt das Versicherungsgeschäft in den folgenden 
Versicherungssparten: Allgemeine Haftpflichtversicherung 
- Betriebliche Haftpflichtrisiken 
- Private Haftpflichtrisiken 
 

3. Versicherungsbedingungen und Tarifbestimmungen 

Für das Versicherungsverhältnis zwischen Ihnen und uns gelten der Antrag, die gesetzlichen Bestimmungen und die 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen sowie die für die einzelnen Versicherungsarten geltenden Besondere Bedingungen, 
Tarifbestimmungen und Sondervereinbarungen. 
 

4. Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung 

Die Angaben über Art, Umfang und Fälligkeit unserer Leistungen entnehmen Sie bitte dem Versicherungsantrag, dem 
Versicherungsschein und den jeweils dem Vertrag zugrunde liegenden Vertragsbestimmungen. 
 

5. Gesamtpreis der Versicherung 

Die Höhe der Einzelbeiträge, der zu entrichtende Gesamtbeitrag einschließlich der gesetzlichen Versicherungssteuer und 
der Zeitraum für den der Beitrag zu zahlen ist, sind im Antrag und im Versicherungsschein ausgewiesen. Ändern sich 
Umstände, kann sich der Beitrag verändern. 
 

6. Zusätzliche Kosten 

Bei Beitragsrückständen können wir Mahnkosten berechnen; bei Rückläufern im Lastschriftverfahren behalten wir uns vor, 
Ihnen die Bankgebühren in Rechnung zu stellen. Weitere Gebühren oder Kosten, z. B. für die Antragsbearbeitung werden 
nicht erhoben. Falls besondere Kosten für Telekommunikationsgebühren anfallen, die über die normalen Telefonkosten 
hinausgehen, werden diese bei der jeweiligen Telefonnummer angegeben. 
 

7. Beitragszahlung 

Die Beiträge sind zum jeweiligen Fälligkeitstermin zu zahlen. Diese Termine, die Zahlungsart und die Zahlungsweise können 
Sie Ihrem Versicherungsschein entnehmen. 
 

8. Gültigkeit von Informationen 

Wir weisen darauf hin, dass die zur Verfügung gestellten Informationen (Vorschlag, Versicherungsbedingungen, 
Informationsblätter zu Versicherungsprodukten, Antragsformulare oder Angebote) nicht unbefristet gültig sind. 
Beispielsweise können gesetzliche Änderungen dazu führen, dass diese Informationen nicht mehr aktuell sind.  

 
9. Zustandekommen des Vertrages 

Grundsätzlich kommt der Versicherungsvertrag durch Ihre und unsere inhaltlich übereinstimmende Vertragserklärung 
(Willenserklärungen) zustande, wenn Sie Ihre Vertragserklärung nicht innerhalb von zwei Wochen widerrufen. 

Im Fall von Abweichungen von Ihrem Antrag oder den getroffenen Vereinbarungen sind diese – einschließlich Belehrung 
und Hinweisen auf die damit verbundenen Rechtsfolgen – in Ihrem Versicherungsschein gesondert aufgeführt. 

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn der Erstbeitrag 
unverzüglich nach Ablauf von zwei Wochen nach Zugang des Versicherungsscheins bezahlt worden ist. Für den Fall, dass 
Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht unverzüglich, sondern zu einem späteren Zeitpunkt zahlen, beginnt der 
Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. Der Versicherungsschutz kann (weil z. B. noch Einzelheiten der 
Vertragsgestaltung zu klären sind) auch auf Grund einer vorläufigen Deckungszusage in Kraft treten. Diese ist zunächst ein 
eigenständiger Versicherungsvertrag, der insbesondere nach endgültigem Abschluss der Vertragsverhandlungen oder 
Vorlage des Versicherungsscheins über den endgültigen Versicherungsschutz endet. 

 


